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Arbeitsgemeinschaften der Versicherungskräger mit den Gemeinden.
Von Dr. Memeisdorff, Beigeordnetem des Deuijchen Städtetages.

Bortrag, gehalten auf der Tagung des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen in Breslau
am 7. August 1928.

I. Allgemeines.
l. In letzter Zeit ist sehr viel über Arbeits- 

zcineinschastcn auf dem Gebiet der Gesund- 
iieitsfürsorge gesprochen und geschrieben tvor- 
»cii. Man kann wohl sagen, daß allgemein 
>ie Notwendigkeit anerkannt worden ist, um- 
assendc Arbeitsgemeinschaften zu bilden, an 
>enen alle an der Gesundheitsfürsorge un- 
nittclbar interessierte,i Stellen beteiligt sind, 
"or allem die Versichcrungsträger und die 
iiommunalverbände. Auch der Hauptverband 
kr deutschen Krankenkassen hat sich aus drei 
lrankenkasientagen im Jahre 1924 und 1926 
md vor allem im Jahre 1927 mit dem 
Problem befaßt und hat den gleichen Stand
punkt eingenommen^ Die neuen Richtlinien 
,cs Reichsarbeitsministeriums sehen ja eben

falls die Bildung von Arbcitsgenicinschaftcn 
vor.

Überblickt man die tatsächlichen Verhältnisse, 
so muß man fcststcllen, daß nur sehr wenige 
Arbeitsgemeinschaften, die wirklich umfassend 
sind, bestehen. Überörtliche Arbeits- 
gemeinschaften zwischen den Vcrsichcrungs- 
trägcrn und den Trägern der öffentlichen und 
freien Wohlfahrtspflege gibt es in einigen 
preußischen Provinzen und in einigen äußer- 
preußischen Ländern, aber vielfach nur für 
einen bestimmten Zweig der Gesundheitsfür
sorge, insbesondere für die Bekämpfung der 
Tuberkulose. Örtliche, umfassende Ar
beitsgemeinschaften, d. h. Zusammenfaffungcn 
für den Bezirk einer Stadt oder eines Land
kreises, bestehen nur in ganz geringer Zahl.
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Gewiß findet in manchen Orten ein Zu
sammenarbeiten statt. Vielfach ist eine 
Krankenkasse in der städtischen Wohlfahrts
oder Gesundheitsdeputation vertreten; in 
anderen Städten hat man sich zur Durch
führung einer Spezialaufgabe in einem Ver
ein zusammcngefunden — aber meistens fehlt 
der Wille, alle Beteiligten zusammen- 
zuschließen und auf möglichst zahl
reichen Gebieten der Gesundheitsfür
sorge tätig zu werden. Da alle Beteiligten 
Die Notwendigkeit der Bildung von Arbeits
gemeinschaften anerkennen, müsien wohl der 
praktischen Ausführung der Idee besondere 
Schwierigkeiten entgegenstehen. Ich führe 
die Langsamkeit der Entwicklung vor allem 
darauf zurück, daß man im unklaren ist, wie 
man die Bildung der Arbeitsgemeinschaften 
verivirklichen soll, wie man sie aufbauen, 
welche Aufgaben man ihnen zuweisen, wie sie 
arbeiten sollen. Ich will versuchen, 
praktische Hinweise für die Bil
dung von Arbeitsgemeinschaf
ten z u geben. Ich enthalte mich jeder 
theoretischen Begründung dafür, daß Arbeits- 

cmeinschasien notwendig sind und gehe von 
er These aus, daß umfassende Arbeitsgemein

schaften die zweckmäßigste Form darstellen, 
um ein planmäßiges Zusammenarbeiten aller 
an der Gesundheitsfürsorge unmittelbar be
teiligten Liellen herbeizuführen.

Mein Bericht soll Anhaltspunkte für die 
Bildung von Arbeitsgemeinschaften geben und 
dadurch die praktische Bildung von Arbeits
gemeinschaften fördern. Ich habe ausführliche 
'Leitsätze aufgestellt, weil ich glaube, daß diese 
allen Beteiligten willkommen sein werden. 
Ich habe ein Muster für die Satzung 
einer örtlichen Arbeitsgemein
schaft beigefügt, das in den Kreisen des 
Deutschen Städtctagcs und des Deutschen 
Landkreistages ausgcarbeitet worden ist. Ich 
hoffe, daß gerade das Muster der Praxis gute 
Dienste leisten wird. Ich will natürlich 
keinerlei Schematisierung! Die Bildung der 
Arbeitsgemeinschaften i-nd demgemäß auch die 
Satzungen müssen ganz auf die örtlichen 
Vcrhältnisic abgcstellt sein. Das Muster wird 
daher je nach Lage der lokalen Vcrhältnisie 
abzuäudcrn und zu ergänzen sein. Aber eine 
gewisse Einheitlichkeit in der Bildung der 
örtlichen Arbeitsgemeinschaft erscheint mir 
doch nötig, um ihre Zusammenfassung zu 
überörtlichen Gemeinschaften und um die 
Arbeit dieser Vereinigungen mit den örtlichen 
Gemeinschaften zu erleichtern.

Besonders wertvoll erscheint cs mir, daß 
kein gesetzlicher Zwang zur Bildung von Ar

beitsgemeinschaften besteht, daß sie vielmehr 
auf der freien Initiative der Be
teiligten beruhen, und getragen von der 
Erkenntnis ihrer Notwendigkeit auf der 
Selbstverwaltung aufgebaut sind. Ich bin so 
optimistisch, zu hoffen, daß die Arbeitsgemein
schaften die großen Erwartungen, die man 
an sie knüpft, erfüllen werden. Ich glaube 
nicht, daß eine „prinzipiell befriedigende 
Lösung des Gesamtproblems" nur durch die 
gesetzliche Schaffung neuer Derwaltungs- 
körper, etwa durch öffentlich-rechtliche Zwangs- 
genosienschaften, erreicht werden kann (vgl. 
Med.-Rat Dr. Schmidt im „Reichsgesund
heitsblatt" 1927. Nr. 29/30).

2. Ich erwähnte bereits den Unterschied 
zwischen örtlichen und überörtlichen Arbeits
gemeinschaften. Beide Arten sind notwendig. 
Wichtiger als provinzielle Gemeinschaften sind 
örtliche Arbeitsgemeinschaften. Bei diesen liegt 
das Schwergewicht der Arbeit. Bei den örtlichen 
Stellen liegt die unmittelbare Kenntnis und 
Anschauung der zu erfüllenden Fürsorgcaus- 
gaben. Sie können am besten beurteilen, wie 
die Schwierigkeiten allgemeiner Natur und im 
einzelnen behoben werden, sie haben die Or
gane zur praktischen Durchführung der Ge
sundheitsfürsorge, „dasKernstückjcder 
Zusammenarbeit auf sozial
hygienischem Gebiet ist die ört
liche Arbeitsgemeinschaft" (Gold- 
niann-Grotjahn „Die Leistungen der deut
schen Krankenversicherung im Lichte der 
Sozialhygiene", S. 193).

Gewiß kann einmal der Aufbau derart 
erfolgen, daß die überörtliche Arbeits
gemeinschaft — wie in Thüringen — zuerst 
auf den Plan tritt und von sich aus die 
Bildung der örtlichen Gemeinschaften anregt. 
Aber das dürfte die Ausnahme sein. I» 
der Regel wird der Aufbau um
gekehrt von unten nach oben er
folgen müssen. In den Städten und 
Landkreisen müssen sich zuerst Arbeitsgemein
schaften bilden, und als Krönung kann dann 
später die Arbeitsgemeinschaft der Provin; 
oder des Landes in Wirksamkeit treten. Je 
stärker der Unterbau, um so wirkungsvoller 
wird die überörtliche Gemeinschaft anregend, 
beratend, zusammenfaffend, ausgleichcnd tätig 
sein können.

Besonders dringlich ist die Bildung von 
örtlichen Arbeitsgemeinschaften in den 
großen Städten. Hier sind die Ver
hältnisse infolge der Zersplitterung und dcs 
Ncbcneinanders zahlreicher Stellen, die sirb 
auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge be
tätigen, infolge der Massennotstände und der
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großen Mittel, die bercitgcstcllt werden müssen, 
besonders schwierig zu meistern. Man muß 
daher in der nächsten Zukunft 
vor allem in den großen Städten 
zu Arbeitsgemeinschaften ge
lange n. Allmählich wird man dann in 
den kleineren Städten und in den ländlichen 
Bezirken lveitergehen und das Netz ausbauen. 
So sehr man auch von der Notwendigkeit der 
Arbeitsgemeinschaften überzeugt ist, so sehr 
muß man sich davor hüten, nun sofort überall 
Arbeitsgemeinschaften aus dem Boden zu 
stampfen. Ich kann mir durchaus vorstcllen, 
daß die örtliche Arbeitsgemeinschaft nicht nur 
für das Gebiet einer großen Stadt, sondern 
mit für den benachbarten Landbezirk gebildet 
Ivird — wenn auch oft der Bereich der unteren 
Bcrwaltungsbehördc die Grenze für die ört
liche Arbeitsgemeinschaft bilden wird.

Wenn im Z 38 Satz 2 der Richtlinien des 
Rcichsarbeitsministcriums gesagt ist, daß bei 
der Bildung der Arbeitsgemeinschaften „auf 
das geschichtlich Gewordene die gebotene Rück
sicht zu nehmen ist", so inuß betont werden, 
daß dieser Satz nur bedingt richtig ist. So 
wertvoll stets die historische Entwicklung ist, 
so besteht doch gerade der Zweck der Arbeits
gemeinschaften in einer planmäßigen Zusam
menfassung an Stelle eines systemlosen Neben
einanders, in eine Verwaltnngsvcrcinfachung 
an Stelle von Reibungen. Aufgabe der Arbeit-s- 
gcmcinschaftcu wird cs daher häufig gerade 
sein, das Überkommene zu ändern. Wenn 
z. B. in einer Großstadt für den gleichen 
Bezirk drei Fürsorgcstcllcn bestehen, so wird 
cs Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft sein, 
hierin eine Änderung eintrcten zu lassen. 
Die Bestimmung von dem geschichtlich Gc- 
ivordencn sollte daher in den Richtlinien 
zweckmäßigcrweise gestrichen werden. Auch 
die Vorschrift, „daß im übrigen das Kräfte
verhältnis der Beteiligten maßgebend sein 
muß", muß nach meiner Ansicht fortfallen. 
Diese Bestimmung ist unklar, weil man nicht 
weiß, ob nur die finanziellen Kräfte der Be
teiligten gemeint sind und selbstverständlich, 
wenn sie nur diesen Sinn haben soll.
II. Örtliche Arbeitsgemeinschaft.

I. Ich will nunmehr Arbeitsweise und Auf
bau der örtlichen Arbeitsgemeinschaft schildern. 
Vorweg sei mir noch eine Bemerkung 
allgemeiner Art gestattet. Man hört ge
legentlich immer wieder die Vermutung, die 
Gemeinden wollten sich durch die Bildung der 
Arbeitsgemeinschaften finanziell entlasten. 
Dir. Dr. Schwöcrs hat bereits in seinem 
Referat auf dem vorjährigen Ärankcnkasscn-

tag diese Behauptung energisch bestritten. 
Ich muß auch meinerseits nachdrücklich be
streiten, daß diese Absicht bei den Kommunal
verbänden besteht. Die Gemeinden wollen 
durch eine planmäßige Zusamnicnfassung der 
Mittel, durch Fortfall von Reibungen und 
Leerlaufarbeit einen erheblich größeren Effekt 
erzielen, als es jetzt möglich ist, ohne ihre 
Ausivcndungcn für Zwecke der Gesundheits- 
fürforge einzuschränkcn.

Aufgabe der örtlichen Arbeitsgemeinschaft 
ist es, zwischen den Mitgliedern 
eine enge Fühlung nähme zu ge - 
w ä h r l e i st e n, insbesondere ein enges Zu
sammenarbeiten aller Beteiligten herbei- 
zuführcn. Dies ist sowohl für die Lösung 
allgemeiner Fragen wie bei der Erledigung 
der Einzelmaßnahmen dringend erforderlich. 
Man muß örtlich gemeinsam einen Plan 
für die sozialhygienischen Auf
gaben aufstcllcn, die man lösen will. Man 
muß einheitlich die Einrichtungen der Ge
sundheitsfürsorge aufbauen. Die Ver
sicherungsträger gehen immer mehr dazu über, 
für vorbeugende Einrichtungen allgemeiner 
Art Mittel bcrcitzustellen. Die Gemeinden 
tun dies fchon lange. Jetzt gilt cs, sowohl in 
der offenen wie in der halboffcnen und ge
schloffenen Fürsorge gemeinsam zu handeln. 
Im Sinne der Planwirtschaft werden neue 
Einrichtungen nur dann zu schaffen und zu 
fördern sein, wenn geeignete Einrichtungen 
nicht schon ausreichend vorhanden sind. Man 
hört immer wieder die Klage, daß ein 
Kommunalverband, die freie Wohlfahrts
pflege oder ein Versichcrungsträger eine neue 
sozialhygienische Einrichtung, etwa ein Kindcr- 
erholungshcim oder ein Genesungsheim ge
schaffen haben, obwohl der Bedarf durch ein 
bereits vorhandenes Haus gedeckt lverden 
könnte. Das beste Mittel, derartige Schwierig
keiten zu vermeiden, bildet die offene Aus
sprache in der Arbeitsgemeinschaft über die 
Pläne und Absichten der einzelnen Mitglieder 
und eine rechtzeitige Verständigung hierüber. 
Einrichtungen der Versichcrungsträger können 
von der öffentlichen und freien Wohlfahrts
pflege mitbcnutzt werden und umgekehrt. 
Hierbei ist auf die Einheitlichkeit der 
Gesundheitsfürsorge Bedacht zu 
nehmen. Die gesamte gesundheitlich gefährvcte 
Bevölkerung muß planmäßig erfaßt und be
treut lverden. Eine Scheidung in die vcr- 
sichcrungspflichtigc und die nicht versicherte 
hilfsbedürftige Bevölkerung muß vermieden 
werden. Grundsätzlich müffen für alle ge
fährdeten Kreise die gleichen Hilfsmöglichkeiten 
und Leistungen zur Verfügung stehen. Man
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muß sich generell verständigen, wann die Ver
sicherungsträger von den „Kannleistungen" 
der RVO. Gebrauch machen, wie die Konti
nuität des Einzelfalles gewährleistet werden 
kann, wie die erforderliche Hilfe vom ersten 
Tage bis zur Genesung sichergestellt wird. 
Dann wird die Unterversorgung auf
hören, über die heute so häufig geklagt wird. 
Dann werden die Differenzen zwischen 
Krankenkassen, Landesversicherungsanstalt 
und Bezirksfürsorgeverband aufhören, die 
heute leider immer noch zum Schaden des 
Kranken Vorkommen.

Besonders wichtig ist die einwandfreie Ab
grenzung der Zuständigkeiten, 
die Schaffung der regionalen Ein
heit der Fürsorge st eilen und die 
Bestellung gemeinsamer Der-, 
trauensärzte für alle Träger der Ge
sundheitsfürsorge. Es ist keineswegs not
wendig, daß erst der Vertrauensarzt der 
Krankenkasse und dann der Schularzt die 
Kinder für Zwecke der Erholungsfürsorge 
aussucht, daß für die Verschickung Tuber
kulöser in Anstalten die Krankenkasicn, die 
Landcsversicherungsanstalt, die Neichsvcrsichc- 
rungsanstalt für Angestellte und die Gemeinde 
verschiedene Vertrauensärzte haben.

Es gibt verschiedene Formen, in denen die 
planwirtschaftliche Zusammenarbeit erfolgen 
kann. Es i st durchaus möglich, daß 
die Beteiligten auf einem b e - 
stimmtcn Teilgebiet der Ge
sundheitsfürsorge wie bisher 
selbständig tätig werden. Es wäre 
z. B. nichts dagegen einzuwcndcn, daß auf 
dem Gebiete der Erholungsfürsorgc die Kran- 
kenkasien, die Stadt und die Vereine er
holungsbedürftige Kinder selbst verschicken. 
Dann müssen sich aber die einzelnen Träger 
über Zuständigkeiten und Methoden, über die 
Voraussehungen, die Art und das Maß der 
Erholungsfürsorge verständigen. Es inuß 
insbesondere eine zentrale Meldestelle einge
richtet werden, die karteimäßig alle geplanten 
und durchgeführtcn Maßnahmen registriert.

Es ist aber auch möglich, daß ein Gebiet 
als gemeinsames Arbeitsfeld der Arbei'ts- 
gcmeinschaft erkannt wird, die Durch
führung der Aufgaben aber 
einem der Beteiligten über
tragen oder überlassen wird. So 
ist z. B. in Hamburg die Ausübung der für- 
sorgcrischcn Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Arheitsgemcinschaft dem Landesverband für 
Volksgesundheitspflcgc und der Landcs- 
zcntralc für Säuglings- und Kleinkindcrschuh

übertragen worden. Die Arbeitsgemeinschaft 
bringt in Hamburg gemeinsam die Mittel 
auf, überläßt aber die Ausführung den ge
nannten Verbänden. Im Kreise Jericho I 
sind die Säuglings- und Wöchncrinnen- 
fürsorgcstellen, die von der Kreisverwaltuug 
unterhalten werden, von der örtlichen Arbeits
gemeinschaft zur Zentrale der Bekämpfung 
der Säuglingssterblichkeit des ganzen Kreises 
gemacht worden. Die Krankenkassen enthalten 
sich eigener Tätigkeit auf diesem Gebiet, nur 
die Fürsorgestellen werden tätig, auch für die 
Vcrsicherungsträgcr, während die materiellen 
Bedürfnisse von der Arbeitsgemeinschaft mit 
finanziert werden. In ähnlicher Weise könnte 
auch eine Krankenkasse oder ein Kranken- 
kasienverband als Organ für ein bestimmtes 
Arbeitsgcbiet bestellt werden. Ich glaube, daß 
dieser Weg — Delegation an einen der Be
teiligten — am meisten bcschritten werden 
wird: er setzt eine Verständigung der Be
teiligten über bestimmte Arbeitsgebiete voraus 
und gewährleistet eine einheitliche Handhabung 
im gesamten Bezirk, ohne daß ein 
neuer Vcrw altungskörper ge
bildet zu werden braucht. Dieser 
Weg gewährleistet in hohem Maße eine Ver
einfachung der Verwaltung. Meistens werden 
wohl die Kommunalverbände als Organ der 
Arbeitsgemeinschaft tätig werden, da sic auf 
zahlreichen Gebieten der Gesundheitsfürsorge 
bereits tätig sind und Einrichtungen besitzen 

Je nach den örtlichen Verhältnissen >vird 
aber auch die Arbeitsgemeinschaft 
a l s s o l ch c u n m i t t e l b a r A u f g a b c n 
durchführen, und Einrichtungen in 
eigener Verwaltung betreiben können. Diesen 
Weg ist man in einigen süddeutschen örtlichen 
Arbeitsgemeinschaften gegangen, so bei dem 
Zwcckvcrband zur Bekämpfung der Tbc. in 
Nürnberg, der als E. V. Eigentümer von 
Tubcrkulosefürsorgcstcllen ist und selbst Ärzte 
und sonstiges Fürsorgepcrsonal angestellt hat. 
Wird dieser Weg beschritten, so müssen sich 
die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der 
unmittelbaren'Betätigung auf dem betreffen
den Gebiete enthalten: sie überlassen alles der 
Arbeitsgemeinschaft, die von ihnen gemein
sam finanziert wird. Don dieser Mög
lichkeit sollte man nur aus
nahmsweise Gebrauch machen. 
Trotz der guten Erfahrungen, die man hiermit 
z. B. in Nürnberg gemacht hat, besteht doch 
das Bedenken, daß matt einen neuen Vcr- 
waltungsapvarat schafft und die Verhältnisse 
dadurch kompliziert. Immerhin ist cs denk
bar, daß cs nach Lage der örtlichen Verhält
nisse ziveckmäßig erscheint, der Arbcitsgemein-
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schuft Einrichtungen zur eigenen Verwaltung 
zu übertragen. Ich habe daher in der Muster
satzung in tz 2 Ziffer 4 ausdrücklich diese 
Möglichkeit erwähnt, wenn ich auch in meinen 
Leitsätzen darauf hingewicsen habe, daß von 
dieser Möglichkeit nur ausnahmsweise Ge
brauch gemacht werden dürfte.

2. Auf welchen Zweigen der Ge
sundheitsfürsorge soll nun die 
Arbeitsgemeinschaft tätig wer
den?

Nach der Überschrift der Richtlinien, wie sie 
im Entwurf vorliegen, könnte cs scheinen, als 
ob Arbeitsgemeinschaften nach der Absicht des 
Reichsarbeitsministcriums nur für Tuber
kulose und Geschlechtskrankheiten gebildet 
werden sollen; denn nach der Überschrift be
ziehen sich die Richtlinien lediglich auf die 
Bekämpfung der Tuberkulose und der Ge
schlechtskrankheiten. Daß für diese beiden 
Gebiete Arbeitsgemeinschaften notwendig sind, 
dürfte unbestreitbar sein. Es sei nur er
innert an die Unterhaltung von Fürsorge- 
und Beratungsstellen unter fachärztlicher 
Leitung, ausgerüstet mit den niodcrustcn 
diagnostischen Apparaten — Stellen, deren 
Zahl in Deutschland ganz wesentlich vermehrt 
werden muß, lvas aber nur möglich ist, wenn 
alle Beteiligten Zusammenwirken. Aber die 
Begründung der Richtlinien hebt bereits her
vor, daß die Arbeitsgemeinschaften ihre Tätig
keit auch auf die Bekämpfung anderer Krank
heiten ausdehnen müssen. Es wäre zu 
wünschen, daß diese Tatsache i n d c n Richt
linien selbst ganz klar zum Ausdruck 
gebracht wird. Sicherlich wird sich recht oft 
die Notwendigkeit ergeben, daß die örtlichen 
Gemeinschaften auf weiteren Gebieten der Ge
sundheitsfürsorge tätig werden. Ich denke an 
die Schwangeren-, Mütter-, Säuglings-, 
Kleinkinder-, Schulkinderfürsorgc, an die 
Erholungsfürsorgc und Zahnpflege für Schul
kinder und auch für die Besucher der Fort
bildungsschulen, an die Krüppelfürsorge, an die 
Fürsorge für Alkoholkranke. Eine derart um
fassende Arbeitsgemeinschaft finden wir z. B. 
in Hamburg und Mainz. Auch die Förderung 
von Kraukcnpflcgcstationeu, von Einrichtun
gen für die erste Hilfe bei Unfällen u. dgl. 
kann in Frage kommen. Natürlich sollen 
nun nicht etwa sämtliche örtlichen Gemein
schaften auf allen erwähnten Gebieten tätig 
werden. Maßgebend hierfür müssen allein 
die örtlichen Verhältnisse sein. Je nach Lage 
der _ lokalen Dinge wird die Arbeitsgemein
schaft ihre Arbeit auf einzelne Zweige oder 
auf die gesaiute Gesundheitsfürsorge aus

dehnen. Am besten erscheint es mir, daß die 
örtliche Gemeinschaft sich „Arbeitsgemeinschaft 
für Gesundheitsfürsorge" nennt, ohne sich 
schon in der Bezeichnung auf einen bestimmten 
Zweig zu beschränken.

Eine gut arbeitende Arbeitsgemeinschaft 
wird eine Verständigung unter den Beteiligten 
in allen Angelegenheiten herbciführen, die 
etwa zu Schwierigkeiten und Differenzen 
führen könnten, auch wenn es sich nicht um 
Angelegenheiten der Gesundheitsfürsorge im 
engeren Sinne handelt. Man wird sich über 
die Pslegesätze verständigen, die die Ver- 
sicherungsträgcr bei der Belegung von öffent
lichen Krankcuanstalteu zahlen sollen, über die 
Art der Berechnung der Selbstkosten in den 
Krankenanstalten usf.

Unzweckmäßig ist es, für die verschiedenen 
Gebiete verschiedene Arbeitsgemeinschaften zu 
bilden. Dies würde nur zu Zersplitterung 
und Unübersichtlichkeit führen. Hat die 
historische Entwicklung zu mehreren örtlichen 
Arbeitsgemeinschaften in einer Stadt geführt 
— wie in Nürnberg, wo ein Zwcckvcrband 
zur Bekämpfung der Tuberkulose und eine 
Arbeitsgemeinschaft „Kinderhilfe" vorhanden 
sind —, so sollte man sie Zusammenlegen; 
denn als Mitglieder kommen im wesentlichen 
die gleichen Organisationen in Betracht.

3. Mitglieder einer örtlichen 
Arbeitsgemeinschaft müssen eininal 
die Geincindc (der Gcmcindcvcrband) und 
die Krankenkassen (der Krankenkasscuver- 
band) sein. Erwünscht ist cs, daß auch die 
Landcsvcrsichcrungsanstalt der Arbeits
gemeinschaft beitritt. Ich gebe zu, daß dies 
der Laudesversichcrungsanstalt Schwicrig- 
kcitcn macht, weil sie an verhältnismäßig 
zahlreichen örtlichen Arbeitsgemeinschaften be
teiligt wird, au zahlreichen Sitzungen teil» 
nehmen muß usw. Aber das Beispiel von 
Thüringen, wo die Laudesversichcrungsanstalt 
in sämtlichen Arbeitsgcmciuschaftcn vertreten 
ist, zeigt, daß sich diese Schwierigkeiten, 
wenigstens bei den kleineren Versicherungs
anstalten, überwinden lassen. Jedenfalls ist 
zu hoffen, daß die LaudcSvcrsichcrungsanstal- 
teu Mitglieder der örtlichen Arbcitsgemcin- 
schafleit wenigstens der großen Städte werden. 
Soweit die Knappschaft in dein Bezirk besteht, 
wird sie zur örtlicheti Gemeinschaft hinzu- 
zu,ziehen sein. Die Rcichsversicherungsanstalt 
für Angestellte wird in ganz große;! Städten 
Mitglied des örtlichen Verbandes werden 
kötitieu.

Außerdem kommen als Mitglieder Or
ganisationen in Frage, die „auf
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dein Arbeitsgebiet der örtlichen 
Arbeitsgemeinschaft in a ß g e b e n d e 
Arbeit l e i st e n". Hierzu gehören in erster 
Linie Vereine der freien Wohlfahrtspflege. 
Man wird aber nicht sämtliche Wohlfahrts
vereine heranziehen können, sondern nur 
solche, die wirklich in dem Wirkungskreise der 
Arbeitsgemeinschaft gcsundheitsfürsorgerisch 
tätig sind und auch entsprechende Mittel hier
für aufwenden. Örtliche Vereinigungen der 
praktischen Ärzte, der staatlichen Mcdizinal- 
beamtcn, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften 
werden ebenfalls als Mitglieder in Betracht 
kommen. Allzu weit wird inan aber den 
Rahmen nicht spannen können, damit der 
Apparat nicht zu schwerfällig wird. Ver
sorgungsämter, Versicherungsämter, Gewerbe- 
aufsichtsämtcr brauchen wohl kaum hinzugc- 
zogeli zu werden.

4. Der Aufbau der örtlichen Ar
beitsgemeinschaft muß möglichst ein
fach erfolgen. Man braucht einen Vorstand 
und eine Mitgliederversammlung. Wird die 
Arbeitsgemeinschaft für verschiedene Zweige 
gebildet, so kann es zweckmäßig sein, für die 
einzelnen Gebiete besondere Ausschüsse zu 
bilden, zu deren Beratungen die auf den 
besonderen Gebieten erfahrensten Sach- 
vcrständigcli hinzugczogen werden können.

5. Der Vorstand besteht aus dem Vor
sitzenden, dem Geschäftsführer und Beisitzern. 
Die Vorstandsmitglieder werden nach den 
Grundsätzen der Selbstverwaltung von der 
Mitgliederversammlung gewählt, die auch die 
Zahl der Beisitzer nach den örtlichen Not
wendigkeiten festzusetzcn hat. Ich bi» aller
dings der Auffassung, daß im allgemeinen 
die Führung der örtlichen Ar
beitsgemeinschaft bei der Kom - 
munalverwaltung liegen wird, mit 
Rücksicht darauf, daß die Kommunalvcrbände 
seit langem bereits eine umfassende Gesund
heitsfürsorge für die gesamte gesundheits- 
fürsorgcbcdürftigc Bevölkerung betreiben, den 
größten Teil aller Einrichtungen der Gesund
heitsfürsorge nebst dein erforderlichen Für- 
sorgepersonal besitzen und für das Wohl der 
Gefamtbcvölkerung vcrantivortlich sind. In 
zahlreichen Gesetzen sind den Kommunal
verbänden als Trägern der Gesundheits- 
behördcn bereits wichtige Aufgaben der Ge
sundheitsfürsorge übertragen worden. Auf 
diesem Standpunkt steht auch der Preußische 
Minister für Volkswohlfahrt, der in feinem 
Erlaß vom 28. Dezember 1826 ausdrücklich 
betont hat, daß nach § 5 Abs. 4 der Fürsorgc- 
pflichtverordnung die Bczirksfürsorge-

verbände zum Mittelpunkt der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege und zugleich als Bindeglied 
zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrts
pflege berufen seien, und daß es daher de» 
Fürsorgevcrbändcn obliege, bei der Bildung 
und Arbeit von Arbeitsgemeinschaften zu 
führen.

Für die Geschäftsführung selbst wird in 
erster Linie der hauptamtliche Stadiarzt in 
Betracht kommen.

6. Die Mitgliederversammlung 
ist das oberüe Organ. Sie beschließt über 
den Voranschlag, soweit der Arbeitsgemein
schaft eigene Mittel zur Verfügung stehen, sie 
nimint den Jahres- und Rechenschaftsbericht 
entgegen und befaßt sich gegebenenfalls mit 
grundsätzlichen Angelegenheiten. Das Stimm
recht in der Mitgliederversammlung wird >c 
nach den örtlichen Verhältnissen festzulcgcn 
sein. Es muß natürlich vermieden werden, 
daß die Stellen, die die Mittel aufbriitgcn, 
von den nichtzahlenden Mitgliedern über- 
stimmt werden können. Man kann entweder 
ordentliche oder außerordentliche Mitglieder 
vorschen oder auch das sogenannte Aktien- 
prinzip wählen, nach dem auf eine bestimmte 
Summe, die der Arbeitsgemeinschaft zur Ver
fügung gestellt wird, eine Stimme entfällt, 
wobei aber jedes Mitglied mindestens eine 
Stimme hat.

7. Wenn die örtliche Arbeitsgemeinschaft 
auch, wie ich bereits vorhin ausgeführt habe, 
im allgemeinen keine eigenen Einrichtungen 
unterhalten wird, so ist es doch eine wich
tige Aufgabe der Arbeitsgemein
schaft, die u o t w c n d i g c n Mittel 
für die gemeinschaftlich zu för
dernden Aufgaben aufzubringcu. 
Sowohl für allgemeine Zwecke, als auch für 
die Durchführung von Einzclmaßnahnien 
werden gemeinsam Mittel aufzubringcu sein. 
Soweit feste Beiträge der Mitglieder und Zu- 
schüssc von dritter Seite (votn Reich, Vvtti 
Land usw.) nicht ausrcichcn, wird der Bedarf 
durch Umlagen aufgebracht werden müssen. 
Für die Utulagcn kommen wohl ausschließlich 
Kommune und Vcrsicherungsträgcr in Be
tracht. Für die Berechnung der Umlagen 
kann inan •— das hat sich in Nürnberg recht 
bewährt — die Einwohnerzahl der Stadt und 
die Mitglicdcrzahl der Ncrsichcrungsträger 
zur Grundlage nehmen. Hat z. B. ein Be
zirk 170 000 Einwohner und sind in diesem 
Bezirk insgesamt 80 000 Krankenkasseninii- 
glieder vorhanden, ferner die gleiche Zahl von 
Personen, die bei der Landesvcrsichcrunge- 
anstalt versichert sind, und etwa 10 000 Bei-
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sicherungspflichtigc der Angestelltenversiche- 
ruiig — diese Zahlen stammen aus einem 
Bezirk Westfalens —, Io werden sich die 
Umlagen zur Hälfte a die Gemeinde und 
zur anderen Hälfte r , die Versicherungs- 
trägcr verteilen.

Dic Fcstsetzuug von Beiträgen 
und Umlagen kann niemals ver
bindlich durch die Organe der 
Arbeitsgemeinschaft erfolgen. 
Diese muß der Beschlußfassung 
der rechtmäßigen Organe der 
Beteiligten Vorbehalten blei- 
b c n. Aber cs hat sich doch gezeigt, daß, wenn 
eine Verständigung innerhalb der Arbeits- 
genicinfchaft über die Verteilung des Bedarfs 
erfolgt, hierin ein starker Anreiz für die Mit
glieder liegt, um ihrerseits die Bewilligung 
der Leistungen durchzusehen.

Erfolgt in dieser Weise die Finanzierung 
auf Grund eines einheitlichen Etats der Ar
beitsgemeinschaft, so werden alle Beteiligten 
den ausführenden Stellen, denen die Mittel 
nach Maßgabe der Wichtigkeit und Dringlich
keit überlassen werden, das Vertrauen schen
ken, daß sie die Mittel sachgemäß für die 
bestimmten Zwecke verwenden. Von Abrech
nungen i m c i n z c l n e n kann dann allseitig 
abgesehen werden. Es findet keine Abrechnung 
über die Einzclfälle mit namentlichen Listen' 
und ähnlichen Erschwerungen, die stets ein 
Abrechnungsverfahren mit sich bringt, mehr 
statt. Es genügt der generelle Verwendungs- 
Nachweis, der von der Arbeitsgemeinschaft am 
Ende des Etatsjahres erstattet wird. So 
bringt die Arbeitsgemeinschaft eine wesentliche 
Vereinfachung des Verfahrens und eine Ver
billigung des Apvarates.

8. Als Nechtsforni der örtlichen Arbeits
gemeinschaft wird im allgemeinen die Form 
des nicht eingetragenen Vereins in Betracht 
kommen. Nur wenn die Arbeitsgemeinschaft 
selbst Träger von Einrichtungen werden soll, 
wird man ihr zweckmäßigerwcisc die Form 
einer juristischen Person geben. In einigen 
süddeutschen Städten hat sich die Form eines 
eingetragenen Vereins bewährt. Hierbei er
gibt sich die formelle Schwierigkeit, daß einige 
Aersicherungsträger zur Bezahlung ihrer Ver- 
eiusbeiträgc der Genehmigung der Aufsichts
behörde bedürfen (vgl. z. B. 8 1274 RVO.). 
Diese Klippe läßt sich dadurch überwinden, 
daß die Versichcrungsträgcr vor dem end
gültigen Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft die 
Satzung ihrer Aufsichtsbehörde vorlegcn und 
deren Zustimmung zum Beitritt und damit 
Zur Eingehung der damit verbundenen Ver

pflichtungen einholen (vgl. Planck in der 
„Sozialen Praxis" 1926 Nr. 31 Sp. 1318).

UI. Überörtliche (Landes-, Pro
vinzial-) Arbeitsgemeinschaft.

Ich komme nunmehr zu den überörtlichen 
Arbeitsgemeinschaften.

Ich habe bereits vorhin betont, daß ich um
fassende Landes- und Provinzial-Arbeits- 
gemeinschaften ebenfalls für notwendig halte. 
Auch diese haben wichtige Aufgaben zu er
füllen. Es gilt, wie dies z. B. in der ersten 
Sitzung der neu gegründeten Nicderschlesischen 
Arbeitsgemeinschaft in Breslau im Juni d. I. 
mit Recht zum Ausdruck kam, die Erfahrun
gen der örtlichen Zweckgemeinschaftcn auf den 
verschiedenen Arbeitsgebieten auszutauschen 
und die Zusammenarbeit sämtlicher Beteiligter 
zu vertiefen. Der planmäßige Ausbau der 
Gesundheitsfürsorge des Bezirks muß — so
weit erforderlich — durch Schaffung und 
Ausgestaltung der Einrichtungen gefördert 
werden. Hierzu gehört vor allem die Bereit
stellung der notwendigen Anstalten, z. B. 
von Heilstätten, Genesungsheimen, Spezial- 
krankenhäusern. Der überörtliche Verband 
wird auch den Ausbau von Fürsorge- 
u n d B c r a t u n g s st c N c n , insbesondere 
für die Bekämpfung der iruberkulose und der 
Geschlechtskrankheiten, von Krankenpflege
stalionen, Rcttungseinrichtungcn für erste 
Hilfe usw. anregen und fördern können. Auch 
die Schaffung von „Bchandlungsgemein- 
schaften", die eine Kostenregclung für die 
minderbemittelten Geschlechtskranken (vgl. 
8 2 Abs. 2 des Reichsgesehes zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten) zuni Gegenstand 
haben, ist eine wichtige Aufgabe der überört
lichen Arbeitsgemeinschaft. Wenn cs gelingt, 
die Kosten für die Behandlung der minder
bemittelten Geschlechtskranken sichcrzustellcn, 
wenn für die Versicherten, die befürchten, durch 
Inanspruchnahme der Krankenkassen wirt
schaftliche Nachteile zu haben, und für die 
sonstigen Minderbemittelten, die keinen 
Rechtsanspruch an eine Krankenkasse auf Be
handlung haben, von anderer Stelle gesorgt 
wird, wenn die Versichcrungsträgcr und die 
Kommunalverbände — wie es soeben in der 
Rheinprovinz geschehen ist — sich in die 
Kosten teilen, so werden wir einen wesent
lichen Schritt in der Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten vorlvärts kommen.

Die materielle Förderung dieser Bestrebun
gen wird in erster Linie dadurch erfolgen 
können, daß die provinzielle Arbeitsgemein
schaft die ihr zngcwiesenen Reichs- und
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Landes mittel an b i e örtlichen 
Gemeinschaften je nach Wichtig
keit und Dringlichkeit der Auf
gaben zur Verteilung bringt. 
Reich und Länder sollten die ihnen etatmäßig 
für Zwecke der Gesundheitsfürsorge zur Ver
fügung stehenden Mittel in Zukunft — sobald 
überall umfassende provinzielle Arbeits
gemeinschaften gebildet sind — nur noch durch 
diese verteilen. Die Arbeitsgemeinschaften 
iverden auf Grund ihrer Kenntnis der Ver
hältnisse die Mittel wesentlich zweckentsprechen
der zur Ausschüttung bringen, als dies 
zurzeit durch die Ministerien oder durch zen
trale Gesellschaften möglich ist. Ich hoffe, daß 
z. B. die Reichsmittcl, die etwa für die Be
kämpfung der Tuberkulose oder für die Er
holungsfürsorge im Reichsetat bereitgestellt 
werden, nicht mehr über das Zentralkomitee 
zur Bekämpfung der Tuberkulose oder durch 
Vermittlung des Vereins Landaufenthalt für 
Stadtkinder, sondern durch die provinziellen 
Arbeitsgemeinschaften zur Verteilung gelan
gen werden. Ich gehe noch einen Schritt 
weiter. Wenn die berühmten 40 Millionen 
Mark aus dem Zollgesctz vom August 1328 
„für Zwecke der Invalidenversicherung" ver
wandt werden sollen, so erscheint es mir zweck
mäßig, ja geradezu notwendig, daß die 
Landcsvcrsicherungsanstaltcn, denen die Mittel 
vom Rcichsarbeitsministcrium überwiesen 
worden sind, vor der endgültigen Beschluß
fassung die provinziellen Arbeitsgemeinschaften 
hören. Dies um so mehr, als die Mittel 
aus dem Zollgesctz, >vie der Herr Reichs- 
arbcitsminister in einem Erlaß kürzlich be
tont hat, von den Landcsvcrsichernngs- 
anstaltcn für Zwecke der Gesundheitsfürsorge 
bereits in Ausführung der erst im Entwurf 
vorliegenden „Richtlinien" verwandt iverden 
sollen. Durch ein solches Verfahren dürfte 
der Sache ein großer Dienst erwiesen werden.

Man kann darüber streiten, ob die über
örtliche Arbeitsgemeinschaft selbst Mittel 
aufbringen und verteilen soll. Bei der 
Provinzialarbeitsgemeinschaft in Hessen- 
Nassau ist dies der Fall. Dort iverden recht 
beträchtliche Gelder von den Beteiligten auf
gebracht und an leistungsschwache örtliche 
Stellen verteilt. Es ist dies ein eigenartiger 
Lastcnansgleich, der trotz mancher Bedenken 
doch auch erhebliche Vorteile hat und geeignet 
ist, das Netz der Gcsundheitsfürsorgceinrich- 
tungcn gerade auf dem flachen Lande wesent
lich auszubancn.

Wie soll nun der Aufbau des über
örtlichen Verbandes erfolgen? 
Wendcnburg hat den Vorschlag gemacht, die

örtlichen Gemeinschaften sollen durch Vertreter 
die Landes- oder Provinzialarbeitsgemcin- 
schaften bilden, die überörtlichen Gemcin- 
fchaften sollen „ganz demokratisch aus den 
einzelnen örtlichen Gemeinschaften aufgebaut 
werden". (Wendenburg: „Der Gedanke der 
Arbeitsgemeinschaft in der Gesundheitsfür
sorge" in der Zeitschrift für öffentliche Ge
sundheitspflege 1928/26 S. 185.) Ich kann 
mich mit diesem Gedanken, so gut er gemeint 
ist, nicht befreunden. Es ist dann nicht die 
Gewähr gegeben, daß alle in Betracht kommen
den Stellen tatsächlich in den Organen der 
überörtlichen Gemeinschaften vertreten sind. 
Mir scheint es zweckmäßiger, daß die Landcs- 
oder Provinzialverbände aller Beteiligten, die 
ja überall vorhanden sind, sich zu einer Ar
beitsgemeinschaft zusammcnfindcn. Das sind 
einmal die im Bezirk vorhandenen Ver
sicherungsträger (die Landesversicherungs
anstalt, die Verbände der Krankenkassen, die 
Sektionen der Berufsgenoffenschaften, die 
Knappschaft — vielleicht auch die Reichs- 
Versicherungsanstalt fürAngestellte —), ferner 
der Landesfürsorgeverband, die Landes- und 
Provinzial-Städtctage, Landkreistage und 
Landgemcindetagc, sowie die Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege, der Ärzteschaft usw. 
Weitere Verbände und Einzelpersonen, auch 
Behörden (in Preußen z. B. der Oberpräsi- 
dcnt, der Regierungspräsident) können als 
Mitglieder in Betracht kommen. Wegen des 
Vorsitzes und der Geschäftsführung werden 
sich die Beteiligten verständigen müssen. Der 
preußische Minister für Volkswohlfahrt hat 
in seinem bereits erwähnten Erlaß vom De
zember 1926 darauf hingewiesen, daß der 
Landcsfürsorgcverband wohl im allgemeinen 
zur Führung der Provinzialarbeitsgemcin- 
schaft bcrufcn<sein werde. Wie die Entwicklung 
gezeigt hat, sind aber vielfach Landcs- 
versicherungsanstalten hier führend.

Im übrigen werden die Hinweise, die ich 
für die Bildung der örtlichen Arbeitsgemein
schaften gegeben habe, sinngemäß auf die über
örtlichen Verbände Anwendung zu finden 
haben. Insbesondere sollte für jedes Land 
und für jede Provinz nur eine überörtliche 
Arbcitsgemeinfchast gebildet werden. Für 
einen Fehler halte ich es, ivcnn — was das 
preußische Wohlfahrtsministerium zurzeit be
treibt — in den preußischen Provinzen b e - 
sondere provinzielle Arbeitsgemeinschaften 
für das Rettungswescn unter dem Vorsitz dcs 
Obcrpräsidenten gebildet iverden. Die um
fassende provinzielle Arbeitsgemeinschaft muß 
dieses Arbeitsgebiet mit übernehmen, evtl, 
unter Bildung eines besonderen Unteraus-
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ichusses für das Rettungswesen. Diese Rege
lung ist in der Rheinprovinz tatsächlich 
erfolgt.

Meine Damen und Herren, ich habe ver
sucht, Ihnen Aufbau und Arbeitsweise der 
Arbeitsgemeinschaften für Gesundheitsfürsorge 
zu schildern, wesentlich unter praktischen Ge
sichtspunkten. Ich würde mich freuen, wenn 
Sic meinen Leitsätzen und der Ihnen vor
liegenden Mustersatzung grundsätzlich zu
stimmen würden, damit der Hauptverband 
alsdann den angeschiossenen Kassen empfehlen 
kann, auf dieser Grundlage an die Bildung 
der Arbeitsgemeinschaften heranzugchen — 
ebenso wie die übrigen Spitzenverbände der 
Bcrsicherungsträgcr, der Kommunen und der 
freien Wohlfahrtspflege an die ihnen angc- 
schloffenen Organisationen in gleichem Sinne 
herantretcn können. Eine Vcrstänoigung mit 
den anderen Spitzcnverbändcn ist bereits im 
Gange. Geschieht dies, so werden wir alle zu 
imscrcin Teil dazu beitragen, daß die Gesund
heitsfürsorge weiter ausgcbaut wird, daß in 
großem Umfange vorbeugende Maßnahmen 
ergriffen werden — zum Besten der ge
fährdeten, unserem Schutze anvertrauten 
Schichten der Bevölkerung. Ein so geförderter 
Ausbau der Gesundheitsfürsorge ist, wie cs 
Ministerialrat Dr. Maier-Dresden in einen: 
Aussatz im neuesten Heft der „Arbeiterwohl- 
fahrt" ausgedrückt hat (Arbciterwohlfahrt 
1828 Nr. 14), geeignet, „die deutsche Republik 
mit sozialem Inhalt zu erfüllen".

Leitsätze
aufgestellt von Dr. Memelsdorff, 

Beigeordneter des Deutschen Srädtetages für das 
Referat auf dem Krankenkassentag 1928. 

Anhaltspunkte für die Bildung von Arbeitsgemein
schaften auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge.

I. Allgemeines.
1. Die Bildung der in den Richtlinien des Rcichs- 

arbeitsministers für Maßnahmen der Versicherungs
träger in der Gesundheitsfürsorge vorgesehenen 
Arbeitsgemeinschaften zwischen den Versicherungs
trägern und den Trägern der öffentlichen und freien 
Wohfahrtspflege ist zu fördern, da diese < die zweck
mäßigste Form darstellen, um ein planmäßiges Zu
sammenarbeiten aller an der Gesundheitsfürsorge 
unmittelbar beteiligten Stellen herbeizuführcn.

2. Sowohl die Bildung von örtlichen, als auch die 
Bildung von überörtlichen Arbeitsgemeinschaften ist 
erforderlich. Besonders dringlich ist die Bildung von 
örtlichen Arbeitsgemeinschaften (r>. A. G.), vor allem 
in den großen Städten.

Überörtliche Arbeitsgemeinschaften werden für 
den Bezirk eines Landes, in größeren Ländern für 
den Bereich einer Provinz in Betracht kommen.

II. Örtliche Arbeitsgemeinschaften. 
(Ein Muster einer Satzung einer ö A. G. ist als 

Anhang beigefügt.)
1. Aufgabe der ö.A.G. ist es:

a) zwischen den Mitgliedern der Arbeitsgemein
schaft eine enge Fühlungnahme zu gewähr
leisten, insbesondere ein enges Zusammen
arbeiten aller Beteiligten herbeizuführen und 
Doppelarbeit zu vermeiden; *

b) ein einheitliches Vorgehen im Ausbau der 
Gesundheitsfürsorge zu sichern, bestehende 
Einrichtungen zu fördern und im Sinne der 
Planwirtschaft nur dann Neueinrichtungen zu 
unterstützen, wenn geeignete Einrichtungen 
nicht schon ausreichend vorhanden sind;

o) für eine planmäßige Erfaffung und Betreuung 
der gesundheitlich Gefährdeten der gesamten 
Bevölkerung zu sorgen;

6) Einrichtungen, soweit erforderlich, in eigener 
Verwaltung zu betreiben.

Besonders wichtig ist die planwirtschaftliche Zu
sammenarbeit der Beteiligten, die auf verschiedene 
Weise erreicht werden kann.

aa) Es ist möglich, daß die Beteiligten wie bisher 
selbst auf den verschiedenen Gebieten tätig werden, 
z. B. daß auf dem Gebiete der Erholungsfürsorge 
die Krankenkassen, der Kommunalverband und die 
freie Wohlfahrtspflege erholungsbedürftige Kinder 
verschicken. Dann müssen aber die Zuständigkeiten 
und Methoden von der ö. A. G. genau festgelegt 
werden, damit ein enges Zusammenarbeiten aller 
Beteiligten gewährleistet wiro;

bb) es ist ferner möglich, daß von der ö. A. G. 
einem der Beteiligten die Durchführung der Auf
gaben eines Spezialgebietes überlassen oder über
tragen wird und dieser nun die Aufgaben unter 
finanzieller Beteiligung der übrigen Beteiligten 
durchführt. Dies kann z. B. für die Unterhaltung 
einer kommunalen Schulzahnklinik praktisch werden;

ee) es kann aber auch die ö. A. G. als solche Auf
gaben durchführen mit der Maßgabe, daß die Mit
glieder der Arbeitsgemeinschaft sich der unmittel
baren Betätigung auf diesem Gebiete enthalten. Ob 
die ö. A. G. selbst Einrichtungen in eigener Verwal
tung betreiben wird, wird ganz von den örtlichen 
Verhältnissen abhängen. Im allgemeinen wird dies 
nur ausnahmsweise in Betracht kommen.

2. Als Arbeitsgebiete kommen die ver
schiedenen Zweige der Gesundheitsfürsorge in Be
tracht, also vor allem

die Tuberkulosefürsorge, 
die Geschlechtskrankenfürsorge, 
die Schwangeren-, Mütter-, Säuglings- und 

Kleinkinderfürsorge,
die Schulkinderfürsorge, insbesondere die Heil- 

und Erholungsfursorge, 
die Krüppelfürsorge, 
die Fürsorge für Trinker.

Wie die Begründung zu den Richtlinien des 
Reichsarbeitsministers mit Recht ausführt, werden 
die ö. A. G. nach Bedarf ihre Tätigkeit außer auf 
Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten auch auf 
weitere Gebiete ausdehnen können. Je nach Lage 
der örtlichen Verhältnisse werden die ö. A. G. ihre 
Arbeit auf die gesamten Zweige der Gesundheits
fürsorge oder nur auf einzelne Teilgebiete erstrecken.

Unzweckmäßig ist auf jeden Fall, für die ver
schiedenen Gebiete verschiedene ö. A. G. zu bilden. 
Die Arbeitsgebiete hängen eng miteinander zu-
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summen und die Stellen, die für die ö. A. G. in 
Frage kommen, sind auf den einzelnen Gebieten im 
wesentlichen die gleichen, so das; es zweckmäszig er
scheint, örtlich jeweils nur eine Arbeitsgemein
schaft zu bilden, auch dann, wenn sie auf verschie
denen Zweigen der vorbeugenden Gesundheitsfür
sorge tätig sind.

3. Mitglieder der ö. A. G. sind:
a) die Gemeinde,
b) die Lundesversicherungsanstalt,
c) die Krankenkassen des Bezirks und — soweit 

vorhanden — der Krankenkassenverband,
d) Organisationen, die auf dem Aufgabengebiete 

der ö. A. G. maßgebende Arbeit leisten.
Die Mitwirkung der Landesversicherungsanstalt 

in der ö. A. G. wird sich, soweit größere Städte in 
Frage kommen, voraussichtlich ohne sonderliche 
Schwierigterten bewerkstelligen lassen. In kleineren 
Städten und Landkreisen wird die Landesversichc- 
rungsanstalt allerdings wohl nicht Mitglied der 
ö. A. G. werden können. Soweit die Knappschaft in 
dem Bezirk besteht, wird sie ebenfalls hinzuziehen 
sein. Auch die Neichsversicherungsanstalt für An
gestellte wird in ganz großen Städten Mitglied der 
ö. A. G. werden können.

Außerdem kommen Organisationen in Frage, die 
„auf dem Gebiete der ö. A. G. maßgebende Arbeit 
leisten". Hierzu gehören in erster Linie Organisa
tionen der freien Wohlfahrtspflege, soweit sie tat
sächlich auf dem entsprechenden Gebiete maßgeblich 
tätig sind und auch entsprechende Mittel hierfür auf
wenden. Unterhält z. B. ein Verein eine Tuber
kulosefürsorgestelle, so wird er Mitglied der ö. A. G. 
werden, wenn die Bekämpfung der Tuberkulose zum 
Aufgabengebiet der ö. A. G. gehört. Weiterhin können 
sonstige Verein, Behörden und Einzelp"rsonen Mit
glied oer ö. A. G. werden. In Betracht kommen 3, B. 
örtliche Vereinigungen der praktischen Arzte, Arbeir- 
geberverbände, Gewerkschaften u. dgl.

Schließlich können weitere Personen zu den Be
ratungen der ö. A. G. hinzugezogen werden, z. B. 
der staatliche Medizinalbeamte.

1 Als Organe der ö. A. G. sind der Vor
sitzende, der Vorstand und die Mitgliederversamm
lung vorzusehen. Wird die ö. A. G. für verschiedene 
Zweige gebildet, so kann es zweckmäßig sein, für 
die einzelnen Gebiete besondere Ausschüsse zu 
bilden, zu deren Beratungen die auf den be
sonderen Gebieten < cfahrensten Sachverständigen 
hinzugezogen werden können.

0. Der V 0 rst a n d besteht aus dem Vorsitzenden, 
dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Geschäfts
führer und Beisitzern. Die Mitglieder des Vorstan
des werden ebenso wie die Zahl der Beisitzer von 
der Mitgliederversammlung bestimmt. Mit Rück
sicht darauf, daß die Städte eine umfagende Ge
sundheitsfürsorge für die gesamte gesundheitsfür
sorgebedürftige Bevölkerung betreiben, wird im all
gemeinen bei ihnen die Führung der ö. A. G. liegen 
(worauf auch der Erlaß des Preußischen Volks- 
wohlfahrtsministers vom 28. Dezember 1926 hin-

Jm Vorstand soll sich mindestens ein Arzt be
finden.

Durch Einberufung regelmäßiger Vorstands- 
sitztzungen muß dafür gesorgt werden, daß die Mit
glieder des Vorstandes über den b^ang der Ge
schäfte auf dem Laufenden gehalten werden.

6. Die Mitgliederversammlung beschließt 
über den Voranschlag, sowie der ö. A. G. eigene 
Mittel zur Verfiigung stehen, nimmt den Iahrcc- 
und Rechenschaftsbericht entgegen und befaßt sich 
gegebenenfalls mit grundsätzlichen Angelegenheiten.

Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung 
wird je nach den örtlichen Verhältnissen festzulegen 
sein. Bewährt hat sich in manchen Städten das so
genannte Aktienprinzip, das darin besteht, daß aus 
eine bestimmte Summe, die die Mitglieder der 
ö. A. G. zur Verfügung stellen, eine Stimme ent
fällt. Jedoch muß jedem Mitglied mindestens eine 
Stimme zustehen.

7. Der f i n a n z i e l l e Bedarf der ö. A. G. 
wird durch Beiträge oder Umlagen oder beides auf
gebracht. Beiträge sind feste Beträge, die frei
willig von den Mitgliedern geleistet werden. Die 
Höhe der Beiträge wird sich rach der Leistungs
fähigkeit richten, vielfach Wohl auch danach, welche 
Beträge bisher die Beteiligten für einen bestimmten 
Zweck aufgewandt haben. Auch die Gemeinde und 
die Versicherungsträger können feste Beiträge 
leisten, wenn auch für sie in erster Linie Wohl Um
lagen in Frage kommen werden.

Soweit der Bedarf der Arbeitsgemeinschaft nicht 
durch Beiträge (und Zuschüsse von dritter Seite, 
etwa vom Reich, vom Land usw.) gedeckt wird, sind 
Umlagen notwendig. Für die Berechnung der Um
lagen wird vielfach die Einwohnerzahl der Stadt 
und die Mitgliederzahl der Versicherungsträger zur 
Grundlage genommen werden können. Hat z. B. 
ein Bezirk 170 000 Einwohner und sind in diesem 
Bezirk insgesamt 80 000 Krankenkassenmitglieder 
vorhanden, ferner die gleiche Zahl von Personen, 
die bei der Landesversicherungsanstart versichert 
sind, und etwa 10000 Versichcrungspflichtige der 
Angestelltenversicherung — diese Zahlen stammen 
aus einem Bezirk Westfalens —, so werden sich die 
Umlagen zur Hälfte auf die Gemeinde und zur 
anderen Hälfte auf die Versichcrungsträger vcr-

Eine wesentliche Vereinfachung bedeutet es. 
wenn, falls von den Beteiligten gemeinsam Mitte! 
aufgebracht werden, von Abrechnungen im ein
zelnen allseitig abgesehen wird. Verwendungs
nachweise, namentlich Listen und ähnliche Er
schwerungen, die stets ein Abrechnungsverfahren 
mit sich bringt, sind daun überflüssig.

Die Bewilligung und. Leistung der auf der oben 
erwähnten Grundlage errechneien Beträge bleiln 
der Beschlußfassung der einzelnen Körperschaftei', 
und ihrer Aufsichtsbehörden nach Maßgabe der ge
setzlichen Bestimmungen Vorbehalten.

8. Als R e ch t s f 0 r .n der ö. A. G. wird im 
allgemeinen die Form des nicht eingetragenen Ver
eins in -Betracht kommen. Soll die ö. A. G. selbst 
Träger von Einrichtungen werden, so wird man ihr 
zweckmätzigerweise die Form einer juristische» 
Person geben (etwa eines eingetragenen Verein-:, 
wie es z. B. bei den Zweckverbänden in Nürnberg, 
München, Regensburg, Würzburg der Fall ist.
nt. ttberörtl iche (Landes-, Provin

zial«) Arbeitsgemeinschaften.
1. Aufgabe der überörtlichen Arbeitsgemein

schaft ist es insbesondere, die Erfahrungen der 
örtlichen Arbeitsgemeinschaften auszutauschen, die 
Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge des Bezirk-: 
zu fördern und, soweit erforderlich, auszugestalten, 
gemeinsame Veranstaltungen lz. B. Fortbildung:- 
lehrgänge) durchzuführen usw.
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2. Als Mitglieder der überörtlichen Arbeitsge
meinschaften kommen vor allem die im Bezirke vor
handenen Versicherungsträger und deren Verbände, 
die Fürsorgeverbände, sowie Organisationen in Be
tracht, die auf dem Aufgabengebiete der Arbeits
gemeinschaft maßgebende Arbeit leisten. Sonstige 
Vereine, Behörden und Einzelpersonen können je 
nach den Verhältnissen als weitere Mitglieder in 
Frage kommen.

3. Die Anhaltspunkte für die Bildung von 
ö. A. G. werden im übrigen sinngemäß auf die 
überörtlichen Arbeitsgemeinschaften Anwendung zu 
finden haben.

Muster einer Satzung einer örtlichen Arbeitsgemein
schaft für Gesundheitsfürsorge.

Aufgaben, Geschäftsjahr, Mitglied
schaft.

8 1.
Zur Erreichung eines möglichst planmäßigen Zu- 

sammenarbeitens auf dem Gebiet .der Gesundheits
fürsorge wird eine gemeinnützige A. G. mit dem 
Sitz in X gebildet.

8 2.

Aufgabe der A.G. ist es:
1. Zwischen den Mitgliedern der A.G. eine enge 

Fühlungnahme zu gewährleisten, -insbesondere 
ein reibungsloses Zusammenarbeiten aller Be
teiligten herbeizuführen und -Doppelarüeit zu 
vermeiden,

2. ein einheitliches Vorgehen im Ausbau der Ge
sundheitsfürsorge zu sichern, bestehende Einrich
tungen zu fördern, -und im Sinne der Plan
wirtschaft nur dann Neueinrichtungen zu 
unterstützen, wenn geeignete Einrichtungen nicht 
schon ausreichend vorhanden sind,

3. für eine planmäßige Erfassung und Betreuung 
der gesundheitlich Gefährdeten der gesamten Be
völkerung zu forgen,

4. Einrichtungen, soweit erforderlich, in eigener 
Verwaltung zu betreiben.

§ 3.
1. Mitglieder der A.G. sind:

1. die Stadt,
2. die Lanüesversicherungsanstalt,
3. die in X befindlichen Krankenkassen (und — so

weit vorhanden — -der Krankenkassenverband),
4. Organisationen, die auf .dem Aufgabengebiet 

der A.G. maßgebende Arbeit leisten,
2. Der Beitritt weiterer Mitglieder ist möglich. 

Er bedarf der Zustimmung,des Vorstandes.
3. Der Austritt kann nur am Schluß des Ge

schäftsjahres, das vom 1. April bis 31. März läuft, 
erfolgen. Die Austrittserklärung muß noch vor Be
ginn der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres dem 
Vorsitzenden gegenüber schriftlich abgegeben werden.

Organe der A.G.
8 4.

1. Zur Erledigung der Geschäfte der A.G. sind 
folgende Organe berufen:

1. der Vorsitzende und seine Stellvertreter,
2. der Vorstand,
3. die Mitgliederversammlung.

2. Zur Erledigung besonderer -Aufgaben können 
von der Mitgliederversammlung Ausschüsse einge
setzt werden.

D-er Vorsitzende, der Geschäftsführer 
und der Vorstand.

8 5.

1. Der Vorstand besteht aus dom Vorsitzenden, 
-dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Geschäfts
führer und aus den Beisitzern, deren Zahl von der 
Mitgliederversammlung bestimmt wird. Die Mit
glieder .des Vorstandes werden von der Mitglieder
versammlung gewählt.

2. Die Zusammensetzung des Vorstandes erfolgt 
auf z-lvei Jahre.

8 6.
Der Vorsitzende und im Behinderungsfall der 

stellvertretende Vorsitzende vertreten die A.G. nach 
außen. Die Zeichnungsbefugnis kann vom Vor
sitzenden auf -den Geschäftsführer übertragen werden. 
Der Geschäftsführer hat die laufenden Geschäfte zu 
erledigen.

8 7.
1. Wichtige Angelegenheiten sind dem Vorstand 

zur Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. Der 
Vorstand -beschließt insbesondere über die Aufnahme 
weiterer Mitglieder. Durch Einberufung regel
mäßiger Vorstandssitzungen ist.dafür zu sorgen, daß 
die Mitglieder des Vorstandes über «den Gang der 
Geschäfte auf -dem laufenden gehalten werden.

2. Der Vorstand ist auch dann zu einer Sitzung 
zu berufen, wenn dies mindestens drei Vorstands
mitglieder beim Vorsitzenden beantragen.

3. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn min
destens ein Drittel seiner Mitglieder anwesend ist.

Die Mitgliederversammlung.

8 8.

Die Mitgliederversammlung findet nach Bedarf 
statt, mindestens jedoch zur Beschlußfassung über 
den Voranschlag und zur Entgegennahme des 
Jahres- und Rechnungsbevichts. Sie ist einzuberufen, 
wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder einen 
entsprechenden Antrag stellt.

8 s.
1. Der Mitgliederversammlung liegt außer den 

im 8 8 erwähnten Aufgaben die Beschlußfassung 
über Satzungsänderungen und über Auflösung sowie 
über Anträge von grundsätzlicher Bedeutung ob, 
deren Behandlung in der Mitgliederversammlung 
vom Vorstand beschlossen ist.

2. Das Stimmrecht in der Mitgliederversamm
lung richtet sich nach den finanziellen Leistungen 
der Mitglieder, jedoch hat jedes Mitglied mindestens 
eine Stimme.

3. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig 
unabhängig von der Zahl der erschienenen Mit
glieder. Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
tverden mit einfacher Stimmenmehrheit, Beschlüsse 
über Anträge auf Satzungsänderung oder Auf
lösung mit Dreiviertelmehrheit der gesamten Mit
gliederstimmen gefaßt.
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8 IO.
Außerordentliche Ausgaben, die im Voranschlag 

nicht vorgesehen sind, be-dürfen zu ihrer Wirksam
keit >der Genehmigung durch die Mitgliederversamm
lung.

Aufbringung des Bedarfs.

8 11.
1. Der Bedarf der A.G. wird durch Beiträge 

oder Umlagen oder beides aufgebracht.
2. Der durch Beiträge nicht gedeckte Bedarf des 

Geschäftsjahres wird auf die Stadt und die Ver
sicherungsträger und auf die übrigen Mitglieder, 
die sich hierzu verpflichtet haben, umgelegt. Die 
Bewilligung und Leistung der auf dieser Grundlage

errechneten Beträge bleibt der Beschlußfassung der 
einzelnen Körperschaften und ihrer Aufsichtsbehörden 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Vor
behalten.

Schicksal des Verbandsvermögens 
bei -Auflösung.

8 12.
Über die Verteilung des bei der Auflösung drr 

A. G. vorhandenen Vermögens entscheidet die Mit
gliederversammlung. Mangels eines Beschlusses 
der Mitgliederversammlung fällt das vorhandene 
Vermögen nach dem gleichen Maßstab, nach dem sich 
die Aufbringung .des Bedarfs für das laufende Ge- 
st^aftsjahr richtete, an die Mitglieder zurück.

»fr
Reglementierung oder Gesundheitsfürsorge.

(Ergebnisse laufender Gesundheitsüberwachung vor und nach dem Inkrafttreten des RGBG) 
Von O. Schwöers, Adteilungsdirektor im Hauptgesundheitsamt, Berlin.

Bei den Auseinandersetzungen, die dem 
Erlaß des Reichsgesetzes zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten vorangingcn, nahm die 
Frage, wie in Zukunft die sog. Prostitution 
unter Berücksichtigung des gesundheitlich Not
wendigen erfaßt und versorgt werden sollte, 
einen breiten Raum ein.

Die überwiegende Mehrheit der Fachleute 
stand dabei auf dem Standpunkt, daß die 
bisherige Form der Erfassung Und Versor
gung des genannten Pcrsoncnkrciscs, die so
genannte Reglementierung, durchaus versagt 
habe und verschwinden müsse. Die Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten sollte in 
Zukunft auch bei den Prostituierten in erster 
Linie auf Freiwilligkeit basieren. Daneben 
sollten Zwangsmaßnahmen beschränkten Um
fanges möglich sein bei solchen Personen, die 
nachgewiesenermaßen aus Mangel an Ge
wissen und Einsicht oder aus sonstigen Grün
den nicht freiwillig das Erforderliche zur Hei
lung bzw. zur Vermeidung der Wcitcrverbrci- 
tung ihrer Geschlechtskrankheit taten.

Schon bei den angeführten Auseinander
setzungen zeigte sich der Nachteil des Fehlens 
einer allgemein anerkannten Definition für 
den Begriff „Reglementierung". Zur Ver
meidung einer Vieldeutigkeit der folgenden 
Auseinandersetzungen möchte ich hier fcst- 
lcgen, daß der Ausdruck „Rcglcmcnticrnng" 
von mir in diesem Aufsatz im Sinne der De
finition Hechts') gebraucht wird, die folgen
dermaßen lautet:

„Unter „Reglementierung" versteht man 
Maßnahmen, die darin bestehen, daß die bc-

>> Hecht in Hnndt-uch der Saut, und Geschlechts, 
krankheiten, Bd. 22, S. 87, Springer 1027.

rufsmäßige Prostitution in eine Liste ein
getragen wird. Die eingetragenen Prostitu
ierten werden ständig gesundheitlich über
wacht. Die Überwachung besteht darin, daß 
die Mädchen unter Mitwirkung der 
Polizei einer regelmäßigen ärztlichen 
Untersuchung unterworfen werden."

Bei der Annahme des Gesetzes war man 
wohl fast allgemein der Ansicht, daß durch 
das Gesetz die Reglementierung endgültig be
seitigt sei.

Memelsdorff") sprach in diesem Zusain- 
nrenhangc davon, daß das Gesetz die Er
füllung der abolitionistischen Forderungen 
bringe. Freilich führte schon auf der Tagung 
des Deutschen Vereins für öffentliche Gesund
heitspflege 1927 Tjadcn °) aus, daß nach 
seiner Ansicht die Bcstinnnungcn über da-> 
Prostitutionswesen der schwächste Punkt des 
Gesetzes seien und deutlich das Signum de-:- 
Kompromisses und des Notbehelfes trugen. 
Die Gefahr liege nicht weit, daß sich auch 
unter dem neuen Gesetz der Schematismus 
einschlcichc, der bei der sogenannten Rcgle- 
nicntierung das Belastende gewesen sei.

Worauf gründete sich diese Befürchtung?
Der K 3 des RGBG. sagt, daß die Beam

ten der Ordnungs- und Wohlfnhrtspolizei 
die Durchführung der gesundheitlichen Aus
gaben der Gcsundhcitsbehördc „in jcd.n 
Wcisc" zu unterstützen hätten.

Es besteht also rechtlich durchaus die Mög
lichkeit, daß eine Gcsnndhcitsbehörde die Po
lizei beauftragt, nicht nur ans einzelne In
dividuen, bei denen ein speziell bcgründeter

>) 3M[d)c. Ztschr. f. offen«. Ges.-Pftege 1027, 
Heft 0/12.
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Verdacht vorliegt, sondern schematisch auf be
stimmte Personengruppen, die die Gesund- 
hcitsbehörde generell für verdächtig hält, zu 
fahnden, sie zur Feststellung zu bringen bzw. 
sie der Gesundheitsbehörde zuzuführen. Eine 
solche Personengruppc kann z, B, die ge
werbsmäßige Prostitution sein. Gäbe eine 
Gesundheitsbehörde auf Grund des § 3 
RGBG. einen solchen Auftrag an die Polizei, 
so hätte sich in deren Tätigkeit bei der Er
fassung der gewerbsmäßigen Prostitution 
gegenüber dem Zustande vor dem Inkraft
treten des Gesetzes nicht die geringste Ände
rung vollzogen.

Die Gesundheitsbehörde kann aber rein 
rechtlich ihren Fahndungsauftrag schematisch 
weit über die gewerbsmäßig Unzucht treiben
den Personen hinaus ausdehnen. In diesem 
Falle erführe die polizeiliche Zugriffsbefugnis 
unter dem neuen Gesetz sogar .noch eine er
hebliche Erweiterung.

Es.läßt sich also unter dem neuen Gesetz die 
Erfassung der Prostitution und sogar noch 
eines wesentlich erweiterten Pcrsoucnkrcises 
mittels der Polizei in absolut gleicher Weise 
durchführen, wie daS früher geschah.

Wie ist cs aber mit der Gestaltung und 
Durchführung der Gesundhcitsaufsicht? —

Gemäß § 4 des Gesetzes kann die Gcsund- 
heitsbehörde in begründeten Ausnahmcfällcn 
Personen anhaltcn, ein Gesundheitszeugnis 
eines von der Gcsundheitsbehördc benannten 
Arztes einzurcichcn.

Was „begründeter Ausnahmcfall" ist, sagt 
das Gesetz nicht. Es bleibt also der Gcsund- 
heitsbchörde unbenommen, für alle Personen, 
die ihr auf Grund ihres Auftrages von der 
Polizei zugcführt werden, das Vorlicgcn 
eines „begründeten Ausnahmcfalles" auzu- 
nchmen.

Die Gcsundhcitsbehörde kann, wie gesagt, 
in diesen Ausnahmcfällcn den Arzt benennen. 
Es steht gesetz'ich nichts im Wege, daß sie 
hierfür ausschließlich eine bestimmte Untcr- 
suchungSstclle benennt — z. B. die Unter- 
stichungsstellc, bei der vor deni Gesetz die 
Prostituierten untersucht wurden. Nach § 4 
können ferner „auf Antrag des nntcriuchcn- 
dcn Arztes solche Personen ungehalten wer
den, wiederholt derartige Gesundheitszeug
nisse bcizubringcn".

Es bedarf also nur einer Abrede zwischen 
der GcsnndhcitSbchördc und den, Arzte der 
Ilntcrsuchnngsstellc, ui» zu erreichen, daß 
allen durch die polizeiliche Fahndung aufge
brachten Personen anfgcgcbcn wird, sich

z. B. alle drei Tage auf der öffentlichen 
Untersuchungsstelle zur Untersuchung einzu
finden. Um dies zu kontrollieren, müssen die 
betreffenden Personen natürlich in Listen 
oder in einer Kartei eingetragen werden. Er
scheinen sie nicht, so können sie auf Grund 
von § 3 durch die Polizei herangeholt 
werden.

Mit den, NGBG. läßt sich also, was doch 
gewiß manchen überraschen dürfte, rein recht
lich durchaus ein Verfahren vereinbaren, das 
sich in nichts von der Reglementierung im 
Sinne Hechts unterscheidet.

Da nach den, Gesetz sogar dem nichts im 
Wege steht, daß die Aufgaben der Gesund- 
heitsbehördc einer Polizeidienststelle über
tragen werden, so kann man wohl in keiner 
Weise behaupten, daß das Gesetz die Auf
hebung der Reglementierung gesichert habe.

Es ist dabei selbstverständlich sachlich abso
lut unerheblich, ob die Gcsundhcitsbehörde 
bzw. die Untcrsuchungsstcllen auS Staats
oder Kommunalmitteln bezahlt werden.

Andererseits aber können nach dem Gesetze 
die Gcsundhcitsbchördcn, ohne mit deni Gesetz 
in Konflikt zu geraten, praktisch auch jedes 
beliebige andere Verfahren anwcnden.
' Das Gesetz hat also die außerordentliche 
Gefahr nicht ausgeschlossen, daß eine 
extrem verschiedenartige Durch
führung der Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten durch st a r k 
abweichende Auslegung des Ge
setzes in gleicher Weise gerechtfer
tigt werden kann. Dies bringt nicht 
nur die Gefahr schwerer Einbuße für das 
Rcchtsbewnßtsein und damit vielleicht Ab
neigung gegen Gesnndhcitsgesetzc überhaupt 
mit sich, sondern cs schließt auch einen durch
schlagenden Erfolg des Gesetzes aus, der, wie 
cs sich wohl von selbst versteht, nur bei einer 
wenigstens in den Grundsätzen einheitlichen 
Bekämpfung, die dabei durchaus gewisse ört
liche Notwendigkeiten berücksichtigen kann, 
erwartet werden kann.

Es sollte nicht vergessen werden, daß die 
interessierten Fachorganisationcn, jo unter 
anderem der Deutsche Verein für öffentliche 
Gesundheitspflege, rechtzeitig und mit aller 
Deutlichkeit auf diese Schwächen der Gesetz
gebung hingewicsc» und Beseitigung der
selben durch entsprechende Ausführungsbe
stimmungen gefordert haben. Verlangt wurde 
dabei hauptsächlich eine klare Stellungnahme 
zum Prostitntionsproblein und Bestimmnn- 
gen, die ein ausreichend einheitliches Vor-
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gehen Bei der Übernahme und Weitcr- 
betrcuung der alten Prostituierten und der 
Erfassung und der Betreuung neuer Prostitn- 
icrten verlangten.

Das Reich ist diesen Wünschen bisher nicht 
nachgckomnien. Rcichsausführungsbcstim- 
mungcn sind nicht erlassen worden.

Von den Ansführungsbcstimmungen der 
Länder zeichnet sich hinsichtlich der Betreuung 
der Prostituierten im wesentlichen nur 
Bayern durch Klarheit aus. In der Bekannt
machung des Staatsministcriums voni 
29. September 1927 wird fcstgelcgt, das; von 
Personen, die gewerbsmäßig Unzucht treiben, 
Gesundheitszeugnisse in regelmäßigen Ab- 
ständen, und zlvar unter Umständen aus
schließlich von öffentlichen Untcrsuchungs- 
stcllen ausgestellte, gefordert werden sollen. 
Damit ist der gesundheitliche Teil der sitten- 
polizcilichcu Arbeit sinngemäß und ohne Ab
änderung auch für die Zukunft bcibchaltcn.

In München ist ferner als Gesnndhcits- 
bchördc die Polizcidircktion bestimmt worden.

Hier haben wir also m. E. anscheinend ein
fache Reglementierung mit anderem Firmen
schild. Von einer „Verwirklichung abolitio- 
nistischcr Gruxidsähe" kann wohl nicht ge
sprochen werden. Zu loben ist freilich die ab
solute Klarheit und Eindeutigkeit der baye
rischen Bestimmungen.

Die Preußischen Ausführungsbestimniungcn 
sind viel weniger eindeutig. Mit Rücksicht aus 
die starke Verklausulierung derselben und den 
dadurch bedingten starken Raumbedarf für 
ihre Darstellung sei auf lchtcrcs hier verzichtet. 
Es ist aber zweifelsfrei, daß sic an sich das 
gleiche Verfahren wie in Bayern, wenn auch 
nicht verschreiben, so doch znlassen. Sie gehen 
sogar in gewisser Hinsicht noch wesentlich 
weiter als diese. Während Bayern bei Ab
grenzung des „Ausuahmcfallcs", bei dem 
regelmäßige Gesundheitszeugnisse, und zwar 
nur von öffentlichen llutcrsuchungsstcllcn aus
gestellte, gefordert werden können, sich in erster 
Linie aus die gewerbsmäßige Unzucht be
schränkt, was immerhin eine gewisse Begren
zung des Pcrsoucukrcises darstcllt, hat Preu
ßen in seinen Ausführungsbcstimmungcn den 
Begriff „häufig wechselnder Geschlechtsverkehr" 
ciugcführt. Was aber „häufig wechselnder Ge
schlechtsverkehr" ist,bleibt völlig offen. Infolge
dessen sind hier 'weitgehende Unterschiede in der 
Auslegung möglich. Beachtenswert ist ferner, 
daß die Preußische Ausführungsverordnung, 
dadurch, daß sie die Gesuudhcitsbchördc verpslich- 
tct, bei negativen, Ausfall eines Gesundheits

zeugnisses dieses selbst zu bezahlen, geradezu 
einen Anreiz geschaffen hat, „Ausnah,ncfällc" 
als vorliegend anzusehcn, bei denen man die 
Beibringung des Gesundheitszeugnisses von 
einer öffentlichen Untcrsuchungsstelle verlang,. 
Hierdurch wird die Wiedereinführung der Rc- 
gleincutiernng ans Umwegen begünstigt.

Es konnte nicht ausbleibcn, daß sich bei 
dieser Vieldeutigkeit der Gesetzgebung und bei 
der überstürzten Einführung — lagen doch 
zwischen dem Erscheinen der Ausführungs- 
bestimmuiigcn und dem Tage des Jnkraft- 
trctens des Gesetzes in den meisten Bundes
staaten nur wenige Wochen — ein völlig un
gleichartiges Verfahren der örtlichen Gcsnnd- 
hcitsbehördcn zwangsläufig entwickeln niußte 
und in der Tat auch entwickelt hat. Dies wurde 
noch dadurch gefördert, daß das Problcin der 
Sanierung der Prostitution leider keineswegs 
in allen Kreisen als ein vorwiegend sozial- 
hygienisches aufgefaßt wird. So boten die 
weiten Maschen der Gesetzgebung eine wohl 
vielfach nicht unerwünschte Gelegenheit, aus 
ganz andersartigen Erwägungen stammende 
Tendenzen auch untcr den neuen Verhältnissen 
zur Geltung zu bringen. So haben wir heute 
in Deutschland die verschiedensten Ausfüh- 
rnngsformen des Gesetzes von solchen, die man 
durchaus als „verschärfte Reglementierung" 
bezeichnen kann, bis znfast völlig aufdicWerbe- 
kraft der Aufklärung, gut ausgestaltete und 
diskret vorgchcnde Bcratnngs- und Bchaud- 
lungsstcllcn, Vorbeugungsniaßnahnien und er
leichterte Krankciihausbchandlnng basierten 
Systenicn, bei denen auf die Polizei weitgehend 
verzichtet wird.

Manchem „mg vielleicht ein so vielseitiges 
Experimcnt ganz instruktiv erscheinen und es 
finden sich, wie stets bei solchen Gelegenheiten, 
auch Stimmen, die der Hoffnung Ausdruck 
geben, cs werde sich alles von selbst zurecht 
rücken. Ich vermag beiden, nicht zuzustimmc», 
halte vielmehr die Entwickelung für äußerst 
nachteilig nnd stin,nie Stern') vollkomme,, 
zu, der meint, daß ein derartig ungleichartiges 
Verfahren den Gcsanitcrfolg des Gesetzes ernst
lich in Frage stellt. Diese Auffassung beruht 
nicht nur a»f der nachweisbaren Tatsache, dos 
die verschieden strenge Handhabung des Ge 
setzcs in einzelnen Städten oder Landcsteilcn 
die einer planmäßigen Sanierung höchst ab 
träglichc Fluktuation der in Frage koinn,enden 
Personenkreise stark befördern; viel schlimincr 
erscheint es mir, daß infolgedessen das a» sich

S t c r I,, C., über Unklarheiten und Lücken in, 
RBSlB. tu Mitteilungen der GBGB, „128, «d. 26, 
Nr. 8.
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schon schwer genug zu erringende Vertrauen 
nicht nur der öffentlichen und geheimen Prosti
tution, sondern gerade der übrigen Bevölke
rung, auf die cs doch sehr ankommt, auch in 
denjenigen Gegenden Schaden leidet, in denen 
man auf polizeiliche Maßnahmen weitgehend 
verzichtet.

Wie soll die Durchbrechung der uralten 
Jdecnassoziation zwischen Geschlcchtskrank- 
I,eiten und Polizei (Flexner) erfolgen, die doch 
für den Erfolg einer modernen Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten Voraussehung ist, 
wenn immer wieder aus Nachbargcbicten Zu- 
wanderndc über subjektiv schlechte Erfahrun
gen mit der Polizei berichten. Der Bevölke
rung erscheinen deswegen vielfach noch heute ■— 
und davon hat sich der Verfasser persönlich oft 
überzeugen können — sogar moderne Be
ratungsstellen usw. nur als verkappte Polizei. 
Es ist kein Wunder, wenn unter diesen Um
ständen an vielen Orten in Deutschland die 
freiwillige Inanspruchnahme der Beratungs
stellen noch viel zu gering ist.

Endlich bringen die geschilderten Verhält
nisse aber noch eine weitere nicht zu unter
schätzende Gefahr.

Man hat sich erfreulicherweise in Preußen 
und auch in einer Reihe Bundecsstaatcn zu 
dem einzig richtigen Weg entschlossen, die 
Durchführung des Gesetzes den Selbvcrwal- 
tungcn zu übertragen. Hierdurch >var sinn
gemäß zum Ausdruck gebracht, daß man die 
Bekämpfung in erster Linie durch Anwen
dung der Gesundheitsfürsorge Ivolle.

Diese Maßnahme ist von Anfang an 
Gegenstand von Angriffen gewesen. Es wurde 
insbesondere gesagt, die Bckäinpfung der Ge
schlechtskrankheiten sei als Maßnahme der 
Seuchenbekämpfung eine reine Staatsanf- 
gabc. Ich beabsichtige nicht, zu dieser min
destens für die Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten und der Tuberkulose von völlig 
falschen Voraussetzungen ausgehenden An
schauungen hier ini einzelnen Stellung zu 
nehmen. Neuerdings aber operieren die 
Gegner der kommunalen Lösung mit dem Ar- 
stiunent, die außerordentlich verschiedenartige 
Durchführung des Gesetzes in den einzelnen 
Kommunen beweise, daß man solche Dinge 
nicht den Kommune» überlassen könne. Es 
muß dcslvcgcn betont lverden, daß die Unter
schiede nicht eine Folge der kommunalen 
Lösung, sondern eine Folge der Unklarheit 
der Gesetzgebung sind. Daß die Kommunen 
dies voll erkannt haben und bereit sind, auch 
ihrerseits an einer Klärung der gesetzlichen 
Lage mitzuarbcitcn, hat die Tagung des

Deutschen Vereins der ärztlichen Kommunal- 
beamtcn in Leipzig 1028 bewiesen.

So unerwünscht es an sich sein mag, die 
Frage der Reglementierung wieder aufzu- 
rollcn, so kommen wir leider, lvic die gesetz
liche Lage nun einmal ist, doch nicht daran 
vorbei. Die Klärung gerade dieser Frage ist 
und bleibt sicherlich das dringlichste Problem 
bei der Weiterbildung des Gesetzes und der 
Ausführungsbestiminungcu.

Zwei Fragen treten hierbei in den Vorder
grund. Zunächst die Frage nach Umfang 
bzw. Grenzen der polizeilichen 
Mitarbeit bei der Erfassung der 
Prostituierten. Auf dieses Problem 
kann hier nur kurz auf Grund der bisherigen 
Erfahrungen cingcgangeu werden.

Mau wird sich bei der Entscheidung vor 
Augen halten müssen, daß jeder polizeiliche 
Zugriff, auch das jetzt vielfach in der Litera
tur auftrctendc sog. „diskrete" Verfahren 
der Polizei, den außerordentlichen Nachteil 
haben kann, daß sich zahlreiche, sicherlich nicht 
niiudcr gefährliche, aber für die Polizei auch 
bei „diskretem" Verfahren ilicht erfaßbare 
Personell auS Angst vor polizeilichen Zu
griffen von den öffentlichen Stellen zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten fernhal- 
ten und infolgedessen aus Unwissenheit oder 
Mangel an Mitteln nicht zu einer ausreichen
den Behandlung kommen.

Wenn dies zutrifft, so müßte sich eine Be
ziehung zlvischcu dem Umfange der freiwilli
gen Frequenz der öffentlichen Einrichtnngen 
und der Intensität der polizeilichen Mitwir
kungen ergeben. Solveit bisher Berichte über 
das vergangene Jahr vorliegen, lassen sie 
durchaus die Deutung zu, daß bei wcitgchcn- 
dcni Verzicht auf polizeiliche ZwangSer- 
fassung, aber bei verständiger Aufkläning und 
gutcni Ausbau der öffentlichen Einrichtun
gen für Beratung und Behandlung Ge
schlechtskranker, eine wesentlich größere Steige
rung der freiwilligen Frequenz cintritt, als 
dies dort der Fall ist, wo das polizeiliche Vor
gehen ein sehr intensives ist: ulid zlvar wird 
anscheinend das Mindcrcrgebnis der Zwangs- 
erfassnng durch die Steigerung der freiwilli- 
geli Frequenz weit libcrkonipensiert.

Wahrscheinlich ist cs freilich, daß gegen
wärtig diejenigen Kreise, die früher vor
wiegend durch die Polizei erfaßt wurden, au 
der frcilvilligeu Inanspruchnahme noch nicht 
ausreichend beteiligt sind, weil leider die 
Jdeenassoziation „Polizei — Geschlechtskrank
heiten" noch zu stark ist. Andererseits aber 
liegen doch schon eine Reihe von Berichten
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vor, aus denen hervorgeht, daß mit zuneh
mendem Vertrauen eine starke Zunahme der 
freiwilligen Erfassung auch dieser Kreise ein- 
getretcn ist und eine weitere Steigerung er
wartet wird.

Für die obdachlos noniadisierende Prosti
tution, die sich vielfach aus asozialen oder mit 
Jntelligenzdefekt behafteten Individuen zu- 
sammensctzt, hat das Gesagte natürlich nur 
bedingte Geltung. Für diesen Personenkreis 
tvird man die Mitwirkung der Polizei auch 
in Zukunft nicht ganz entbehren können und 
wollen.

Das zweite Problem ist die 
f Frage, in welchem Umfange und 

mit welchen Maßnahmen man eine 
laufende gesundheitliche Über- 
w a ch u n g insbesondere der sog. Prostitu
ierten vurchführen soll, bei denen Krank
heitszeichen nicht nachweisbar sind und auch 
vorher längere Zeit nicht nachweisbar Ivarcn, 
bei denen als die Kontrolle einen rein präven- 
siven Charakter tragen ivürde.

Daß für Personen, bei denen die Möglich
keit von Rezidiven alter Geschlechtskrank
heiten und, infolge des häufig wechselnden 
Geschlechtsverkehrs, die ständige Gefahr neuer 
Infektionen besteht, schon in deren persön- 
lichcm Interesse laufend etwas geschehen 
muß, steht fest. Starke Uneinigkeit besteht 
aber über das Verfahren.

In Berlin 4) und einigen anderen Städten 
sucht man dies im allgemeinen nicht durch 
auf Grund des Gesetzes erlassene gcsund- 
heitsbchördlichc Anordnungen, daß sich die 
betreffenden Personen in regelmäßigen Ab
ständen zur Untersuchung cinzufindcn bz>v. 
Gesundheitszeugnisse bcizubringcn hätten, 
andernfalls sie durch die Polizei vorgefllhrt 
würden, zu erreichen, sondern man setzt zu
nächst für die überwiegende Mehrzahl der 
Fälle aufklärcnde Gesundheitsfürsorge ein, 
um die betresfcnden Personen zu veran
lassen, freiwillig das Nötige zu tun, und be- 

. treibt die Heranziehung Säumiger nicht in 
erster Linie durch die Polizei, sondern durch 
nachgchcndc Fürsorge.

/ ■ Hierdurch wird zugleich die gefährliche Tchc- 
inatisicrung vermieden und gesichert, daß 
Zwang nur streng individualisierend und bei 
solchen Fällen eingesetzt wird, die sich aus 
Bösartigkeit oder Mangel an Einsicht refraktär 
zeigen.

4) Lchweerö, Die praktische Durchführung dcö 
RVIBG. in Archiv s. soz. Hyg. u. Demographie, 
Bd. III, Heft 1, 1928.

Selbstverständlich ist für die erfolgreiche 
Durchführung dieser Art von Gesundheits
fürsorge das Vorhandensein einer ausreichen
den Zahl von Fürsorgekräften Voraussetzung, 
tvobei als Grundlage für die Bemessung des 
Bedarfes davon ausgegangcn werden muß, 
daß man zur Bekänipfung der Geschlechts
krankheiten in der Gesamtbevölkerung nicht 
mit weniger Fürsorgcpersonal auskommcu 
kann als einst die Sittenpolizei Außcnbcamtc 
hatte. Die Finanzierung eines derartigen 
Apparates stößt freilich noch auf Schwierig
keiten, da die Arbeitsgemeinschaften mit den 
Sozialversicherungsträgcrn, die sür eine Siche
rung der Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten überhaupt, wie für die Finanzierung 
absolut nötig sind, doch meist noch nicht be
stehen.

Außerdem ist gegenwärtig die Durchführung 
der Gesundheitsfürsorge für Geschlechtskranke 
noch vielfach erschwert durch das Fehlen aus
reichend vorgebildeter und erfahrener Fiir- 
sorgckräfte.

Es finden sich nun vereinzelte Stimmen, 
die deni kcinestoegs mühefreien Weg durch 
nachgehcnde Gesundheitsfürsorge die durch 
langjährige Polizcipraxis verschüchterte Be
völkerung zu dem gesundheitlich Erforderliche» 
zu veranlassen, für nicht sicher genug halte». 
Man hört jetzt gelegentlich das frühere Ver
fahren der Sittenpolizei rühmen, das infolge 
der direkt dahinterstchenden Zwangsmittel dcs 
Staatcs angeblich wesentlich exakter funktio
niert habe und das infolgedessen eine wesent
lich größere Garantie dafür geboten haben 
solle, daß Personen, bei denen eine laufende 
Gcsundhcitsaufsicht notwendig sei, diese auch 
tatsächlich durchzusührcn. Im Zusammenhang 
mit derartigen Anschauungen hat man an 
einigen Orten die gesetzlichen Möglichkeiten 
benutzt, um praktisch ein Verfahren cinzn- 
schlagcn, daß sich von der früheren Rcglemcn 
ticrung nur wenig unterscheidet.

Auf die großen Nachteile des Ncbcncin- 
anderbcstchens so verschiedenartiger Bckämp- 
fungsniaßnahmcn und die Notwendigkeit 
größerer Vereinheitlichung auf dem Wege der 
Gesetzgebung habe ich bereits hingcwicscn. Es 
crschcint deshalb notwendig und von bcsondc 
rem Interesse, alles Material bcizubringcn. 
das eine vorurteilsfreie, vergleichende Beurtei 
ung der Möglichkeiten und Leistungen beider 
Verfahren ermöglichte.

Um über den Wert des rcglcmcniicrcnden 
Verfahrens ein Urteil abgcbcn zu können, ist 
cs erwünscht, die Ergebnisse, die die echte Regle
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mcntierung in den langen Jahren ihres Be
stehens gezeitigt hat, zu analysieren.

Dies ist bereits früher oft genug geschehen, 
aus naheliegenden Gründen war es aber für 
den Außenstehenden sehr schwer, in die Zu
sammenhänge ernstlich einzudringen. Unter 
diesen Umständen gewinnen m. E. die Beob
achtungen besondere Bedeutung, die die Ge
sundheitsbehörden bei der Übernahme der Ar
beit von der Sittenpolizei gemacht haben. Hier 
bot sich die einzigartige Gelegenheit, Einblicke 
in das Wesen und die Art der sittenpolizei- 
lichcn Gesundheitsaufsicht unter dem Gesichts
punkte moderner Gesundheitsfürsorge zu tun.

Die nachstehende Tabelle I enthält eine Zu
sammenstellung der Ergebnisse von Maß
nahmen der Berliner Gesundheitsbehörde 
gegenüber sämtlichen ihr vom Berliner Polizei
präsidenten zum 1. Oktober 1927 übergebenen 
Personen.

Alle aufgeführten Personen haben nach An
gabe des.Polizeipräsidenten bis zum 1. Oktober 
1927 in effektiv er s i t t e n p o l i z ei - 
licher Kontrolle gestanden. Zum Ver
gleich ist die Zahl der Personen beigefügt, die 
nach dem preußischen Jahresgesundheitsbericht 
1926 “) in Berlin unter sittenpolizcilicher Kon
trolle gestanden haben.

Aus der Tabelle ergibt sich zunächst die Tat
sache, daß die Berliner Sittenpolizei vom 
Jahre 1926 bis zum Inkrafttreten des Ge
setzes etwa 35% der im Jahre 1926 
unter sittcnpolizeilicher Kontrolle stehenden 
Personen aus der Kontrolle entlassen hat. 
Dieser hohe Anteil erklärt sich sicher nur teil
weise aus den Entlassungen auf Grund des 
Mil,Erl. von, 23. Juni 1927 Ziff. VII, .nach 
dem, wie bekannt, gerade solche Personen 
entlassen werden mußten, die auch nach dem 
l. Oktober 1927 einer besonderen gesundheits- 
siirsorgerischcn Betreuung bedurft hätten. Der 
weitaus größere Teil der Entlassungen kann 
nur dadurch erklärt werden, daß die Polizei 
"uf Grund der übrigen Bestimmungen des 
gleichen Erlasses eine gründliche allgemeine 
Dnrchsiebung ihres Materials vorgcnommcn 
hat.

Äußerst bemerkenswert und, man darf 
wohl sagen, überraschend ist, daß troh dieser 
scharfen Siebung sich unter den llbrigblcibcn- 
dcn, mit Wirkung vom 1. Oktober an die neue 
Gesundheitsbchörde übergebenen Personen

a) Das Gesundheitswesen des preußischen Staates 
im Jahre 1926. Veröffentlichungen aus dem Gebiete 
der Medizinalverwaltung. XXV. Bd., 6. Heft. Der- 
lag Richard Schoetz, Berlin 1927.

Tabelle I.
1. Zahl der nach Angabe des Pr. Jahres

gesundheitsberichtes 1626 in Berlin sitten
polizeilich kontrollierten Prostituierten . 7111

2. Vom Polizeipräsidenten zum 1. Oktober 
1927 übergeben an die Gesundheitsbehörde
Berlin.............................................................. 4610

8. Von diesen 4 610
a) waren dem Pol.-Pras. selbst der 

Adresse nach unbekannt .... 650 
t>) wurden vom Pol.-Präs, mit nicht 

mehr zutreffender Adresse über
geben und konnten darum bisher 
auch von ihm selbst nicht ermittelt
werden..............................................285

c) waren z. Z. der Übergabe, wie sich 
nachträglich herausstellte, bereits 
nach außerhalb verzogen (z. T. 
seit Jahren!).................................. 338
Es waren demnach infolge des 
Zustandes bei der Übergabe von 
den Übergebenen für die Gesund- 
he'tsvehörde nicht erfaßbar . . 1273 1273

4. Es blieben demnach erfaßbar .... 3337
Davon wurden von der Gesundheits- 

bebörde von der Attestbeibringung be
freit, da H. w. G. nicht mehr vorlag . 194

6. Es verblieben demnach noch..... 3143
Davon

befanden sich in Krankenhäusern . 36
befanden sich in Strafanstalten 8
sind verstorben....................................19
stehen ambulant in Behandlung

oder Beobachtung............................524
587 587

6. Der Rest von.................................. 2556
brachte Geundheitszeugnisse bei.

Es bestätigte sich der Krankheitss
verdacht in..................................... 275 Fällen
nicht tn...........................................  2281 „

7. a)Von letzteren lag die Infektion
mit Syphilis nachweislich nicht 
länger als 5 Jahre bzw. der letzte 
positive Go -Nachweis nicht länger 
als 1 Jahr zurück und wurde 
deswegen ongeordnet laufende 
(Zwangs-) Beobachtung in . . 635 „

b) Bei dem Rest lag die Infektion 
mit Syphilis länger als 5 Jahre, 
der letzte positive Go.-NachweiS 
länger als 1 Jahr zurück, sie 
wurden demnach in gesunvheitS- 
fürsorgerische Wciterbctreuung ge
nommen, insgesamt..................... 1646 *

8. Zur Erlangung von Attesten waren
ZwangSvorfühlUngen erforderlich . 100 „

1273 (Tb. I Nr. 3 a—c), d. h. etwa 
28 % der überhaupt Übergebenen, befanden, 
deren tatsächlichen Aufenthalt, Wohnung u. a. 
die Sittenpolizei nicht kannte, so daß die Ge- 
sundheitsbchörde in keiner Weise an sie her- 
antretcn konnte. Diese Personen mußten 
also von der Gcsundheitsbchörde der Polizei 
usw. zur Fahndung und Zuführung über» 
wiesen werden. Hierbei bot sich Gelegenheit, 
die Wirksamkeit polizeilicher Fahndung bei
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Personen kennenzulernen, von der die Poli
zei, wie gesagt, bei der Übergabe am 1. Okto
ber 1927 kundgegeben hatte, daß sie bis zum 
gleichen Tage unter effektiver sittcnpolizci- 
licher Kontrolle gestanden hatten.

Das Ergebnis der Fahndung war außer
ordentlich wenig günstig. In den auf den 
1. Oktober folgenden Wochen konnte nur ein 
kleiner Bruchteil dieser Personen durch poli
zeiliche Maßnahmen zugcfllhrt werden. Im 
Laufe des abgelaufcnen ganzen Jahres sind 
es noch nicht 20% dieser Personen, die die 
Polizei der Gesundheitsbehörde zuzuführen in 
der Lage war.

Man könnte nun meinen, daß dies mit der 
Umstellung und der dadurch für die bei den 
Mädchen hcrvorgcrufcnen Unsicherheit zu- 
sammengehangcn habe.

Dies ist wenig wahrscheinlich.
Seit dem 1. September 1027 waren be

reits auf allen Berliner sittenpolizeilichcn 
Untersuchungsstellcn Aushänge der Gesund- 
hcitsbchörde vorhanden, die über den Zustand 
nach dem 1. Oktober 1027 aufklärten, und 
außerdem waren ständig städtische Fürsorge
kräfte anwesend, die mündlich für Aufklärung 
sorgten.

Ferner fanden in Berlin vor dem 1. Okto
ber die von 50 000 Personen besuchten Auf
klärungsvorträge statt, zu der jeder die fitten- 
polizeiliche Untersuchung passierenden Person 
eine Einladung übergeben wurde.

Man kann also die Tatsache, daß nach dem 
1. Oktober fast ein Drittel aller kontrollierten 
Personen unauffindbar >var, nicht mit Be
ängstigungen über die Auswirkung des neuen 
Gesetzes erklären.

Ab 15. September 1027 saßen ferner die 
Beamten der Gesundhcitsbchörde ständig auf 
den sittcnpolizcilichen Untcrsuchungsstcllcn, 
um den zur Untersuchung erscheinenden Per
sonen Schreiben der Gesundhcitsbchörde zu 
übergeben.

Die für die angeführten 1273 Personen 
vorbereiteten Schreiben konnten nicht über
geben werden. Tatsächlich sind also diese Per
sonen mindestens schon zu den letzten sitten- 
polizcilichcn Untersuchungen nicht mehr er
schienen.

Aus dem äußerst geringen Ergebnis der 
polizeilichen Fahndung ans diese 1273 Per
sonen ergibt sich, daß durch den polizeilichen 
Machtapparat allein oder überwiegend das 
Funktionieren einer regelmäßigen Gesund- 
heitsaufsicht nicht sichcrgcstcllt ivcrdcn kann. 
Falls die Kontrollierten aus Bösartigkeit,

Gewissenlosigkeit oder sonstigen Gründen 
nicht wicdcrkommcn wollten, blieb vor dem 
1. Oktober 1927 nur das Einsetzen der poli
zeilichen Fahndung übrig, deren ungenügende 
Leistungsmöglichkeiten für die Sicherung 
einer regelmäßigen Gesundheitsaufsicht mir 
nach dem 1. Oktober erlebt haben. Dabei 
ist an dem guten Willen aller in Frage 
kommenden Polizeiorgane durchaus nicht zu 
zweifeln.

Hieraus ist m. E. der Schluß durchaus 
berechtigt, daß auch in der Zeit vor dem 
1. Oktober 1927 die Lückenlosigkeit und Regel
mäßigkeit der Gesundheitsaufsicht bei den 
Prostituierten nur in geringen. Umfange auf 
dem dahinter stehenden polizeilichen Machi- 
apparat beruhte. Eine gewisse Wirksamkeit 
dürfte letzterer nur bei denjenigen Prostitu
ierten entfaltet haben, die sich noch eine Art 
von seßhafter Existenz gewahrt hatten, die 
darum leichter greifbar waren, aber doch die 
weniger gefährlichen darstelltcn.

Wenn es trotzdem früher gelungen sei» 
sollte, alle uns übergebenen Personen, von 
denen ein großer Teil, wie Ivir sahen, kau», 
durch Polizeimaßnahmen bei Säumigkeit 
regelmäßig und schnell genug erfaßbar war. 
zu einer laufenden Gesundheitsaufficht zu 
veranlassen, so kann dies zum guten Teil 
wohl nur darauf beruht haben, daß sich die 
Polizciärzte bemüht haben, unter den Kon
trollierten für die Vcrbrc'tung von Einsicht 
und gute», Willen zu sorgen und, soweit cs 
die bescheidenen gesteckten Grenzen zulicßc», 
die Untcrsuchungseinrichtungcn wenigste, ,* 
leidlich auszugestaltcn.

Die Erfahrungen in Berlin werden übrigcns 
auch von den Gcsundheitsbehörden anderer 
Großstädte, so z. B. von Breslau, bestätigt. 
Günstigere Mitteilungen aus anderen Groß
städte», so z. B. aus Frankfurt a. M., scheinen 
darauf zu beruhen, daß dort nur ein verhält
nismäßig kleiner Stanrm übergeben wurde. 
In der letztgenannten Stadt wurden z. B. nur 
178 Prostituierte an, I. Oktober 1027 an die 
neue Gesundheitsbehördc übergeben.

In kleineren Orten mögen die Verhält,üjs: 
für polizeiliche Maßnahmen vielleicht ctwa:- 
günstiger liegen. Doch dürfte» hier die gefähr
lichen, wenig seßhaften und schiver erfaßbaren 
Elemente meist einfach durch Ortswechsel „>,- 
bcqucnic polizeiliche Maßnahmen leicht illu
sorisch »lachen können.

Weiter auf die vielfach interesiantcn Er
gebnisse der Tabelle I einzugchen, muß ich mir 
wegen Nauniinangcls leider versagen. Hin-
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Indien möchte ich nur auf die verhältnismäßig 
sehr hohe Zahl der übergebenen Prostituierten, 
bei denen ein negativer Befund erhoben wurde, 
bei denen aber auch die Sittenpolizei im letzten 
Jahre keine Gonorrhöe Nachweisen konnte und 
bei denen die Infektionen mit Syphilis länger 
als fünf Jahre zurücklag.

Es scheint auch dies dafür zu sprechen, daß 
diejenigen Elemente, bei denen die regelmäßige 
Gesundheitsaufsicht tatsächlich funktionierte, 
die weniger gefährlichen waren.

Die Anschauung, die sich heute, wo wir den 
Dingen ferner stehen, gelegentlich geltend 
macht, die polizeiliche Gesundheitskontrolle 
habe dank der hinter ihr stehenden Machtmittel 
Regelmäßigkeit nnd Lückenlosigkeit der Ge
sundheitsaufsicht bei den von ihr erfaßten Per
sonen ziemlich vollständig sicherstelleu können, 
bedarf also doch wohl der Nachprüfung.

Nach diesen Erfahrungen lag es nahe, dem 
Sinne des neuen Gesetzes folgend, die aus zahl
reichen anderen Gebieten doch ansreichend er
probten Methoden der Gesundheitsfürsorge 
nun auch auf die Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten zu übertragen.

Wenn der Schluß aus den vorstehenden Er
gebnissen richtig war, daß die Sicherung der 
laufenden Gesundheitskontrolle nach dem alten 
System tatsächlich auch bereits mit der Ver
breitung von Einsicht und gutem Willen sowie 
der Werbekraft der Einrichtungen zu arbeiten 
gezwungen war, so mußte ein gesuudheitsfür- 
sorgerisches Verfahren infolge seiner in dieser 
Richtung viel größeren Wirkuugsmöglichkeiteu 
wesentlich bessere Aussichten bieten.

Wenn es richtig war, daß durch die polizei
lichen Fahndungs- und Zusührnngsmethodeu 
und die damit verbundene Einschüchterung 
nur wenig erreicht worden war, so durfte nach 
den Erfahrungen auf anderen Gebieten er
wartet werden, daß mit nachgehender Fürsorge 
durch verständige und gewandte Gesuudheits- 
fürsorgerinnen mindestens keine Verschlechte
rung in der Sicherstellung der laufenden Ge- 
sundheitsaufsicht cintrctcu werde. Darüber 
hinaus aber wird doch erst, wenn mau eine 
Fürsorgekraft statt eines Polizisten schickt, die 
Erforschung des Milieus, des häufigsten Trä
gers der Krankheitsbediuguugeu, als wichtigste 
Grundlage rationeller Äraukheitsbekämpfung 
möglich.

Endlich blieben ja auch bei diesem Verfahren 
die gesetzlichen Zwangsmaßnahmen möglich, 
freilich als „ultima ratio“ in individualisieren
dem Verfahren.

•) Fälle der Tb. I. 7 b.

Wir haben, wie bereits oben angedeutet, ein 
solches Verfahren in Berlin angewandt.

In der nachstehenden Tabelle II sollen die 
Ergebnisse mitgeteilt werden, welche die unter 
Leitung von Professor Dr. P i n k u s stehende 
I. Beratungs- und Behandlungsstelle für Ge
schlechtskrankheiten der Stadt Berlin bei der 
Durchführung einer regelmäßigen Gesund
heitsaufsicht für ehemalige Prostituierte durch 
die Mittel der Gesundheitsfürsorge hatte. Hier
bei muß erwähnt werden, daß die Gesundheits
behörde der genannten Beratungsstelle ganz 
nach Anforderung Personal für die nach
gehende Gesundheitsfürsorge zur Verfügung 
gestellt hat, so daß nach Überwindung erster 
Ubergaugsschwierigkeiten, hier tatsächlich das 
getrieben werden konnte, was den Namen der 
nachgehenden Gesundheitsfürsorge verdient. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle II niedergelegt.

Tabelle II
Gesundheitssiirsorgerische Betreuung 

von Fronen, die vor dem 1. Oktober 1927 unter 
sittenpolizeilicher Kontrolle standen.

A. Der Beratungs- nnd Beüandlungs- 
stelle für Geschlechtskrankheiten in 
der Dircksenstratze wurden ... 120t Frauen 
zur laufenden gesnndheiisfnrsorge- 
rischen Betreuung übergeben.
Davon

unterstellten sich ohne wei
teres freiwillig der regel- 
mätziaen Gefundbeitsanfsicht 
in der Beratungs- und Be
handlungsstelle .....................660

unterstellten sich auf Grund von 
Mastnahmen nachgebender 
Fürsorge der gleichen Aufsicht 206 866

ES verblieben 3bb Frauen
Von diesen wiesen nach, datz sie sich 

einer gleichwertigen itnlersuchung 
regelinätzig ber einem Privatarzt 
oder einer Beramngsstelle unter
stellt haben.................................... 144

Rest 191 Frauen
Von diesen

verzogen.....................73
starben.......................... 5
übten keinen H. w. G. 

mehr ans .... 100 178
Der Rest von insgesamt 13 Frauen 

erwies sich als unbelehrbar nnd es 
mutzte, soweit individuelle Ver
dachtsgründe für das Vorhandensein 
einer Geschlechtskrankheit und die 
Gefahr der Weiterverbreituvg Vor
lagen, polizeiliche Hilfe in Anspruch 
genommen werden.

Es handelt sich bei den vorstehend aufge- 
führten Personen um solche ehemaligen Prosti-
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fuierten. Bei denen sich bei der von der Gcsund- 
heitsbehörde gleich nach dem 1. Oktober 1927 
angcordnctcn Untersuchung der Krankheits- 
Verdacht nicht bestätigte, bei denen auch die ehe
malige Sittenpolizei im letzten Jahre keine 
frische Geschlechtskrankheit nachgcwicscn hatte 
und bei denen die Infektion mit Syphilis 
nachweislich nicht länger als fünf Jahre zu
rücklag. Bei allen diesen Personen hatte die 
Berliner Gcsundhcitsbehördc zunächst darauf 
verzichtet, irgendeine behördliche Anordnung 
auf laufende, regelmäßig wiedcrkchrcndc Unter
suchungen oder regelmäßige Beibringung von 
Gesundheitszeugnissen zu treffen und sich 
völlig darauf beschränkt, diese Personen durch 
die Mittel der Aufklärung und der nachgehcn- 
dcn Gesundheitsfürsorge zu veranlassen, sich 
freiwillig bei geeigneten Ärzten oder öffent
lichen Stellen einer Gesundheitsaussicht zu 
unterstellen.

Das Ergebnis darf man Wohl als ein über
raschend gutes bezeichnen, besonders tvcnn 
man berücksichtigt, daß sich die Ärzte und Für- 
sorgepersoncn doch erst nach und nach auf das 
neue Verfahren cinstellcn mußten. Bei fast 
allen Personen ist es gelungen, das Erforder
liche auf dem Wege der Freiwilligkeit sichcr- 
zustellcn. Selbstverständlich hat die laufende 
Gcsnndhcitsaufsicht auch hier Unregelmäßig
keiten gezeigt, die aber sicher nicht über das 
hinausgcgangcn sind, was auch früher vorkam. 
Bei den übrigblcibcndcn 13 Fällen, die 
sich als völlig verstockt erwiesen, bestand nun 
durchaus die Möglichkeit, statt des Schcmati- 
sicrens individuell zu verfahren, also nach ein
gehender fürsorgcrischcr Prüfung des Einzcl- 
fallcs das für diesen speziell Erforderliche 
unter entsprechend dosierter Einsetzung der 
polizeilichen Machtmittel zu erreichen. Fast alle 
übrigen Berliner Beratungsstellen berichten 
ähnliches über die Erfolge ihrer nachgchcndcn 
Gesundheitsfürsorge. Nur eine unserer 17 
Stellen ist mit ihrem Ergebnis noch nicht zu
frieden, doch wird hier nachzuprüfen sein, in
wieweit dies besondere lokale Ursachen hat

Nach den vorstehend mitgeteilten Ergeb
nissen darf, soweit die zurückliegende Feit über
haupt ausreicht, uni ein Urteil abzugebcn, ge
sagt tverdeit, daß mittels des freiheitlichen Ver
fahrens der Gesundheitsfürsorge, das dem 
Sinne des Gesetzes entspricht, bei der Sicher
stellung einer Gesundheitsaufsicht keine 
schlechteren Ergebnisse erzielt worden sind, als 
früher, sondern sehr tvahrschcinlich bessere. 
Ferner ist eine außerordentliche Ersparnis 
durch den Verzicht auf überflüssige Gesund
heitszeugnisse erzielt worden.

Endlich ist aber durch das eingeschlagcne 
Verfahren in Berlin die Jdeenassoziation Ec- 
schlechtskrankhciten-Polizci bereits soweit ge
löst worden, daß ein starker Zustrom frei
williger Meldungen eingetreten ist, der den 
freiwilligen und zwangsweisen Zugang in 
anderen Städten mit wahrscheinlich nicht ge
ringerer Ausbreitung der Geschlechtskrank
heiten, die aber mehr mit Polizei arbeiten, 
erheblich übertrifft. Hierdurch sind in großer 
Zahl gefährliche Infektionsquellen gründlicher 
öffentlicher Sanierung zugänglich gemacht 
worden.

Es besteht also nach unserem Material, 
wenigstens für Berlin, wohl keine Ursache, 
in der Periode vor dem I. Oktober 1927 eine 
Art von „guter alter Zeit" zu erblicken und iliv 
Verfahren mit den vorhandenen gesetzlichen 
Möglichkeiten zu imitieren.

Selbstverständlich geben die vorstehende» 
Ergebnisse nur ein vorläufiges Bild. Die Not
wendigkeit ernstester kritischer Nachprüfung 
wird in keiner Weise bestritten. Immerhin 
bieten diese Ergebnisse doch Hinweise für die 
Weiterbildung der Gesetzgebung und für die 
dabei zu erstrebenden Ziele.

Ich fasse die vorst. Ausführungen wie folgt 
zusammen:

1. Das RGBG. hat die Frage, ob die Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten bei der 
Prostitution auf dem Wege einer Nachahmung 
der früheren Reglementierung oder auf dem 
Wege der nacbgehcnden Gesundheitsfürsorge 
dnrchgcführt werden solle, nicht entschieden. 
Das gleiche gilt für die Aussührungsbeftiin- 
mnngcn der meisten Länder.

2. Die Folge davon ist, daß die örtlichen 
Gcsundhcitsbehörden bei der Durchführung 
der Bekämpfung in ihren Maßnahmen außer
ordentlich voneinander abwcichen. Hieran ist 
nicht die Übertragung der Bekämpfung an die 
Selbstverwaltung, sondern Unklarheiten in der 
Gesetzgebung schuld.

3. Nur eine.ausreichend einheitliche Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten in 
Deutschland bietet Aussicht auf Erfolg. Hierzu 
ist der Erlaß von Reichsausfllhrungsbestiin 
mungc» erforderlich, durch die insbesondere die 
Prostitutionssragc eindeutig geklärt werden 
muß.

4. Einer einheitlichen Regelung Bebiirfeit 
a) Art und Umfang der polizeilichen Mit
wirkung bei der Erfassung verdächtiger Per- 
sonengruppcn, und b) Zulässigkeit, Art und 
Durchführung von laufender Gcsundheitsauf-
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sicht für ganze Person-,igruppcn (Prävcntiv- 
fontroHc) sowie Regelung der Mitwirkung 
Ser Polizei bei derselben.

ü. Bei der Regelung wird zu beachten sein,
das;

a) nach den Erfahrungen bei der über- 
nahme der ehentaligcn Prostituierten auf 
die Gcsundheitsbehörde die Wirksamkeit 
des Zwanges für die Sicherstellung regel
mäßiger Gcsundheitsaufsicht auch unter 
der alten Reglementierung, besonders 
bei dem gefährlichsten Teil, der Prosti
tution, anscheinend recht gering war und 
darum auch in Zukunft vom Zwange 
wenig erhofft werden kann,

b) daß Maßnahmen des Zwanges stets die 
Gefahr in sich bergen, daß durch sie die 
Wirkung notwendiger, auf Freiwillig
keit berechneter Maßnahmen stark beein
trächtigt wird,

c) daß durch die Methoden der vorbeugen
den und nachgchendcn Gesundheitsfür
sorge bei gleichzeitiger ausreichender

sozialfürsorgerischer Arbeit (Pflege- 
ämtcr) auch bei starker Einschränkung 
des Zwanges, soweit Erfahrungen vor
liegen, gute Ergebnisse bei der Durchfüh
rung laufender Gesuudheitsaufsicht er- j 
zielt werden können,

ä) daß bei Zurückhaltung der polizeilichen j 
Maßnahmen und beim Vorhandensein / 
eines zahlenmäßig ausreichenden und j 
gut ausgebauten Netzes der Bcratuugs-/ 
stellen eine starke Steigerung der frei-/ 
willigen Inanspruchnahme erreicht wer- 
deu kann, durch die die polizeiliche 
Mindererfassung weit übcrkompensiert 
werden dürfte.

8. Zur erfolgreichen Durchführung der ein
heitlichen Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten durch Gesundheitsfürsorge ist die all
gemeine Übertragung der Aufgaben der Gc- 
sundheitsbehördc auf die Selbstverwaltung 
notlvendig, innerhalb der Selbstverwaltung ge
hört die Bekämpfung der Gckchlcchtskrank- 
hcitcn zum Gesundheitsamt.

Rundschau.
Ausbildung- und Bervfsfragen.

Mit dem Normal-Lehrplan für Wohlfahrtsschulcu
beschäftigte sich eine Konferenz, die vom 4. bis 6. Ok
tober 1928 im Preutzischcn Ministerium für Volks- 
wohlfahrt unter Leitung von Frau Ministerialrat 
Weber stattfand. Es wurden!für.die verschiedenen 
Gruppen: Wohlfahrtspflege, Gesundheitswesen,
Rechts- und Verwaltungskuii.de, Volkswirtschaft und 
Sozialpolitik -und Pädagogik einzelne Lehrpläne ent
warfen, die seit zwei Jahren in dazu bestimmten 
Kommissionen vorgearbeitet wurden, fertiggestellt 
und dem Ministerium übergeben. Ebenso wurden 
Grundsätze für die Ausbildung in ge-- 
s ch I o s s e n e n Au st alten der Wohlfahrtspflege 
und für die Ausbildung in der prak
tischen Arbeit fertiggestellt. Über die Kon
ferenz, die von über 100 Teilnehmern besucht wurde, 
geben wir in der nächsten Nummer einen eingehen
den Bericht.

Die Konferenz der Sozialen Frauenschulcn nahm 
in ihrer Tagung am 3. Oktober 1928 zu den neuen 
Plänen auf dem Gebiet des Mädchenschulwesens, 
die Frage der besonderen Ausbildung von Abitu
rientinnen Stellung.

Die Wohlfahrtsschule der Stadt Köln hat für 
das Frühjahr 1929 einen zweiten 
sozialen Nachschulungskursus für männ
liche Beamte und Angestellte zur Er
langung der staatlichen Anerkennung als Wohl
fahrtspflege! in Aussicht genommen. Anfragen an 
die Leitung der Wohlfahrtsschule der Stadt Köln, 
Rheinaustr. 3.

Eine Prüfungsordnung für Kindergärtnerinnen 
und Jugendleiterinnen in Baden ist vom Badischen

Minister des Kultus und Unterrichts am 23. April 
1929 erlassen worden. Die Ausbildung der Kinder
gärtnerinnen mutz -in einem zweijährigen 
Lehrgang nach einem genehmigten Lehrplan 
erfolgen. Zur Prüfung werden Bewerbe
rinnen, die das 19. Lebensjahr vollendet 
haben und die für den Beruf erforderliche Ge
sundheit und Vorbildung aufwciscn, zugelassen.
Als Vorbildung ist der erfolgreiche Besuch einer 
sechsklassigen Mädchenrealschule oder der Unter
sekunda oder der Besuch sämtlicher Volksschulklassen 
nachzuweisen, in letzterem Falle ist eine schul- 
wissenschaftliche Nachprüfung erforderlich. Neben 
der theoretischen Ausbildung ist eine mindestens 
einjährige hauswirtschaftliche Ausbildung in einer 
Familie, Anstalt oder Schule nachzuweisen.

Für die Prüfung als Jugendleiterinnen werden 
Kindergärtnerinnen zugelaffen, die nach der staat
lichen Prüfung eine mindestens einjährige Be
währung in einem mehrgliederigen Kindergarten, 
einer Erziehungsanstalt, Hort, Kinderheim oder 
ähnlichem Nachweisen können und einen ein
jährigen Lehrgang durchgemacht haben.

Fiirsorgewesen. W fri/
Die Einheitsfürsorge in der Wohlfahrtspflege 

wird durch eine Verfügung des Sächsischen Arbeits
und Wohlfahrtsministeviums vom 28. Juni 1928 
gefördert. Die Ausführungen besagen, Latz Sätze 
für allgemeine und Sätze für gehobene Fürsorge 
durch die Bezirksfürsorgeverbände festgestellt werden 
müssen. Da nach 8 17 RFV. weitere ^rsonen- 
kreise in die gehobene Fürsorge ausgenommen 
werden können, können auch alle weiteren Gruppen, 
mit Llusnahme der Arbeitsscheuen und derjenigen 
mit offenbar unwirtschaftlichem Verhalten, nach den 
gehobenen Sätzen unterstützt werden. Daher werden
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die sächsischen Vezirksfürsorgeverbände als berechtigt 
erachtet, die Einheitsfürsorge auf dem Stand der 
gehobenen Fürsorge zu verwirklichen.

. Die Bedeutung der gemeinnützigen Rechtsaus
kunft in der modernen Kommunalverwaltung. Der 
Verband der deutschen Rechtsauskunftsstellen hielt 
am 16. und 16. September 1928 in Nürnberg eine 
Mitgliederversammlung ab. Es war die siebente seit 
der im Jahre 1906 erfolgten Gründung des Verbandes. 
Wie aus dem von dem Geschäftsführer, Ober
bürgermeister a. D. Dr. Herrfurth, auf der Tagung 
vorgetragenen Bericht hervorgeht, ist der Verband in 
den letzten Jahren außerordentlich tätig gewesen, 
um seine frühere einflußreiche Stellung wieder
zuerlangen. Zweifellos hat die Kriegs- und Nach
kriegszeit ihm schwer geschadet. Namentlich sind 
auch die internationalen Fäden, die er mit den 
Rechtsberatungseinrichtungen in vielen Kultur
staaten Europas zwecks Austausch von Erfahrungen 
und Gewährung von Rechtshilfe im Interesse der 
minderbemittelten rechtsschutzbedürftigen Bevölke
rung angeknüpft hatte, zerrissen. Erft allmählich 
kann mit diesen Einrichtungen wieder in Verbin
dung getreten werden. Es waren diesmal Verl 
treter von Schweden, Holland, Dänemark und 
Österreich auf der Verbandstagung anwesend. Sie 
bekundeten übereinstimmend den Willen, die früher 
eingehend gepflogene Zusammenarbeit mit den 
deutschen Rechtsauskunftsstellen wieder aufzunehmen 
und sie mit allen Mitteln zu fördern, um so auch 
ihrerseits zur Friedensarbeit der Völker beizutra
gen. Warmes Jntereffe brachten der Tagung auch 
die Reichs- und Staatsbehörden entgegen.

Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand die 
Frage nach der Stellung und Bedeutung 
der gemeinnützigen Rechtsauskunft 
in der modernen K o m m u n a l v e r w a l - 
t u n g. Der Referent, Oberbürgermeister 
Dr. Luppe, Nürnberg, ging in seinen Dar
legungen davon aus, daß die letzten zehn Jahre 
der Entwicklung der gemeinnützigen Rechts
auskunft nicht günstig gewesen seien. Eine 
ganze Reihe Mitglieder sei dem Verbände untreu 
geworden, unter ihnen vor allem solche, die ihre 
Rechtsauskunftsstellen in irgendeiner Form ab
gebaut oder sie für nebensächliche Einrichtungen er
klärt haben. Derartige Maßnahmen werden von 
seiten dieser Verwaltungen damit begründet, daß 
heute infolge Errichtung selbständiger Arbeits-, 
Wohlfahrts-, Rechts- und Jugendämter die Rechts
auskunftsstellen, die früher vielfach der Kern der ge
samten örtlichen Wohlfahrtspflege waren, über
flüssig seien und ein Bedürfnis für sie nicht mehr 
anerkannt werde. Außerdem bestehe auch keine ge
setzliche Verpflichtung, solche Stellen zu unter
halten; bei dem ungeheuren Aufwand, die die ge
setzlich vorgeschriebene Wohlfahrtspflege erfordert, 
müsse. auf alles verzichtet werden, was nicht un
bedingt notwendig sei.

' Der Referent bezeichnete diese Stellungnahme 
als unverständlich und in keiner Weise sachlich ge
rechtfertigt. Es müsse bei näherer Prüfung der 
Verhältnisse im Gegenteil festgestellt werden, daß 
das Bedürfnis nach gemeinnütziger Rechtsauskunft 
größer denn je sei. Das beweise einmal die 
Hypertrophie der Gesetzgebung, die kein Matz und 
Ziel mehr kenne und ein Zurcchtfinden in ihr heute 
selbst für den Fachmann fast unmöglich mache. 
Der Kreis der Jntereffenten für die Rechtsaus
kunftsstellen sei aber auch bedeutend gestiegen. 
Große Schichten von Minderbemittelten seien durch 
die Inflation und Deflation hinzugekommen, die

vielfach fast ganz verarmt und obendrein dann noch 
durch gewissenlose Agenten von zweifelhaften 
Firmen ausgesogen und um ihr letztes Hab und 
Gut gebracht wurden. Eine grenzenlose Erbitte
rung habe in diesen Reihen Platz gegriffen, die 
besonders dadurch erhöht werde, daß sie sich in 
ihrer Not, die oft eine Rechtsnot sei, verlassen 
fühlten. Das Gefühl, sein Recht nicht zu finden, 
sei aber außerordentlich gefährlich, weil es das 
Vertrauen zur Rechtspflege, das ohne dies heute 
gering sei, weiter vernichte. Das Eleird unserer 
Tage, wie es sich nicht zuletzt auch in der Zerrüttung 
des Ehe- und Familienlebens zeige, habe eine Be
lastung des sozialen Lebens gebracht, die nicht mehr 
zu überbieten sei. Das bringe auch politische Ge
fahren mit sich, vor allem für die Gemeinden, die 
heute mehr denn je besorgt sein müßten, daß auch 
den minderbemittelten Schichten ein erträgliche c- 
Dasein gesichert werde. Hilfe wird zwar von 
mancher Seite gewährt, so von den Rechlö- 
beratungseinrichtungen, der Gewerkschaften, der 
politischen Parteien, der Handwerks- und Gewerbe- 
kammern usw. Diese kämen aber nicht der All
gemeinheit, sondern nur den Angehörigen dieser 
Organisationen zugute. Auch die Anwaltschaft, die 
ohnedies überlastet sei, könne nicht helfen. 

.Schließlich habe auch das von der Gesetzgebung bei 
den Gerichten eingerichtete Güteverfahren nicht das 
gebracht, was weite Schichten von ihm erhofften, 
hauptsächlich, weil dem Verfahren fast immer der 
ordentliche Prozeß folge. Die Scheu vor den Ge
richten sei aber größer denn je im ganzen Volke. 
Helfen könnte hier nur die gemeinnützige Rechre- 
auskunft, die ohne Unterschied der Konfession, de-? 
Geschlechts und der Parteizugehörigkeit jedem 
Minderbemittelten ihre Hilfe gewährt. Bedeutenoe 
soziale und wohlfahrtspflegerische Aufgaben hätten 
diese Stellen zu leisten, weil sie berufen seien, 
nicht nur im Einzelfalle zu helfen, sondern auch 
Aufklärung über Rechtsfragen zu geben und vor 
allem den Leuten darzulegen, daß der heutige 
Staat nicht so unsozial sei wie man glaube, 
sondern auch manches tue, um den Mangel an 
Rechtssicherheitsgefühl zu beheben, unter dem 
weiteste Volksschichten litten. Diese Stellen ständen 
in unmittelbarer Beziehung zur Bevölkerung, 
kennten deren Not aus eigener Anschauung und 
seien somit in außerordentlichem Matze berufen, 
für den Frieden unter der Bevölkerung zu wirken. 
Die Verhältnisse lägen oft so, daß man nicht gleich 
mit Unterstützungen von seiten des Wohlfahrts
amtes eingreifen müsse. Es genüge in solchen 
Fällen den Minderbemittelten auf den Weg der 
Selbsthilfe zu verweisen; ihm hier zu helfen und 
den rechten Weg zu zeigen, sei ebenfalls Aufgabe 
der Rechtsauskunftsstellen, die somit zum poli
tischen, sozialen und Rechtsfricden erheblich bei
tragen können.

Die Gemeinden haben daher, so betonte der 
Referent, ein großes Interesse oaran, in ihrer Ver
waltung eine gut geleitete Rechtsauskunftsstelle >» 
haben. Deren soziale Bedeutung sei viel größer 
als man in vielen Stadt- und Landgemeindever- 
waltungen anzunehmen geneigt sei. Leider gebe 
es überall nur v er,sch wi n de nd wenig 
Leute, die über Wesen, Zweck und Ziele 
der gemeinnützigen R e ch t s a u s k u u f i 
unterrichtet seien. Die Gemeinden, nullt 
der Staat, denen die Organe dazu fehlen, 
seien berufen, die gemeinnützige Rechtsauskunft zu 
pflegen und zu fördern. Das wirke sich auch wirt
schaftlich gut aus> denn eine richtig arbeitende 
Rechtsauskunftsstelle spare in manchen Fällen ein
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Eingreifen des Wohlfahrtsamtes und verringere so 
-essen Ausgaben. Man müsse unbedingt dem Bei
geordneten Dr. Memelsdorff in seiner Schrift über 
den Aufbau von Wohlfahrtsämtern zustimmen, 
wenn er sage, daß ein modernes Wohl
fahrtsamt ohne eine Rechtsaus - 
kunftsstelle undenkbar sei. Wenn 
schließlich gesagt werde, die heutige Verwaltung sei 
so ausgebaut, daß die einzelnen Ämter, so z. B. das 
Arbeitsamt, das Versicherungs- und Nechtsamt usw. 
selbst mit Rat und Hilfe den Minderbemittelten zur 
Leite stehen könnten, so sei das deshalb verfehlt, 
weil all oiese Stellen in sehr vielen Fällen selbst 
Partei, weil sie aber nicht in der Lage seien die 
seelische Seite der Nöte zu berücksichtigen; das sei 
aber oft von ausschlaggebender Bedeutung für das 
Wohl des einzelnen und solle deshalb nicht so ge
ringschätzig behandelt werden, wie es leider auf 
vielen Stellen heute der Fall sei. Gerade diese 
Leite der Tätigkeit der Rechtsauskunftsstellen sei 
besonders vorteilhaft bei dem Güteverfahcen, das 
die Rechtsauskunftsstellen seit langen Jahren frei
willig ausübten, ohne freilich allgemein die öffent
liche Anerkennung dieser Tätigkeit durch Ge
währung der Vollstreckbarkeit der vor ihnen ge
schlossenen Vergleiche zu finden. Nur in Baden, 
Hamburg und Lübeck sei das der Fall. Es müsse 
abcr auch in anderen Ländern die Vollstreckbarkeit 
in diesem" Sinne gewährt werden, wenn man ernst
lich gewillt sei, dem Volke in seiner Nechtsnot zu 
helfen.

Der Redner schloß mit einem warmen Aufruf 
an die deutschen Gemeindeverwaltungen, der ge
meinnützigen Rechtsauskunft mehr Verständnis und 
Achtung entgegenzubringen als bisher. Das sei 
nicht zuletzt der Vorteil der Gemeinden selbst.

Dr. H. B o l z a.u, Köln. -

Die Genehmigungspflicht von öffentlichen Samm
lungen in der Provinz Hannover, die nach dem Han
noverschen Poliizeistrafgesetz aus dem Jahre 1847 ge
regelt wurde, ist durch die Aufhebung dieses Gesetzes 
bei dem Preußischen Landtag am 3. Oktober 1928 
wirkungslos geworden.

Sozialattachös *). Den Botschaften in London 
und Paris sind seit längerer Zeit soziale Sachver
ständige mit der Aufgabe überwiesen worden, über 
alle Fragen zu berichten, die in Beziehungen zu der 
Sozialpolitik des Landes stehen. Jetzt wird geplant, 
solche Sachverständige auch in Washington und Rom, 
fi ^ic der Gesandtschaft in Brüssel zu überweisen.

Eine Arbeitsgemeinschaft der großdeutschen 
Blindenverbände ist zwischen den Deutschen 
Spitzenverbänden der Blinden und dem Verband 
der Blindenvereine Österreichs begründet worden. 
Tie^ Blindenkorrespondenz (NW. 40, Scharnhorst
straße 2) ist als Organ dieser Arbeitsgemeinschaft 
bestimmt worden.

Die Selbsthilfe der Studentenschaft hat sich in 
den letzten Jahren immer stärker als eine gesunde 
Form der Stuoentenfürsorge entwickelt. Die Wirt
schaftshilfe der Deutschen Studentenschaft hat ihre 
Arbeitsgebiete so ausgedehnt, daß am Sitz der Ge
schäftsstelle, Dresden, Kaitzer Str. 2, mit Hilfe der 
Kommunalbehörden ein eigenes Haus errichtet

*) Siehe Nr. 2, Jahrgang 1, S. 83, Nr. 10, 
Jahrgang 2, S. 523.

worden ist, in dem sämtliche Geschäftsstellen unter
gebracht worden sind. Die Studien st iftung 
der Wirtschaftshilfe, die jungen Studenten in den 
ersten Semestern Unterstützung gewährt, konnte im 
letzten Jahre 260 Fälle berücksichtigen, was etwa 
einem Drittel der eingegangenen Gesuche ent
spricht. Für das kommende Jahr können Neu
bewerbungen um Stipendien bis zum 1. November 
entgegengenommen werden.

Kriegsbeschädigten- und Kriegshinkcrbliebe- 
nenfürsorge. ^ ^

Eine neue Zählung der Versorgungsberechtigten 
ist im Mai 1928 durchgeführt worden und im Reichs
arbeitsblatt (8. Jahrg., Nr. 2411, S. 379 ff.) ver
öffentlicht worden. Das Ergebnis zeigt wieder, daß 
die Zahl der zu Versorgenden mit Ausnahme der 
Witwen und Waisen noch dauernd im Steigen be
griffen ist. Es waren versorgungsberechtigte Be
schädigte vorhanden
Oktober 1924 Oktober 1926 Mai 1928

720 931 736 867 761294
Die Steigerung ist vor allem durch die Tatsache 

zu erklären, daß zahlreiche Beschädigte mit einem 
zunächst unerheblichen Leiden jetzt bei der Ver- 
schliinmerung des Leidens auf mindestens 25% die 
Rente neu beantragen. Einer großen Zahl von ab
gefundenen Kriegsbeschädigten ist erneut die Rente 
bewilligt worden auf Grund einer Entschließung des 
Reichstags, die unter gewissen Voraussetzungen Be
schädigten mit um 20% verhinderte Erwerbsfähigkeit 
wieder eine Rente zuspricht. Nach Berichten der 
Hauptversorgungsämter lagen am 31. März d. I. 
166 041 unerledigte Anträge von Beschädigten auf 
Wiederbewilligung, Neugewährung und Erhöhung 
der Rente vor. Unter diesen Umständen kann da
mit gerechnet werden, daß bis zum Jahre 1930 nicht 
mit einem Stillstand oder einer rückläufigen Be
wegung gerechnet werden kann.

Der Grad der Erwerbsbeschränkung ist 
laufend gestiegen, und zwar betrug der Durch
schnittssatz der Minderung der Erwerbssähigkeit: 
Oktober 1924 Oktober 1926 Mai 1928

46,3% 46,3% 47,0%
Dabei ist die Zahl der Schwerbeschädigten 
stärker gestiegen, als die Zahl der Leichtbeschädigten.

Die Zahl der Kriegshinterbliebenen 
hat insgesamt weiter abgenommen, jedoch nicht ein
heitlich; eine wesentliche Abnahme ist zu ver
zeichnen bei den Halbwaisen, eine Zunahme 
bei den Eltern- und Beihilferenten
empfängern, die Zahl der Witwen ist an
nähernd gleichgeblieben.

Es wurden versorgt:
Oktober 1924 Oktober 1926 Mai 1928

Kriegerwitwen . 364 950 
Halbwaisen . . 962 486 
Vollwaisen . . 65 486
Elternteile . . 131187 
Elternpaare . . 62 734
WitwenBHempf. 6 845
HalbwBHempf. 3 268
VollwaisenBHe. 169 
ElternBHempf. . —
ElternpaareBHe. —

361 024 359 560
849 087 731 781
62 070 56 623

141 064 148 230
67 230 73 852
9 957 12 441
6 337 8 590

396 537
6 631 16 375

10 354 22 772
Die Erfordernisse für den nächsten Haushalt dürf
ten im ganzen annähernd dieselben bleiben.
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Der Reichsausschuß der Kb.- und Kh.-Fürsorgc 
hielt am 12. Juni eine Sitzung ab, deren Tages
ordnung die folgenden Punkte umfaßte: Wahlen zum 
Vorstand und den Unterausschüssen, Geschäfts
ordnung; das Recht der Versorgungsanwärter; Er
ziehungsbeihilfen für Kriegerwaisen; Heilbehand
lung für Kriegshinterbliebene; Arbeitslosenvcrsiche- 
rungsgesetz und Schwerbeschädigtenfürsorge, Zusatz
rentenbestimmungen ; Durchführungsverordnung zum 
8 7 RBG., Beschaffungsdarlchen für Kb. und Kh., 
Ludendorf-Spende; reichseigene Kuranstalten; 
selbständiger Verlag des Reichsausschusses; Davoser 
Fragen.

Zum Vorsitzenden des Reichsausschusses wurde 
Herr Maroke (Reichsbund der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen), zum 
zweiten Vorsitzenden Ministerialrat Dr. Geiger 
(München) gewählt.

Zur Ausarbeitung von Vorschlägen betr. das 
Recht der Versorgungsanwärter wurde ein Unter
ausschuß gebildet, zu dem ein Vertreter des Reichs
ministers des Innern zugezogen werden soll.

Zur Frage der Erziehungsbeihilfen 
wurde eine Entschließung angenommen, daß die Ge
währung der Beihilfen nicht dazu führen dürfe, daß 
die Länder, Provinzen und Gemeinden ihre bisherige 
individuelle Fürsorge tätigkeit auf dem Gebiete der 
Berufs- und Erziehungsfürsorge für Kriegerwaisen 
einstellen. Bezüglich der Heilbehandlung 
wurde festgestellt, daß trotz der bisherigen Maß- 
nahmen kein Fortschritt zu bemerken sei und Wandel 
eintreten müsse. Im Hinblick auf das Schwer
beschädigtenges etz wurde von dem Ver
treter des Reichsarbeitsministeriums die Erklärung 
abgegeben, daß der Minister nur bei Vorliegen ganz 
gewichtiger Gründe der Übertragung der Aufgaben 
der Fürsorgebehörden an die Arbeitsämter und 
Landesarbeitsämter (§ 206 des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes) zusammen würde.

Die letzte Zusammenstellung der Bestimmungen 
über die Z u s a tz r e n t e ist geeignet, einen Teil der 
Vorteile zu beseitigen, die die 3. Novelle gebracht 
hatte. El.

Gesundheitsfürsorge.
(Bearbeitet von Mag.-Med.-Nat Dr. G o l d m a n n.)

Bekämpfung der Frühsterblichkeit der Säuglinge. 
Das Gesundheitsamt Gelsenkirchen hat mit dem 
örtlichen Hebammen-Verein ein Abkommen ge
troffen, wonach sich die Hebammen verpflichten, 
jeden ihnen bekanntwerdenden Fall von Schwanger
schaft und Entbindung dem Gesundheitsamt schrift
lich zu melden. Der Meldung kann, wenn wirt
schaftliche Fürsorge wünschenswert erscheint, ein 
Unterstützungsantrag beigefugt werden. Zur Ab
grenzung der Tätigkeit von Hebammen und Für
sorgerinnen sollen in Zukunft die Fürsorgerinnen 
Neugeborene in den ersten 10 Lebenstagen nicht be
suchen. Die Hebamme ihrerseits soll, wenn sie 
Mutter und Kind nach etwa 10 Tagen verläßt, die 
Mutter ausdrücklich auf den Besuch der städtischen 
Mütter-Bcratungsstelle Hinweisen. Die Meldungen 
der Hebammen werden vom Gesundheitsamt mit 
20 Pfennig je Meldung bezahlt. Der Betrag wird 
an den örtlichen Verein abgcführt.

Schutzimpfung gegen Scharlach. In der Volks
wohlfahrt 1928 Nr. 14 sind Grundsätze für die 
Schutzimpfung gegen Scharlach veröffentlicht, die 
gesundheitspflcge, Krankenanstalten, Kinderheime 
usw. von Bedeutung sind. Die Methode ist die

für Säuglings- und Kleinkinderfürsorge, Schul
passive Immunisierung, für die entweder das Serum 
von Scharlach-Rekonvaleszenten, das Blut von Er
wachsenen oder auch ein Scharlach-Pferde- 
Jmmunserum benutzt werden kann. Die Methode 
der passiven Immunisierung kommt nur für solche 
Personen in Frage, die nachweislich der An
steckungsgefahr ausgesetzt waren, und ist bereits 
praktisch verwertbar. Andere Verfahren sind noch 
nicht genügend erprobt, um sie allgemein empfehle» 
zu können.

Krebsbekämpfung. Das Deutsche Institut für 
Frauenkunde hat ein Merkblatt für Kassenärzte 
herausgegeben, das auf die Bekämpfung des Ge
bärmutter- und Eierstockkrebses hinweist und die 
Ärzte zur Frühdiagnose auffordert.

Rheumabekämpfung. In einer Folge von Ver
öffentlichungen läßt die Deutsche Gesellschaft für 
Rheumabekämpfung im Verlag von Richard Schoetz» 
Berlin, die einschlägigen Fragen aus der Feder 
erster Fachleute zur Besprechung bringen. Heft 3 
enthält außerdem den Bericht über die 2. Tagung 
der Gesellschaft in Bad Oeynhausen. Die Frage 
»Rheuma- und Rheumabekämpfung" kommt auch 
im 8. Heft der von Profesior Martineck herauS- 
gegebenen Schriftenreihe zum Reichsarbeitsblmt 
„Arbeit und Gesundheit" zur Erörterung. Der 
Verfasser, Dr. Zimmer, bespricht den Begriff und 
die Benennung der verschiedenartigsten Erkrankun
gen des Bewegungsapparates, die man unter dem 
Sammelnamen Rheuma zusammenfaßt, gibt 
statistische Angaben, die sich besonders auf Er
gebnisse von Erhebungen bei Versicherungsträger» 
stützen, schildert den Stand der heutigen Be
kämpfung unter kritischer Beleuchtung der Mängel 
und macht Vorschläge für die Ausgestaltung dieses 
neuen Gebietes der Fürsorge. Bei der große» 
Wichtigkeit, die der „Not durch Rheuma" beizu
messen ist, darf das Buch als ein besonders wert
voller Beitrag betrachtet werden.

Lupussprechtage in regelmäßigem Wechsel wer
den auf Veranlassung des Deutschen Zentralkomitees 
zur Bekämpfung der Tuberkulose in einer Reihe 
von Krankenhäusern abgehalten, um eine früti- 
zeitige Erfassung der Lupuskranken, besonders auf 
dem Lande und damit die Möglichkeit der Heilung 
zu erreichen.

Arbeiksfürsorge.
Die werteschaffende (produktive) Arbeitslosen

fürsorge ist in einem Rundschreiben des Reichs
arbeitsministers den Arbeitsämtern erneut empfoh
len worden. LÜe soll besonders angewandt werden» 
um während der Dauer der Krisenunterstützung 
Arbeitslose durch geeignete Fortbildungs- und Um- 
schulungsmatznahmen <88 132 bis 137 RAVAG.) zu 
fördern; vor allem soll Jugendlichen und lau»- 
fristig Unterstützten die Möglichkeit der Weiter
bildung gegeben werden. Die Maßnahmen sind 
in engster Verbindung mit den bestehenden Einrich
tungen, besonders den Berufsschulen, durchzu
führen.

Sozialversicherung.
Alters- und Hinterlassenenversichcrung in der 

Schweiz. Seit zehn Jahren — viel zu lange für 
das allgemeine Volksempfinden und die Not der 
alten Leute — bemüht man sich in der Schweiz, die 
Alters- und in Verbindung damit auch die Hinter-
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lassenenversicherung einzuführen. Am 6. Dezember 
1925 ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Wege 
zu diesem hehren Ziele geschehen. An diesem Tage 
hat das Schweizervolk mit 410 988 Stimmen gegen 
217 483 einen Artikel in die Bundesverfassung aus
genommen, der dem Bunde das Recht der Gesetz
gebung für die Alters- und Hinterlassenenversiche- 
rung gibt und vorschreibt, daß diese beiden Ver
sicherungszweige gleichzeitig einzuführen sind. Auch 
mit Bezug auf die Finanzierung enthält der Artikel 
zwei wichtige Bestimmungen, einmal die, daß der 
Bund ab 1. Januar 1926 die gesamten Einnahmen 
aus der fiskalischen Belastung des Tabakes für die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung zur Ver
fügung stellt, und sodann die, daß der Anteil des 
Bundes an den Reineinnahmen aus einer künfti
gen Belastung gebrannter Wasser für die beiden 
Versicherungszweige verwendet wird. Im Volke, 
namentlich unter den bedürftigen alten Leuten, 
meinte man vielfach, dass damit die Altersversiche
rung schon eingeführt sei und dre Wohltat dieser 
Versicherung bald genossen werden könne. Man 
übersah aber, dass der Bund nun von der ihm 
durch den erwähnten Artikel erteilten Gesetz
gebungsbefugnis auf dem Gebiete der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung zuerst Gebrauch machen 
und der Bundesversammlung ein Ausführungs
gesetz Vorschlägen musste. Es verstrichen wieder 
drei Jahre, in denen umfassende Erhebungen und 
Studien durch das Bundesamt für Sozial
versicherung gemacht wurden, bis (am 31. August 
1928) der Entwurf zu einem Bundesgesetz über die 
Alters- und Hinterbliebenenversicherung erschien. 
Seine Hauptbestimmungen sind: Die Versicherung 
ist ein Werk des Bundes, aber die Kantone führen 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung durch 
und errichten zu diesem Zwecke kantonale Kassen. 
Die Versicherung ist obligatorisch für alle in der 
Schweiz wohnhaften Personen schweizerischer 
Nationalität vom 19. bis 65. Altersjahre. In der 
Schweiz wirtschaftlich tätige Ausländer werden 
nach einem ununterbrochenen Wohnsitz von sechs 
Monaten beitragspflichtig. Die Beiträge berufen 
sich auf 18 Fr. jährlich für die Männer und ».2 Fr. 
für die Frauen. Der Arbeitgeberbeitrag für jede 
im betreffenden Betriebe arbeitende Person beläuft 
sich auf 15 Fr. per Jahr. Die kantonale Ver
sicherungskasse richtet folgende Leistungen aus: eine 
Altersrente von jährlich 200 Fr. an Männer und 
Frauen vom Anfang des Kalenderjahres an, in dem 
das 66. Altersjahr zurückgelegt wird; eine Witwen
rente von jährlich 150 Fr. an Witwen über 
50 Jahre, eine einmalige Kapitalabfindung von 
500 Fr. an Witwen unter 50 Jahren; eine 
Waisenrente von 60 Fr. an jedes Kino bis zum 
zurückgclegten 18. Altersjahre: eine Doppelwaisen
rente von 100 Fr. an jedes Kind bis zum zurück
gelegten 18. Altersjahre. Der Bund stellt den 
Kantonen jährlich einen Betrag in der Höhe von 
30 v. H. der von den kantonalen Kassen im be
treffenden Jahre ausgerichtetcn Leistung zur Ver

fügung, und zwar aus einem zu bildenden Fonds 
für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, dem 
die oben im Verfassungsartikel erwähnten Ein
nahmen aus der fiskalischen Belastung oes Tabaks 
und der Anteil des Bundes cm den Reineinnahmen 
aus der Belastung gebrannter Wasser zugewiesen 
werden. Die Kantone haben aus allgemeinen 
Mitteln ein Viertel der Bundesleistung beizu
fügen und aus den Leistungen des Bundes und 
ihren eigenen Personen, die nicht aus eigenen 
Mitteln und Pensionen ihren Lebensunterhalt in 
auskömmlicher Weise bestreiten können, abgestuft 
nach ihren Einkommens- und Veri"ögensverhäli- 
nisien, Zuschüsse zu gewähren, die indessen das 
anderthalbfache der Dersicherungsleiskungen nicht 
übersteigen sollen. Dadurch soll es möglich werden, 
dass für die Bedürftigen die Altersrente bis auf 
500 Fr., die Witwenrente bis auf 375 Fr. und die 
Waisenrente bis auf 125 Fr. für die Einzelwaise 
ansteigt. Wichtig ist endlich noch die Bestimmung, 
dass in den ersten 15 Jahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes nur die Hälfte der vorgesehenen Leistungen 
ausgerichtet wird, und zwar nur an die Bedürfti
gen. Nach Ablauf dieser Frist werden in allen 
Fällen die vollen Leistungen ausgerichtet. Aus den 
nicht gebrauchten Beiträgen der Versicherungs
pflichtigen werden dann die Kantone imstande 
sein, Fonds zu bilden zur Ausrichtung der im Ge
setze vorgesehenen Zuschüsse an die bedürftigen 
Rentenbezugsberechtigten, und auch der Bund wird 
seinen Fonds für die Alters- und Hinterlassenen
versicherung wirksam während dieser 15 Jahre 
auffüllcn können. — Diese lange Karenzzeit, 
während der nur die Bedürftigen die halben Renten 
und die halben kantonalen Zuschüsse erhalten, 
erregt starke Bedenken, gleicherweise die Vermen
gung von Versicherung und Unterstützung; denn die 
Zuschüsse aus öffentlichen kantonalen Mitteln an 
bedürftige Bezugsberechtigte sind nichts anderes als 
staatliche Unterstützung. Darüber und über andere 
Punkte, über die Meinungsverschiedenheiten 
herrschen, wird in der im November einzuberufen
den großen Expertenkommission noch zu reden sein. 
Undiskutabel sind bloß das Obligatorium der Ver
sicherung, die Beitrags- und Rentenansätze und 
alles, was im Verfassungsartikel, z. B. über die 
Finanzierung festgelegt ist. Nachdem die Experten
kommission ihre Arbeit getan hat, wird die Vor
lage in den Kommissionen der eidgenössischen Räte 
vorberaten und dann im National- und Ständerat 
noch gründlich erörtert werden. Es ist also dafür 
gesorgt, daß das Bundesgesctz nicht allzu schnell in 
Kraft tritt, jedenfalls frühestens auf den 1. Januar 
1932. Ob die recht haben, die mißtrauisch meinen, 
dieser plötzliche Eifer für die Alters- und Hinter
lassenenversicherung werde im Hinblick auf die im 
Oktober stattfindenden Nationalratswahlcn ent
faltet, und wenn diese vorüber seien, werde auch 
der Ölesetzentwurf wieder von der Bildfläche ver
schwinden, wird die nächste Zukunft lehren.

A. Wild, Zürich.

Rechtsprechung des Bundesamts für das Heimakwesen.
8 >« mf. 3 F«.

Hat der vorläufig Fürsorge gewährende Verband 
mehr als 10 RM. Kosten aufgewendet, die geeignet 
waren, die Hilfsbedürftigkeit zu beseitigen, ist aber 
sein Ersatzanspruch infolge nicht rechtzeitiger An
meldung bis auf einen Betrag unter 10 RM. er
loschen, so kann er gleichwohl Ersatz dieser weniger 
als 10 RM. betragenden Kosten verlangen. 8 16 
Abs. 3 FB. steht dem nicht entgegen.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 22. Mai 1928, BFB. Stadt Celle gegen 
BFB. Landkreis Celle

— Ber. L. Nr. 14.28 —.)
Aus den Gründen:

Die vor dem 12. März 1926 entstandenen 
Wochenfürsorgekosten sind wegen nicht rechtzeitiger 
Anmeldung gemäß 8 18 FV. verwirkt. Erstattungs
fähig ist daher nur das von dem Kläger für die
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Zeit vom 12. bis 15. März 1926 mit 25 NPf.x4-- 
1 NM. gewährte Stillgeld. Gegen die Erstattungs
fähigkeit dieses Betrages bestehen keine Bedenken, da 
die H. am 16. Mürz 1926 geheiratet hat, einem 
Beruf nicht nachging und der Ehemann es ablehnte, 
für die Kosten aufzukommen. Daß dem Kläger von 
seinem mehr als 10 NM. betragenden Fürsorge
aufwand weniger als 10 NM. zuzu sprechen sind, 
beruht zum Teil auf den Zahlungen des Beklagten, 
zum Teil ans nicht rechtzeitiger Anmeldung. In 
der Entscheidung Bd. 63 S. 34i) hat das Bundes
amt bereits ausgesprochen, daß § 16 Abs. 3 FB. 
nicht Platz greift, wenn der Beklgte den an und für 
sich in fürsorgerechtlich crstattungsfähiger Höhe ge
haltenen Fürsorgeaufwand bis auf einen Betrag von 
weniger als 10 RM. erstattet hat2). Das gleiche 
muß gelten, wenn der Kläger, wie im vorliegenden 
Falle, einen solchen Fürsorgeaufwand bis auf einen 
Betrag unter 10 NM. nicht rechtzeitig angemeldet 
hat. Soweit steht § 16 Abs. 3 FB. der Erstattungs
fähigkeit des Stillgeldes in Höhe von 1 NM. nicht 
entgegen.

In Frage könnte noch kommen, ob nicht dem 
Kläger wenigstens für den Berufungsrechtszug 
25 v. H. Verwaltungsmehraufwand zugesprochen 
werden können, weil ein in diesem Nechtszuge neu 
gestellter Antrag aus § 17 Abs. 4 FB. nicht an die 
Berufungsfrist des § 17 Abs. 4 FB. gebunden ist 
(BA. Bd. 62 S. 8). Der Antrag war jedoch abzu
lehnen, weil dem Beklagten ein grobes Verschulden 
bei der Erhebung der Widerklage und der Ab- 
lehnung des Klageanspruchs in Höbe von 1 NM.C 
nicht zur Last fällt (BA. Bd. 61 S. 84). In der 
Nichtberücksichtigung der bundesamtlichen Recht
sprechung allein kann ein solches Verschulden nicht 
gefunden werden (BA. Bd. 64, S. 80). Auch der 
Kläger hat diese Rechtsprechung nicht berücksichtigt.

Die Kosten des Rechtsstreits sind verhältnismäßig 
verteilt worden, wobei berücksichtigt worden ist, daß 
der Kläger nicht nur mit seiner Klageforderung fast 
vollständig, sondern auch mit dem Antrag, den Be
klagten 25 v. H. des Streitwertes aufzuerlegen, 
unterlegen ist.

8 15 FB.
Wer nach Entlassung aus einer Heilstätte, wo er 

wegen Lungentuberkulose auf Kosten der öffent
lichen Fürsorge verpflegt wurde, für die etwa vier
wöchentlich nötige Auffüllung seiner Gasbrust 
(Pneumothorax) weiter öffentlicher Fürsorge be
darf, bleibt während dieser Zeit fortgesetzt hilfs
bedürftig. Muß er demnächst auf Kosten der öffent
lichen Fürsorge erneut in einer Heilstätte verpflegt 
werden, so ist der für die erste Heilstättenbehandlung 
endgültig verpflichtete Verband auch für die zweite 
Heilstättenbchandlung endgültig fürsorgcpflichtig. 

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 22. Juni 1928, BFV. Stadt Breslau 
gegen BFV. Landkreis Sorau

— Ber. L. Nr. 143.28 —.)
Gründe:

Der am 26. September 1906 zu Neuruppin ge
borene Uhrmacher Werner H. aus Sorau N.-L. ist 
seit dem 29. Oktober 1925 wegen akuter Lungen
entzündung — Lungentuberkulose — in der Heil
stätte der Stadt Breslau in Herrnprotsch ärztlich

x) I. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 570.
-) Zu vgl. auch III. Jahrg. dieser Zeitschrift 

S. 675, Fußnote 2.

behandelt und verpflegt worden. Da er mittellos 
ist, auch keine unterhaltspflichtigen Verwandten be
sitzt, ist die Verpflegung und Behandlung im Wege 
der öffentlichen Fürsorge gemäß § 7 FB. durch den 
Bezirksfürsorgeverband der Stadt Breslau erfolgt. 
H. ist bis zum 27. Oktober 1925 in Sorau N.-L. 
wohnhaft und bis zum 26. Oktober 1925 bei dem 
Uhrmacher L. dortselbst beschäftigt gewesen. Er ist 
am 27. Oktober 1925 von Sorau N.-L. nach 
Breslau abgefahren, hat sich zunächst zwei Tage bei 
seinem Onkel in Breslau aufgehalten und ist dann 
am 29. Oktober 1925 in die Heilanstalt Herrnprotsch 
eingetreten. Durch den Anstaltsaufenthalt sind dem 
Bezirksfürsorgeverband der Stadt Breslau Kosten 
in Höhe von insgesamt 1956,60 NM. entstanden, die 
er mm von dem Bezirksfürsorgeverband des Land
kreises Sorau N.-L. erstattet verlangt.

Der Beklagte hat diesen Anspruch vor Erhebung 
der Klage insoweit anerkannt, als es sich um 
die Kosten des Aufenthalts während der ersten. 
26 Wochen handelt, d. i. ein Betrag von 546 NM. 
Bezüglich des verbleibenden Anspruchs von 
1410,60 RM. bis zum 31. Mai 1927 hat der 
Kläger Klage erhoben mit der Begründung, der 
Beklagte sei als endgültig verpflichteter Ver
band erstattungspflichtig nicht nur gemäß § 11 FB., 
sondern auch gemäß § 9 in Verbindung mit § 7 FB-, 
da der Hilfsbedürftige „bei dem Eintritt in die 
Anstalt" seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
Sorau N.-L. gehabt habe.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Er
hält sich zur Kostenerstattung nicht für verpflichtet. 
Er macht geltend: Der Hilfsbedürftige habe bei 
Eintritt in die Anstalt seinen gewöhnlichen Auf
enthalt nicht mehr in Sorau, sondern berits in 
Breslau selbst gehabt, da er sich nach dort polizei
lich abgemeldet gehabt habe, zum andern aber läge 
ein Fall von fortgesetzter Hilfsbedürftigkeit gemäß 
§ 15 FB, vor, der dem Kläger selbst zur Last falle. 
In der Zeit vom 28. Juni 1923 bis zum 8. Januar 
1924 sei H. bereits einmal und zwar zum Teil auf 
Kosten des Bezirksfürsorgeverbandes der Stadt 
Breslau in der Anstalt Herrnprotsch gewesen, sei 
dann sofort nach seiner Entlassung daraus nach 
Sorau N.-L. gekommen, habe aber bis zu seiner- 
erneuten Anstaltsaufnahme am 29. Oktober 1925 
alle vier Wochen weiter in die Anstalt zur Auf
füllung der Gasbrust fahren müssen, so daß aus 
diesem Grunde die erneute Anstaltsausnahme nur 
als ein Teil des vom Bczirkssürsorgeverband der 
Stadt Breslau seinerzeit im Jahre 1923 ange
fangenen Pflegemaßnahmen anzusehen sei.

Der Kläger vertritt demgegenüber die Ans
fassung, daß die Hilssbedürftigkeit des H. während 
seines Aufenthalts «in Sorau unterbrochen ge
wesen sei.

Der Vorderrichter hat den Beklagten nach dem 
Klageantrag verurteilt. Er führt aus: Werner H. 
habe sich Ende Oktober 1925 von Sorau, wo er 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt habe, mit 
kurzem, besuchsmäßigen Zwischenaufenthalt bei einem 
Verwandten in Breslau in die Heilanstalt in Herrn
protsch begeben. Während der Zeit des Aufenthalts 
des H. in Sorau habe fortgesetzte fürsorge-recht
liche Hilfsbedürftigkeit nicht bestanden. Gerade bei 
unheilbaren Kranken müsse es zu einer Unter
brechung der Hilfsbedürftigkeit genügen, wenn der 
Kranke zeitweise Krankenpflege nicht bedürfe, und 
imstande sei, sich selbst zu unterhalten. Insbesondere 
liege, wie das Bundesamt in der Entscheidung 
Bd. 62 S. 15 ausgeführt habe, ein neuer Pflege-
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fall dann vor, wenn eine auch nur beschränkt ar
beitsfähige Person ihren Kräften entsprechende und 
zu ihrem Unterhalt ausreichende Beschäftigung ge
sunden habe, ohne das; es sich dabei um kurze, erfolg
lose Arbeitsversuche handle. Vorliegendenfalls habe 
die Tätigkeit des H. in Sorau ihm den notwendigen 
Lebensunterhalt gesichert. Der Umstand, daß er alle 
paar Wochen sich zu einer kurzen Behandlung in 
die Heilstätte Herrnprotsch habe begeben müssen, 
sei unerheblich. Es liege nicht im Sinne der FV., 
einen solchen chronisch Kranken, der zwischen ganz 
kurzen Nachbehandlungen seine Tätigkeit nach seinen 
Kräften immer wieder aufnehmen und seinen Lebens
unterhalt dadurch verdiene, als fortgesetzt hilfs
bedürftig anzusehen. Die durch eine Verschlimmerung 
des Krankheitszustandes hervorgerufene erneute 
Krankenhausaufnahme könne daher nur als ein 
neuer Pflegefall angesehen werden. Danach sei der 
Beklagte gemäß § 9 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 
Abs. 2 FV. zur Kostenerstattung verpflichtet.

Beide Parteien haben rechtzeitig Berufung ein
gelegt.

Der Beklagte macht geltend: Die alle paar 
Wochen vorgenommenen Gasnachfüllungen müßten 
als Unterstützungen für die ganze Zwischenzeit gelten. 
Nach der preußischen Gebührenordnung für Ärzte 
koste eine Nachfüllung des Pneumothorax 10 bis 
100 GM.; hierzu kämen noch die Kosten für die 
Füllungsmasse selbst.

Der Kläger erwidert: H. sei in. Sorau nicht 
hilfsbedürftig gewesen. Er' müsse auch Barmittel 
gehabt haben, da er sonst die verhält'.lismäßig teuere 
Reise von Sorau nach Herrnprotsch zur Pneumo
thorax-Behandlung nicht habe bestreiten können. Eine 
Pneumothorax-Behandlung sei keineswegs teuer. In 
der Heilstätte in Herrnprotsch werde jeder, der in 
stationärer Behandlung gestanden habe, nach der 
Entlassung bei Notwendigkeit unentgeltlich weiter
behandelt, da hierdurch in Anbetracht der vor- 
handenen Einrichtungen nennenswerte Kosten nicht 
erwüchsen. Beim Füllen einer Gasbrust mit atmo
sphärischer Luft entstünden nur Kosten für die 
Röntgen-Aufnahme in Höhe von 1,20 RM. Der 
Kläger hat beantragt, in Erweiterung der Vorent
scheidung auch auf Zinsenzahlung zu erkennen.

Die Berufung des Beklagten ist begründet.
Für welchen Zeitraum einmalige Unterstützungen, 

wie sie hier in den Auffüllungen der Gasbrust des 
Werner H. v orlicgen, als verabfolgt anzusehen sind, 
ist nach der Lage des einzelnen Falles, insbesondere 
feiner Ursachen zu beurteilen (vgl. Krech-Baath, 
Erl. d. UWG., 5. Ausl., Anm. 2 b zu § 14; Entsch. 
Bd. 48, S. 16). Werner H. leidet an Lunkentuber
kulose, und ist wegen dieser Krankheit vom 28. Juni 
1923 bis 8. Januar 1924 in der Heilstätte Herrn- 
protsch, zuletzt auf Kosten des damals endgültig ver
pflichteten Klägers behandelt und verpflegt worden. 
Er ist aus dieser Anstalt mit Gasbrust (Pneumo
thorax) versehen entlassen werden, und hat in 
Sorau eine Stelle als Uhrmacherlehrling angetreten, 
die ihm zwar Obdach und Verpflegung sowie ein 
kleines Taschengeld brachte, in der er aber nicht 
soviel erübrigen konnte, um außer den Reisekosten 
von Sorau nach Herrnprotsch noch, die Kosten der 
etwa alle, vier Wochen notwendigen. Auffüllung der 
Gasbrust zu bestreiten. Es mußten daher die Kosten 
dieser Auffüllung aus öffentlichen Mitteln bestritten 
werden. Ob diese Kosten für den Kläger sich ver
hältnismäßig geringfügig stellten, ist dabei uner
heblich. Der Fall ist also anders geartet als der

vom Bundesamt in seiner Entscheidung Bd. 62
5. 15 behandelte, den der Kläger zu seinen Gunsten 
anzieht; in diesem Falle war in Anbettacht von 
Arbeitsfähigkeit des früher hilfsbedürftigen chronisch 
Kranken öffentliche Fürsorge mehrere Monate lang 
überhaupt nicht nötig gewesen. Hier dagegen hat 
der dauernde Krankheitszustand des H. mangels aus
reichender Mittel desselben, in der ganzen Zeit 
seines Aufenthalts in Sorau, etwa alle vier Wochen 
das Eintreten der öffentlichen Fürsorge erforderlich 
gemacht.

Bei dieser Sachlage ist H. in der Zeit zwischen 
seiner Entlassung aus der Heilstätte Herrnprotsch 
am 8. Januar 1921 bis zu seiner Wiederaufnahme 
in die Anstalt am 29. Oktober 1925 als fortgesetzt 
unterstützt anzusehen. Daraus ergibt sich gemäß 
8 15 in Verbindung mit 8 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV. 
die endgültige Fürsorgepflicht des Klägers.

Die Klage unterlag daher der Abweisung.

8 15 FB.
Muß die öffentliche Fürsorge den von ihr be

schafften Stelzfuß (Prothese) eines Knaben mit ge
wisser Regelmäßigkeit in nicht allzu langen 
Zwischenzeiten instandsetzen und wegen des Wachstums 
seines Trägers erneuern, so ist der Knabe seit Be
schaffung des Stelzfußes hilfsbedürftig geblieben. 
Der für die Beschaffung des Stelzfußes endgültig 
verpflichtete Verband hat daher auch die Kosten 
seiner Instandsetzung und Erneuerung endgültig 
zu tragen.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 22. Juni 1928, BFV. Stadt Stettin gegen 
BFV. Landkreis Randow — Wer. L. Nr. 47.

28 —.)
G r ü nd e:

Der Kläger fordert vom Beklagten die Erstattung 
von 194,80 RM. Kosten nebst Prozeßzinsen, die ihm 
durch die Beschafung einer Prothese für den am 
17. Januar 1913 geborenen Bruno S im Juni 1926 
erwachsen sind. Er macht geltend: Bereits im No
vember 1925, als Bruno S. seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt noch in Biesendahlshof, .im Bezirk des Be
klagten gehabt habe, sei bei dem Beklagten der An
trag auf Beschaffung einer Prothese für S. gestellt 
woü>en. Bis zum 24. Februar 1926, wo S. den ge
wöhnlichen Aufenthalt in Biesendahlshof aufgegcben 
und ihn in Stettin begründet habe, habe der Beklagte 
für die Beschaffung der Prothese noch nicht Sorge ge
tragen gehabt. Der Beklagte sei sonach gemäß 8 7 
Abs. 2 Halbsatz 1 FV. endgültig fürsorgepflichtig.

Der Beklagte hat die Abweisung der Klage in An
trag gebracht. Er wendet ein: Nach 8 2 des Preuß. 
Krüppelfürsorgegesetzes vom 6. Mai 1920 sei der 
Stadttreis Stettin zur Tragung der entstandenen 
Kosten verpflichtet.

Der Kläger erachtet diese Auffassung für rechts
irrtümlich.

Der Vorderrichter hat den Beklagten nach dem 
Klageanträge verurteilt. Ec führt aus: Nach 88 1, 
2, 6 Abs. 1 d der Neichsgrundsätze vom 4. Dezember 
1924 und 8 7 FV. sei die Beschaffung einer Prothese 
für einen Hilfsbedürftigen eine fürsorgerechtliche 
Maßnahme. Insoweit das preußische Gesetz vom -
6. Mai 1920 dem entgegenstehe, sei es durch diese 
Bestimmuirgen aufgehoben. Da vorliegendenfalls der 
Vater des Bruno S., der Arbeiter Franz S., die 
Prothese nicht habe beschaffen können und das .Gesuch 
um Beschaffung beim Beklagten gestellt sei, solange
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S. in dessen Bezirk den gewöhnlichen Aufenthalt ge
habt habe, so fei die Hilfsbe-dürftigekit im Bezirk des 
Beklagten erkennbar hervorgetreten. Hiernach «fei der 
Beklagte endgültig fürforgepflichtig.

Mit der Berufung macht der Beklagte geltend: 
Wenn sich der Beklagte dem Gemeindevorsteher von 
Woltersdocf gegenüber am 30. Dezember 1925 zur 
Beschaffung des Stelzfußes bereit erklärt habe, so 
habe diese VLaßregel nur vorbereitenden Charakter 
gehabt. Hilfsbedürftigkeit des Bruno S. habe da
mals nicht bestanden, da sein Vater in Biesendahls
hof in Lohn und Arbeit gestanden habe. Die Be
schaffung des Stelzfußes sei aus nicht mehr fest
stellbaren Gründen, offenbar infolge des Verzugs 
des Vaters, unterblieben. Sie sei aber nicht so dring
lich gewesen, das; sich Bruno S. nicht ohne sie län
gere Zeit hätte behelfen können. Tatsächlich sei erst 
am 1 März 1926 von der Schwester des S. der An
trag auf Beschaffung einer Prothese beim Kläger 
neu gestellt worden. Die Unterstützung des S. sei erst 
mit der Beschaffung der Prothese als gewährt 
anzusehen. Damals habe aber S. bereits in Stettin 
den gewöhnlichen Aufenthalt gehabt. Falls der 
Aufenthalt des S. in Stettin sich nicht als gewöhn
licher darstelle, sei allenfalls der Landesfürsorgever- 
band Provinz Pommern endgütlg' verpflichtet.

Der Kläger hat entgegnet: Sein Anspruch sei 
durch § 15 und § 17 ,FV. gerechtfertigt. Es läge fort
gesetzte Hilfsbedürftigkeit vor, da das Bedürfnis der 
Beschaffung der Prothese im Bezirk des Beklagten 
hervorgetreten sei, als S. dort den getvühnlichen 
Aufenthalt gehabt habe; ferner habe sich auch der 
Beklagte durch die ungerechtfertigte Hinauszögerung 
der Beschaffung einer Pflichtverletzung schuldig ge-

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Der Beklagte ist zur Erstattung gemäß § 15, 7 

Abs. 2 Halbsatz 1 FB. dann engültig verpflichtet, 
wenn zu'der Zeit, als Bruno S. in seinem Bezirk 
den gewöhnlichen Aufenthalt hatte, seine Hilss- 
bedürftigtit eingetreten ist und seitdem fortgedauert 
hat. Die Hilfsbedürftigkeit des Bruno S. ist dadurch 
bedingt gewesen, daß er einer Prothese — eines 
Stelzfußes — bedurfte, die er und die zu seinem 
Unterhalt gesetzlich verpflichteten Personen ihm nicht 
beschaffen konnten.. Das preußische Gesetz, betreffend 
die öffentliche Krüppelfürsorge vom 6. Mai 1920 
(GS. ©. 280) nimmt die Aufgaben der öffentlichen 
Fürsorge gegenüber hilfsbedürftigen Krüppeln den. 
Fürforgevcrbänden nicht etwa ab. Die den Kreisen 
nach § 2 obliegende Verpflichtung soll nur dazu 
dienen deren Tätigkeit durch Wohlfahrtspflege auf 
diesem Gebiete zu unterstützen und zu fördern (vgl. 
AV. des Preuß. Ministeriums für Volkswohlfahrt 
vom 26. Juli 1920 ,^Lolkswohlfahrt" 1, S. 179 ff., 
abgeändert durch Erlaß vom 16. Dezember 1924, 
„Volkswohlfahrt" 1925, S. 20). Bruno S. hat, wie 
die Verwaktungsakten des Klägers ergeben, im Jahre 
1920 einen Unfall erlitten, dessen Folgen die 
Amputation eines Fußes notwendig machte. Es 
mugte dann auf öffentliche Kosten eine Prothese für 
ihn beschafft werden.

Seitdem hat die öffentliche Fürsorge für ihn 
wiederholt, teils zwecks Reparatur des Stelzfußes, 
teils zwecks Beschaffung eines neuen eintreten 
müssen. So hat Bruno S. im Sommer 1921 einen 
neuen Stelzfuß erhalten, da der alte infolge des 
Wachstums des Knaben nicht mehr paßte. Im Ja
nuar 1922 ist die Prothese auf öffentliche Kosten 
ausgebessert worden. Im Februar 1923 hat S. 
wegen Abnutzung des alten, einen neuen Stelzfuß 
erhalten, uno -im Juni 1923 einen neuen Traggurt.

Im Juni 1924 ist der Stelzfuß auf öffentliche 
Kosten repariert worden. Nachdem die «Familie 2. 
im September 1925 von Stettin nach Biesendahlshof 
verzogen war, stellt die Ehefrau S. im Oktober 1925 
beim Kläger den Antrag auf Beschaffung eines 
neuen Stelzfußes da der alte verbraucht sei. Der 
Kläger verwies die Antragstellerin an den Gemeinde- 
Vorstand von Casckow, der den Antrag an den Be
klagten als den zuständigen Verband weitergeben 
werde. Im November 1925 hat dann der Vater des 
Bruno S. den Antrag auf Beschaffung eines neuen 
Stelzfußes beim Gemeindevorsteher von Woltersdorf 
(im Bezirk des Beklagten) gestellt. Durch Verfügung 
vom 30. Dezember 1925 «hat der Beklagte dem Ge
meindevorsteher von Woltersdorf mitgeteilt, das; er 
bereit sei, die Kosten für einen neuen Stelzfuß zu 
tragen, wenn der Vater des S. «sich verpflichtete, den 
Betrag in Raten zurückz-uerstatten. Nachdem am 
27. Februar 1926 die Familie S. wieder -im Bezirk 
des Klägers ihren gewöhnlichen Aufenthalt ge
nommen hatte, hat die Schwester des Bruno S. am 
1. März 1926 beim Kläger den Antrag auf Be
schaffung eines neuen Stelzfußes gestellt. Der 
Kläger hat darauf den Stelzfuß auf seine Kosten 
-anfertigen lassen.

Es handelt sich -also Vorliegendenfalls bei den je
weils einmaligen Aufwendungen für Bruno S. um 
Kosten, die auf dieselbe fortdauernde Ursache zurück
zuführen sind und nach Lage -der Sache — ins
besondere mit Rücksicht auf die durch das Heran
wachsen des Knaben bedingte Notwendigkeit der Be
schaffung einer neuen seiner körperlichen Entwick
lung angepaßten Prothese — mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit in nicht allzu langen Zwischenzeiten 
sich wiederholen mußten. Derartige Aufwendungen 
stellen sich als fortlaufende Unterstützungen dar, das; 
die Hilfsbedürftigkeit des Bruno «S. seit 1920 keine 
Unterbrechung erfahren hat (vgl. Entsch. Bd. 1.8, 
S. 16). Hiernach ist nicht der Beklagte, sondern der 
Kläger, in dessen Bezirk Bruno S. bei Eintritt der 
.Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen Aufenthalt hatte, 
weiterhin endgültig fürforgepflichtig Die Klage war 
deshalb abzuweisen.

Dabei ist zu bemerken, daß das Verhalten des Be
klagten nicht zu billigen ist. Ter Bekagte durfte aus 
den im November 1925 gestellten Antrag des Vaters 
des Bruno S. die Erledigung der Angelegenheit nicht 
monatelang verzögern. Wäre der Kläger nicht selbst 
endgültig fürforgepflichtig, «so würde ihm ein An
spruch gegen den Beklagten aus § 17 Abs. 1 FB. 
wegen dessen pflichtwidrigen, sich als Abschiebung dar
stellenden, Verhaltens, zustehen.

8 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FB.
Verläßt ein Jugendlicher nach Schulentlassung 

das Elternhaus, um außerhalb Arbeit zu finde», 
schlügt aber dieser Versuch nach kurzer (eintägiger) 
Dauer der auswärtigen Arbeit fehl und tritt der 
Jugendliche daher die Rückreise nach dem Eltern
haus an, so hat er den gewöhnlichen Aufenthalt 
am Orte des Elternhauses noch nicht verloren. Wird 
er unterwegs hilfsbedürftig, so ist deshalb der Ban
des Ortes des Elternhauses endgültig fürsorge- 
pflichtig.

(Urteil des Bundesamts für das Heima'- 
wesen vom 23. April 1928, BFV. Landkreic- 
Rosenbcrg gegen BFV. Stadt Witten - 
Ber. L. Nr. 8. 28 —.)

Gründe:
Der am 27. Februar 1912 geborene Fritz H. und 

der am 11. Oktober 1911 geborene Fritz F., beide in
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Witten bei den Eltern wohnhaft, hatten sich nach 
ihrer zu Ostern 1926 erfolgten Schulentlassung mit 
einer Arbeitsvermittlung nach Ostpreußen durch 
den Arbeitsnachweis Bischofsburg einverstanden er
klärt. Am 14. April 1926 fuhren beide mit einem 
Sammeltransport nach Ostpreußen. Dort wurden 
sie am 17. April 1926 in ländliche Arbeitsstellen 
vermittelt. Schon am folgenden Tage verließen sie 
ihre Arbeitsstellen, wurden auf der Fahrt zwischen 
Aotfließ und Teutsch-Eylau ohne Eisenbahnfahr
karten betroffen und dem Wohlfahrtsamt in 
Teutsch-Eylau zugeführt, das ihnen auf ihren An
trag Fahrgeld und Zehrgeld zur Rückreise in die 
Heimat bewilligte. Die ihm dadurch mit 70 NM. 
entstandenen Kosten nebst 25 v. H. Verwaltungs- 
Mehraufwand verlangt der Kläger von dem Be
klagten erstattet, indem er behauptet, die Knaben 
hätten den gewöhnlichen Aufenthalt in Witten be
halten. Der Beklagte hat dies bestritten und Klage
abweisung beantragt.

Der erste Richter hat den Beklagten nach dem 
Klageanträge verurteilt. Er führt aus, der Ver
such, den beiden Burschen Arbeit zu vermitteln, sei 
durch ihre Schuld vergeblich geblieben. Sie hätten 
daher den gewöhnlichen Aufenthalt und die Zu
gehörigkeit zur elterlichen Familie in Witten nicht 
verloren.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Beklagte geltend, es lägen keinerlei Tat
sachen für die Annahine vor, daß die Burschen, 
trotzdem sie Witten zwecks auswärtiger Arbeitsauf- 
uahme verlassen hätten, dort noch den gewöhnlichen 
Aufenthalt behalten hätten. Auf Grund des 8 7 
Abs. 3 FV. könne Kostenerstattung nicht verlangt 
werden. Der Anspruch auf 25 v. H. Verwaltungs- 
Mehraufwand sei in jedem Falle unbegründet.

Die Berufung ist in die Hauptsache unbe
gründet.

Gegen die Erstattungsfähigkeit der von dem 
.Kläger verauslagten Kosten bestehen keine Beden
ken. Es war vom fürsorgerischen Standpunkt aus 
durchaus zweckentsprechend, wenn der Kläger die 
eben schulentlassenen Burschen, die in Ostpreußen, 
wenn auch auf Grund eigenen Verschuldens, keine 
Arbeit gefunden hatten und sich nun vollständig 
mittellos in der Fremde befanden, zu ihren Eltern 
zurücksandte (B. A. Bd. 65 S. 182 *), 106, Bd. 67 
3. 157 •), Sächs. OVG. vom 10. Februar 1927, 
Pr. VBl. 49 S. 189). Der Beklagte ist auch un
bedenklich endgültig fürsorgcpflichtig. Wenn auch 
ein. Kostenerstattungsanspruch auf Grund des 8 7 
Abs. 3, 4 FV. nicht geltend gemacht werden kann, 
so kann sich der Klageanspruch doch auf 8 7 Abs. 2 
FV. stützen. Als die Burschen nach ihrer Schul
entlassung Witten verließen, um in Ostpreußen 
Arbeit zu suchen, stand nicht fest, daß dieser Ver
such bei ihrem jugendlichen Alter gelingen würde. 
>-ie wollten ihre Beziehungen zu ihrer bisherigen 
Heimat ersichtlich nur für den Fall aufgeben, daß 
es ihnen gelingen würde, in Ostpreußen Arbeit und 
Unterkommen zu finden, eine endgültige Los- 
lösung ihrer Lebensbeziehungen zu dem elterlichen 
Dause war noch nicht beabsichtigt. Sie hatten da
her schon von Deutsch-Eylau aus selbst Schritte zur 
Ermöglichung ihrer Rückkehr in die Heimat unter
nehmen wollen. Die Burschen Hattert demnach, als 
Ire die Hilfe des Klägers nachsuchten, noch den ge- 
'^hrUichen Aufenthalt in Witten (B. A. Bd. 65

') III. Jhrg. dieser Zeitschrift 2. 156. 
*’) III. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 628.

Nur insoweit ist der Klageanspruch unbegründet, 
als - der Kläger 25 v. H. Streitwert gleich 17,50 
Reichsmark fordert. Die Vorschrift des 8 17 Abs. 4 
FV. setzt grobes Verschulden bei der Ablehnung 
der Erstattungsforderung voraus (B. A. Bd. 61 
S. 84) -'), das dem Beklagten nicht zur Last fällt. 
Die Kosten des Rechtsstreits sind verhältnismäßig 
verteilt worden.

8 11 Abs. 2 FB.
Die Verpflichtung des BFA. des Dienst- oder 

Arbeitsortes erstreckt sich nach der FB. abweichend 
vom Rechte deö UWG. nicht auf die Stiefkinder 
des Dienstverpflichteten oder Arbeiters.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 28. April 1928, BFV. Landkr. Hattingen 
gegen BFV. Landkreis Essen — Ber. L. 
Nr. 15/28 —.)

Gründe:
Das am 2. April 1915 unehelich geborene Kind 

Raimund R. befand sich im Haushalt seines Stief
vaters, des Arbeiters Heinrich B., der mit seiner 
Mutter verheiratet ist. In der Zeit vom 
17. Februar bis 11. März 1927 und vom 30. Mai 
bis 26. Juni 1927 wurde cs krankheitshalber im 
Krankenhaus zu Langenberg behandelt und ver
pflegt. Die nicht durch Beiträge der Krankenkasse 
gedeckten Kosten im Betrage von 65 NM. hat der 
Kläger getragen. Er verlangt diese Kosten nebst 
Prozctzzinsen vom Beklagten auf Grund des § 11 
Abs. 2 FV. erstattet mit der Begründung, B. habe 
bei Eintritt der Krankenhauspflege des Kindes im 
Bezirk des Beklagten seit länger als eine Woche in 
einem Arbeitsverhältnis gestanden.

Der Beklagte hat die Abweisung der Klage in 
Antrag gebracht. Er erwidert, 8 11 Abs. 2 FV. 
sei vorlicgendcnfalls nicht anwendbar, da er sich 
nur auf leibliche Kinder der Dienstverpflichteten 
beziehe.

Der Vorderrichter hat die Klage abgewiesen, in
dem er sich der Rechtsausfassung des Beklagten an
geschlossen hat.

Mit der Berufung macht der Kläger geltend: 
Die FV. habe durch die Fassung des § 11 Abs. 2 
den Bezirksfürsorgeverband des Dienst- und 
Arbeitsortes nicht gegenüber dem 8 -9 UWG. ent
lasten wollen. Wenn die FB. den Bezirksfürsorge
verband des Ortes, an dem die Familie Wohnung 
und Haushalt hat, unter Hintansetzung aller 
sonstigen Bestimmungen verpflichte, die Fürsorge
kosten für neu eintretende Familienmitglieder zu 
übernehmen, so wäre eine einseitige Bevorzugung 
des Bezirksfürsorgeverbandes des Dienst- und 
Arbeitsortes nicht angebracht.

* Der Beklagte hat widersprochen.
Die Berufung ist unbegründet.
8 11 Abs. 2 FB. spricht mit klaren Worten aus, 

daß sich die endgültige Fürsorgepflicht des Bezirks- 
fürsorgevcrbandes des Dienst- oder Arbeitsortes aus 
die Fälle der Erkrankung der Ehefrau und der noch 
nicht 16 Jahre alten Kinder des Dienstverpflichte
ten erstrecken soll. Da nach der deutschen Gcsetzcs- 
sprache unter „Kind" ein leibliches Kind, nicht auch 
ein „Stiefkind", zu verstehen ist, hätte die FB. hier 
eines anderen Ausdrucks sich bedienen müssen, 
wenn sie auch die Stiefkinder hätte einbeziehen 
wollen. Eine ausdehnende Auslegung des 8 11

3) III. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 150.
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Abs. 2 FV. ist angesichts des unzweideutigen 
Wortlautes des Gesetzes nicht zulässig. Wenn 8 29 
Abs. 2 UWG., dessen Grundgedanken § 11 Abs. 2 
FV. ausgenommen hat, auch die .Stiefkinder des 
Dienstverpflichteten, die sich bei ihm befinden, er
griff, lag dies an der abweichenden Fassung dieser 
Bestimmung, die zurückzuführen ist auf den dem 
UWG. eigentümlichen, von der FV. nicht über
nommenen Grundsatz der armenrechtlichen Fami
liengemeinschaft (zu vgl. Wölz-Nuppert-Nichter, 
Leitfaden 3. Auflage S. 05) 4).

Wenn der Kläger ferner § 7 Abs. 3 und 4 FV. 
in vergleichende Beziehung zu § 11 Abs. 2 FV. 
setzt, so ist dies in keinem Weise gerechtfertigt, 
tz 7 Abs. 3 und 4 FV. ergreift zu dem Zweck der 
Zusammenhaltung der Familie an einem Orte 
sämtliche Verwandte auf- und absteigender Linie 
beider Ehegatten. Dieser Kreis würde auch dann 
erheblich weiter sein als der des § 11 Abs. 2 FV., 
wenn letzterer die Stiefkinder mitumfatzte.

8 15 FV.
Musste ein hilfsbedürftiger Ausländer zunächst 

auf Kosten der deutschen öffentlichen Fürsorge 
unterstützt werden und übernimmt sodann sein 
Hcimatstaat die Kosten der Fürsorge, so wird hier
durch die Hilfsbedürftigkeit im Sinne der FV. unter
brochen, weil der Ausländer nunmehr den not
wendigen Lcbensbedarf „von anderer Seite" (8 5 
RGS.) erhält. Fortdauer der Hilfsbedürftigkeit im 
Sinne der FV. ist nicht etwa deshalb zu bejahen, 
weil die Fürsorge für den Ausländer, deren Kosten 
der Heimatstaat trägt, nach wie vor von der deut
schen öffentlichen Fürsorge dnrchgeführt wird (z. B. 
durch weitere Begleichung der Kostenrechnungen der 
Anstalt seitens des deutschen Wohlfahrtsamtes).

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 22. Juni 1928, LFV. Provinz Branden
burg gegen BFV. Stadt Potsdam und BFV. 
Stadt Eberswalde — Ber. L. Nr. 76/28 —.)

Gründe:
Der am 18. Dezember 1900 in Sumatra ge

borene Walter F. hat sich aufgehalten 
vom 20. Oktober 1913 bis 19. Dezember 1919 in 

Eberswalde,
vom 20. Dezember 1919 bis 21. Mai 1920 in 

Berlin,
vom 22. Mai 1920 bis 21. Juni 1920 in Potsdam, 
vom 21. Juni 1920 bis 27. Juli 1920 in Spendin, 
vom 27. Juli 1920 bis 30. August 1920 in 

Potsdam.
Am 30. August 1920 kam F. von Potsdam aus, 

wo seine Eltern wohnten, als Epileptiker in die 
Anstalt Bethel. F. besäst von seinem Vater her die 
holländische Staatsangehörigkeit. Auf Ersuchen des 
Landarmenverbandes Westfalen erkannte der Orts
armenverband Eberswalde am 25. April 1923 die 
endgültige Fürsorgepflicht für F. an, bemerkte aber, 
dast er um seine Überführung in eine Anstalt der 
Provinz Brandenburg ersucht habe. Dem Landes
direktor dieser Provinz gegenüber erkannte der 
Ortsarmenverband EberSwalde ebenfalls (unter dem 
27. Februar 1923) seine endgültige Fürsorgepflicht

4) Nach dem UWG. teilten Stiefkinder unter 
16 Jahren den UW. des Stiefvaters, so dast sich 
aus diesem Grunde mit Rücksicht auf die Fassung 
des tz 29 Abs. 2 UWG. die Verpflichtung des 
Ortsarmenverbandcs des Dienst- oder Arbeits
ortes des Stiefvaters auch auf sie erstreckte.

an. Am 31. Mai 1923 wurde F. in die Anstalt für 
Epileptische in Potsdam übergefiihrt. Der Orts
armenverband Eberswalde zahlte zunächst die 
Pflegekosten für F. und betrieb dann seine Aus
weisung. Für die Zeit vom 1. Oktober 1923 an 
übernahm die holländische Negierung im Sommer 
1924 dem Bezirksfürsorgeverband Stadt EberS
walde gegenüber die Kostenzahlung, worauf der ge
nannte Verband den Ausweisungsantrag zurückzog. 
Durch Einbürgerungsurkunde vom 16. Juli 1925 
haben die Eheleute F. und ihr Sohn Walter die 
preußische Staatsangehörigkeit erworben. Die 
holländische Negierung stellte darauf die weiteren 
Zahlungen für ihn ein und infolgedessen leistete 
auch der beklagte Bezirksfürsorgeverband Ebers
walde keine Zahlungen mehr an den klagenden 
Landesfürsorgeverband. Dieser verlangt nunmehr 
Erstattung der seit dem 1. April 1927 entstandenen 
rcglementmästigen Kosten in erster Linie von dein 
Preußischen Bezirksfürsorgeverband Stadt Potsdam, 
in dessen Bezirk F. vor seiner Aufnahme in die An
stalt Bethel den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 
Weil dieser den Preußischen Bezirksfürsorgeverbalid 
Stadt Eberswalde auf Grund des Anerkenntnisses 
des Unterstützungswohnsitzes des F. gemäst § 30 
Abs. 3 FV. für verpflichtet hält, nimmt der Kläger
in zweiter Linie den Preußischen Bezirksfürsorge
verband Eberswalde in Anspruch. Dieser ist der 
Ansicht, daß das Anerkenntnis durch die Einbür
gerung des F. sein Ende erre. "st habe.

Der Vorderrichter hat du Klage gegen deir 
Erstbeklagten abgewiesen und den Zweitbeklagtcn, 
Bezirksfürsorgeverband Stadt Eberswalde, nach dem 
Klageanträge verurteilt. Er führt aus, das An
erkenntnis des Ortsarmenverbandes Eberswalde 
behalte, so lange die Hilfsbedürftigkeit fortdauere, 
seine Wirkung, sofern es nicht aus allgemeinen 
Rechtsgründen (Betrug, Irrtum) angefochten oder 
gemäst § 812 des Bürgerlichen Gesetzbuches wegen 
späteren Wegfalls des Nechtsgrundes zurückgezogen 
werden könne. Keiner dieser Gründe sei gegeben; 
dast durch die Einbürgerung des F. nach den Grund
sätzen der FV. eine Änderung der Zuständigkeit 
eingetreten sein würde, sei unerheblich.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Zweitbeklagte geltend, er habe das An
erkenntnis nur für den Ausländer F. abgegeben 
und würde nie die Fürsorgepflicht anerkannt haben, 
wenn er Inländer gewesen wäre. Mit der Ein
bürgerung sei das Anerkenntnis hinfällig geworden 
und werde wegen grundsätzlicher Änderung hinsicht
lich der Person des Hilfsbedürftigen widerrufen.

Der Erstbeklagte hält die angcfochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um Zurück
weisung der Berufung.

Der Kläger beantragt:
a) die Berufung kostenpflichtig zurückzuweisen,
b) falls ihr stattgegeben werde, bcn Beklagten 

zu 1 nach dem Klageanträge zu verurteilen.
Er ist der Ansicht, die Vorschrift des 8 36 Abs. 3 

FV. könne nregen Änderung des Tatbestandes 
(Einbürgerung des F.) keine Anwendung finden, 
woraus sich die Haftung des Erstbeklagten ergebe.

Die Berufung ist begründet.
Der Berufungskläger verkennt die Rechtslage. 

Es handelt sich nicht um die Rechtswirkung eines 
von ihm selbst abgegebenen Anerkenntnisses, sondern 
um die Rechtöwirkung eines von seinem Nechtsvor- 
gänger, dem Ortsarmenverbande Eberswalde, ab
gegebenen Anerkenntnisses, für welches der 8 30 
Abs. 3 FV. besondere Wirkungen vorschreibt. In 
dem Urteil vom 5. Mai 1926 in Sachen Köln gegen
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Sondershausen, Ber. L. Nr. 229/27 *), zum Abdruck 
in der Amtlichen Sammlung bestimmt, hat das 
Bundesamt unter teilweiser Aufgabe seiner frühe
ren Rechtsprechung ausgeführt, daß eine Anfechtung 
oder Zurückziehung eines Anerkenntnisses im Sinne 
des § 36 Abs. 3 FV. in jedem Falle unzulässig sei. 
Es sei aber bemerkt, das; sich der Ortsarmenverband 
Ebcrswalde bei Abgabe des Anerkenntnisses keines
wegs geirrt hat. Denn F. war Ausländer, hatte 
aber nach preußischem Recht gemäß § 60 UWS., 
§ 64 PrAG. zum UWG. den Unterstützungswohn
sitz in Eberswalde erworben. In diesem Rechts
grund war bis zum 1. April 1924, dem Inkraft
treten der FV. keine Änderung getreten, welche den 
Ortsarmenverband Eberswalde bzw. seinen Rechts
nachfolger, den Berufungsklägcr, zu einer Zurück- 
ziehung des Anerkenntnisses gemäß § 812 BGB. er
mächtigt hätte, wie das Bundesamt in der Ent
scheidung Bd. 65 S. 215* 2) noch angenommen hat.

Der Berufung konnte aber aus einem anderen 
Grunde der Erfolg nicht versagt werden. Die 
Hilfsbedürftigkeit des FV. im Sinne der FV. hatte 
dadurch ihr Ende erreicht, daß die holländische Re
gierung die Kosten für ihn übernommen hatte. Von 
diesem Zeitpunkt an war F. nicht mehr hilfs
bedürftig, weil er den notwendigen Lebensbedarf 
nunmehr »von anderer Seite" im Sinne des § 5 
RGS. erhielt. Daß äußerlich in der Art der Be
gleichung der Kosten der Anstaltspflege keine Ände
rung eintrat — nach wie vor zahlte zunächst die 
Armenverwaltung der Stadt Ebcrswalde, später 
das Wohlfahrtsamt dieser Stadt an den LandeS- 
direktor der Provinz Brandenburg die Kosten der 
Austaltspflege, die dann nachträglich für gewisse 
Zeitabschnitte der Armenverwaltung, später dem 
Wohlfahrtsamte der Sta^t Eberswalde von der 
holländischen Regierung erstattet wurden —, steht 
dem nicht entgegen, denn wirtschaftlich betrachtet, 
worauf cs allein ankommt, war F. von dem Zeit
punkt des Eintretens der holländischen Negierung 
ab nicht mehr auf die deutsche öffentliche Fürsorge 
angewiesen und somit auch nicht mehr hilfsbedürf
tig im Sinne des deutschen Rechts (vgl. für das 
alte Recht Krech-Baath, Erläuterung des IlWG. 
!?• Aufl. Anm. 2 B a und Fußnote 36 S. 38, 
6'ußnote 174 S. 127). Ist aber eine Unterbrechung 
der Hilfsbedurstigkeit eingetreten und hat diese mit 
der als Folge der Einbürgerung des F. cingctrcte- 
ncn Einstellung der Zahlungeil der holländischen 
.'icglernng erneut begonnen, so ist die Rechtslage 
nunmehr allerdings nach den Vorschriften der FV.

betrachte,!. Nach diesen in Verbindung mit § 5 
PrckV. zur FV. ist aber nicht der BezirkSfürsorge- 
vcrband Stadt Ebcrswalde, sondern der Erst- 

Bezirksfürsorgeverband Stadt Potsdam, 
endgültig furiorgepflichtig, weil F. vor seiner erst
maligen Anstaltsaufnahme den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Potsdam besessen hat.

Der Erstbeklagte mußte daher unter Abweisung 
der Klage gegen den Zweitbeklagtcn nach dem 
Klageanträge verurteilt werden.

8 16 Abs. 1 San 1 FB.
Sofern die Eigenart der Notlage cs erfordert 

(§. 1 Abs. 1 Sab 1 RG2.), kann die öffentliche 
aursorgc auch über den Richtsatz hinaus unter
stützen. War die Aufnahme eines Kleinrentners 
"l ein Heim nötig, so sind daher die in ange
messenen Grenzen gehaltenen Kosten der Heim

') Lfd. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 259.
2) IU. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 306.

pflege erstattungsfähig, auch wenn sie den Richtsatz 
überschreiten.

§ 14 Abs. 4 c FB.
Ist ein der Hcimpflcge bedürftiger Kleinrentner 

von dem vorläufig fürsorgepflichtigen Verbände 
in einer geeigneten Anstalt untergcbracht worden 
und hat er im Bezirke des endgültig verpflichteten 
Verbandes Hcimpflcge nicht zu erwarten, so kann 
der endgültig verpflichtete Verband wegen offen
sichtlicher Härte Übergabe des Kleinrentners in 
seinen Bezirk nicht verlangen.

(Urteil des Bundesamts für das .Heimatwesen 
vom 28. April 1928, BFV. Stadt Köslin gegen 
BFV. Landkreis Greifenberg i. Pomm. — 
Ber. L. Nr. 95/28 —.)

Gründe:
Der am 7. September 1847 geborene frühere 

Ingenieur Gustav Adolf W. und seine um ein 
Jahr jüngere Ehefrau waren im November 1923 
von Finnland nach Deutschland übergesicdclt und 
hatten dort die preußische Staatsangehörigkeit er
worben. Das Vermögen, das sich W. während 
jahrzehntelanger Tätigkeit in Rußland erworben 
hatte, war durch die russische Revolution wertlos ge
worden. Zunächst fanden die Eheleute W. bei 
einem entfernten, nicht unterhaltspflichtigen Ver
wandten, den Gutsbesitzer B. in Züchen bei Zanow 
i. Pomm., Aufnahme. Nachdem dieser einen Schlag
anfall erlitten, mußten sie den Aufenthalt in dessen 
Haushalt im Mai 1924 aufgeben. Sie wurden nun 
von einem anderen entfernten, gleichfalls nicht 
unterhaltspflichtigen Verwandten, dem Nechnungs- 
rat v. M. in Treptow a. R., ausgenommen. Auf 
ihren Antrag erhielten die Eheleute W. vom Be
klagten seit dem 1. August 1924 eine Kleinrentner
unterstützung gezahlt, die zunächst 15 RM., später 
18 RM. und schließlich 20 RM. monatlich betrug. 
Nachdem sich die Eheleute W. schon seit Juni 1924 
bemüht hatten, in einem Altersheim Aufnahme zu 
finden, gelang es ihnen, am 1. April 1925 in das 
Ulrikenstift zu Köslin ausgenommen zu werden. 
Die Anstaltskosten im Betrage von 50 NM. monat
lich bezahlte W. mit der Kleinrentnerunterstützung, 
die er weiterhin vom Beklagten erhielt, aus dem 
Ertrag von schriftlichen Arbeiten für den „Ostbund" 
in Greifenberg und aus Zuschüssen von nicht unter
haltspflichtigen Verwandten. Letztere beide Quellen 
versiegten seit dem August 1926. Nunmehr stellte 
W. am 26. August 1926 beim Kläger den Antrag, 
ihm und seiner Ehefrau die „volle Kleinrentner- 
Unterstützung nebst Frauenzulage" zu gewähren. 
Am 5. Oktober 1926 ergänzte W. seinen Antrag 
dahin, ihm und seiner Frau eine Unterstützung zu 
zahlen, wie sie anderen Stiftsinsassen gezahlt 
werde. Der Kläger hat den Eheleuten W. seit 
1. September 1926 eine Unterstützung von monat
lich 60 NM. gezahlt. Der Beklagte hat die Ver
pflichtung zur Erstattung von 45 RM. monatlich 
anerkannt und in dieser Höhe dem Kläger die 
Kosten erstattet. Er hat ferner den Kläger ersucht, 
die Hilfsbedürftigen nach Treptow zurückzuschicken. 
Der Kläger hat beantragt, den Beklagten zur Er
stattung der ihm entstandenen und noch entstehen
den Kleinrentnerunterstützungsbeträge zu ver
urteilen und eine Rücksendung der Eheleute W. an 
einen anderen Ort gemäß § 14 Abs. 4 c FV. nicht 
zu veranlassen.

Ec macht geltend: Die Zahlung von 60 NM. 
Unterstützung monatlich sei gemäß § 16 Abs. 1 FV. 
dadurch gerechtfertigt, daß er allen im Ulrikenstift 
untergebrachten Kleinrentnern über den für Köslin
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geltenden Höchstrichtsatz von 45 NM. monatlich für 
Ehepaare hinaus 72 NM. monatlich zu zahlen 
pflege. Die vom Beklagten geforderte Rücksendung 
der Eheleute W. nach Treptow sei untunlich, da sie 
in Anbetracht ihres Alters und ihrer Hilfslosigkeit 
auf Pflege angewiesen seien, sich in Treptow aber 
weder ein Altersheim befinde noch die Eheleute W. 
nahe Verwandte hätten.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage bezüglich 
des über 45 NM. monatlich hinausgehenden Kosten
aufwandes abzuweisen und ihn zur Übernahme der 
Eheleute W. für berechtigt zu erklären. Er ent
gegnet: Der Erstattungsanspruch in Höhe von 
60 NM. sei mit 8 16 FV. nicht vereinbar, da der 
Kläger in der Regel nur 45 NM. an Eheleute zu 
zahlen pflege. Mit diesem Satz vermöchten sic 
außerhalb einer Anstalt ihren Lebensunterhalt in 
Köslin zu bestreiten. Eine besondere Härte sei 
mit der Überführung der Eheleute nach Treptow 
nicht verbunden, da sie dort noch Verwandte wohnen 
hätten.

Der Kläger hat widersprochen und noch ange
führt, bis 1. Juli 1927 mutzten im Ulrikenstift für 
jeden Pflegling monatlich 30 NM. an Pflegegeld 
gezahlt werden.

Der Vorderrichtcr hat den Beklagten zur Er
stattung von 420 NM. für die Zeit von Oktober 
1926 bis April 1927 und der weiterhin entstande
nen und noch entstehenden Kosten verurteilt und 
den Beklagten nicht für berechtigt erklärt, die 
Übernahme der Eheleute W. in eigene Fürsorge zu 
verlangen. Er führt ans: Nach 88 7, 9 FV. sei die 
endgültige Fürsorgepflicht des Beklagten gegeben. 
Hinsichtlich der Anwendung des 8 16 FV. sei die 
Auffassung des Klägers zutreftend. Denn der 
Kläger gewähre den angemessenen Tagcssatz von 
60 NM. monatlich, der iuie_ bei allen 
Stiftsinsassen höher sein müssen als bei 
die als Kleinrentner privat wohnten. Der 
könne sich nicht gemätz 8 14 FV. durch das Ver
langen auf Übergabe der Eheleute W. entlasten. 
Denn mit Rücksicht darauf, daß die Eheleute im 
Ulrikenstift ein gutes Unterkommen gefunden 
hätten und sie bei einem Umzug aller Voraussicht 
nach keine geeignete Wohnung finden und der im 
Stift üblichen persönlichen Betreuung verlustig 
gehen würden, wäre bei ihrem hohen Alter in einer 
Rückbeförderung nach dem Bezirk des Beklagten 
gegen ihren Willen eine offenbare Härte zu sehen.

Mit der Berufung macht der Beklagte geltend: 
Aus der Tatsache, datz nach 8 1.6 FV. die Kosten zu 
ersetze» seien, die am Orte für die Unterstützung 
von Hilfsbedürftigen gleicher Art, in diesem Falle 
also der Kleinrentner, gälten, sei zu folgern, datz 
der Beklagte nur die Sätze zu erstatten habe, die 
in der Stadt Köslin gewährt würden, nicht aber 
die Sätze, die zur Deckung von Heimkosten benötigt 
würden. Angehörige ein und derselben Unter
stützungsgruppe könnten nicht in ein und derselben 
Gemeinde nach verschiedenen Grundsätzen unter
stützt werden. Den Eheleuten W. hätte also von 
der öffentlichen Fürsorge nur die Unterstützung 
gegeben werden dürfen, die ihnen gleichstehende 
Hilfsbedürftige autzerhalb eines Heims erhalten 
hätten. Den Unterschied der Unterhaltskosten 
müßten entweder die Heiminsassen selbst oder die 
Anstalt tragen. ES sei den Beklagten nicht zuzu
muten, ein ihm völlig fernstehendes Heim zu 
finanzieren. Die Auffassung des Vorderrichters 
führe zu dem Ergebnis, datz es jedem Kleinrentner- 
unbenommen bleibe, auf Kosten seines Bezirksfür
sorgeverbandes ein ihm zusagendes, möglicherweise 
noch teureres Altersheim aufzusuchen.

Personen,
Beklagte

Der Kläger hat keine weitere Erklärung ab
gegeben.

Die Berufung ist unbegründet.
Was die Zeit von Oktober 1926 bis 31. März 

1927 anbetrifft, so kann der Beklagte gegen die vom 
Kläger ihm in Rechnung gestellten Kosten von 
60 NM. monatlich für das Ehepaar W. deshalb 
keinen begründeten Einwand erheben, weil sich der 
Satz von 30 NM. monatlich für die Einzelperson 
unter dem Satz des preußischen Tarifs vom 21. Juni 
1924 hält, der bis zum 31. März 1927 in Gültigkeit 
gewesen war. Die Regelung der Kostenersatzfrage 
durch diesen Tarif war zwingender Natur; eine 
andere Art der Kostenberechnung war dadurch aus
geschloffen (vgl. Krech-Baath, Erl. des UWG., 
15. Auf!., Anm. 39 ff. zu 8 30, Baath, FV., 4. Aufl.. 
Anm. 3 zu 8 16).

Für die Zeit seit dem 1. April 1927, gilt, nach 
Fortfall des preußischen Tarifs, hinsichtlich der Höhe 
der zu ersetzenden Kosten die Bestimmung des 
8 16 Abs. 1 FV.

8 16 FV. bringt zum Ausdruck, datz ein vor
läufig fürsorgepflichtiger Verband dem endgültig 
verpflichteten Verband nicht höhere Kosten in Rech
nung stellen darf, als er selbst sonst in gleichliegen- 
den Fällen von Hilfsbcdürftigkeit aufzuwendeu 
pflegt. Die Aufstellung von Richtlinien bezüglich 
der Höhe der Unterstützung für eine gewisse 
Kategorie von Hilfsbedürftigen seitens eines Für
sorgeverbandes, z. B. für Kleinrentner, hat keines
wegs die Bedeutung, datz der Fürsorgevcrband nichr 
in geeigneten Fällen über die in solchen Richtlinien 
aufgestellten Höchstsätze hinausgchen dürfte, sofern 
er nicht etwa eine Abweichung nur in Fällen ein- 
treten läßt, wo einem anderen Fürsorgeverband die 
endgültige Fürsorgepflicht zufällt. Eine schematische 
Regelung durch Richtlinien würde dem 8 1 Abs- 1 
der Reichsgrundsätze vom 4. Dezember 1924 wider
sprechen, wonach bei der Gewährung des notwendi
gen Lebensunterhalts die Eigenart der Notlage zu 
berücksichtigen ist. Erscheint mit Rücksicht auf da:- 
Altcr oder den Gesundheitszustand eines Hilfs
bedürftigen dessen Aufnahme in eine Fürsorge
anstalt (Altersheim, Krankenanstalt usw.) notwen
dig, so darf die Aufnahme nicht daran scheitern, 
daß der Höchstsatz der Richtlinien nicht für die Ver
pflegung in einer solchen Anstalt ausreicht. Dabei 
ist natürlich im Interesse des endgültig fürsorge
pflichtigen Verbandes zu beachten-, datz sich die Kosten 
der Verpflegung in angemessenen Grenzen halten.

Geht man hiervon aus, so ist die Höhe der vom 
Kläger aufgewendeten Kosten nicht zu beanstanden. 
Es handelt sich bei den Eheleuten W. um 80, be
ziehungsweise 79 Jahre alte Personen, die bei 
völliger Mittellosigkeit und Erwerbsunfähigkeil 
autzerhalb einer Anstalt ohne fremde Pflege si«i 
nicht durchzubringen vermögen. Wenn der Kläger, 
wie er cs unbestrittenermatzen in gleichliegcnde» 
Füllen zu tun pflegt, für die Hilfsbedürftigen die 
Kosten aufgewendet hat, die ihren Aufenthalt in 
einem Altersheim ermöglichen, so hat er damtz 
lediglich seine Pflicht erfüllt. Da die von ihm auf
gewendeten Kosten sich in so bescheidenen Grenzen 
halten, datz damit die dem Heim selbst durch die 
Gewährung des Obdachs, der Pflege und des Unter
halts der Eheleute W. erwachsenden Kosten kaum 
in vollem Umfang gedeckt werden können, so ist der 
Einwand deö Beklagten, es sei ihm nicht zuzu
muten, ftemde Heime zu finanzieren, völlig ab
wegig. Es kann auch nicht, wie der Beklagte 
meint, davon die Rede sein, datz bei der vorstehend 
dargelcgten Auffassung ein Hilfsbedürftiger sich ein 
beliebiges teures Heim aus Kosten des endgültig
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verpflichteten Verbandes aussuchen könnte. Denn 
die Grenzen für die Höhe der zu ersetzenden 
Kesten sind durch die Vorschrift der FB. gezogen, 
dan nur der notwendige Lebensunterhalt zu ge
währen ist.

Hiernach ist der Beklagte mit Recht zur Er
stattung der vom Kläger aufgewendeten Kosten im 
betrage von 60 RM. monatlich verurteilt worden. 
Tas Begehren des Beklagten, ihm das Recht zu- 
zuerkennen, die Eheleute W. in eigene Fürsorge zu 
übernehmen, das sich prozessual als Wiederklage
antrag darstellt, hat der Vorderrichter zutreffender
weise und mit zu billigender Begründung abge
wiesen. Die Abweisung ist in um so höherem 
Grade gerechtfertigt, als nach dem Vorbringen des 
Beklagten die Hilfsbedürftigen von seiner Seite die 
für sie notwendige Unterbringung in einem Alters
heim nicht zu erwarten haben würden.

8 17 Abs. 1 FV.
Beantragt eine Person Erwerbslosenunter- 

jtütiung, ist aber nach Lage des Falles erkennbar, 
das, sie auch im fürsorgerechtlichen Sinne hilfs
bedürftig ist, so muh die angegangene Behörde, 
sofern sie für Erwerbslosenfürsorge und öffent
liche Fürsorge zuständig ist, durch öffentliche Für
sorge helfen, solange nicht durch ErwerbSlosen- 
sürsorge geholfen werden kann. Unterläßt sie bieö, 
io handelt sie pflichtwidrig im Sinne des § 17 
Abs. 1 FV.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 23. April 1928, BFV. Stadt Trier 
gegen BFV. Landkreis Prüm — Ber. L. 
Nr. 434/27 —.)

Gründe:
Ter Kläger hat den Händler B. nebst Familie 

auf einen Antrag vom 30. Juli 1926 mit insgesamt 
99 RM. unterstützt. Er verlangt Erstattung dieses 
Betrages nebst 25 v. H. Verwaltungsmchraufwand 
von dem Beklagten, indem er behauptet, der Be
klagte habe sich dem B. gegenüber, der bis zum 
29. Juli 1926 in Mürlenbach gewohnt habe, einer 
Abschiebung schuldig gemacht, indem er einen Für
sorgeantrag abgelehnt habe. Der Beklagte hat em- 
gegnet, das; B. nur Erwerbslosenunterstützung, nicht 
aber öffentliche Fürsorge beantragt habe.

Der erste Richter hat die Klage abgewicsen. 
Er führt aus, B. sei erst in Trier hilfsbedürftig 
geworden. Er habe bei dem Beklagten lediglich am 
10. Juli 1926 einen Antrag auf Erwerbslosen
unterstützung gestellt; bevor über diesen Antrag ent- 
Weden worden sei, sei er nach Trier verzogen. 
'Leine Hilfsbedürftigkcit sei dem Beklagten nicht be
kannt geworden.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger unter Bezugnahme auf eine 
Erklärung des B. geltend, das; dieser in Mürlen
bach erfolglos Armenunterstützung beantragt habe.

Der Beklagte hat dies unter Überreichung von 
Erklärungen des Verwaltungsgehilfen H. und des 
Bürgermeisters von Birresborn bestritten.
_ Aus Veranlassung des Bundesamts sind der 
Händler B. der Vcrwaltungsgchilfe H., der Ver- 
wnltungsgehilfe H. und der Obersckretär als 
-sengen über die beiderseitigen Parteibehauptun- 
9°H vernommen' worden. Dem Zeugen H. sind 
demnächst die seiner Aussage widersprechenden An
gaben des Zeugen B. vorgehalten worden.

Die Berufung ist begründet.
Ausweislich der Akten der Gemeinde Mürlenbach 

fyit B., der dort seit dem 28. Mai 1926 wohnhaft

war, am 10. Juli 1926 vor dem Zeugen H. einen 
Antrag auf Bewilligung von Erwcrbslosenunter- 
stützung gestellt. Dieser Antrag ist nicht abgelehnt, 
sondern von dem Bürgermeister befürwortend dem 
Landrat zu Prüm weitergegeben worden. Der 
Landrat hat den Antrag am 19. Juli dem Bürger
meister mit der Auflage zurückgegeben, dem An
tragsteller aufzugeben, eine Bescheinigung darüber 
beizubringen, daß er in den letzten 12 Monaten vor 
Eintritt der Unterstützungsbedürftigkeit mindestens 
3 Monate hindurch gegen Krankheit pflichtver
sichert gewesen sei. Darauf ist B. am 20. Juli zur 
Beibringung einer ordnungsmäßigen Arbeitsbe
scheinigung aufgefordert worden. Die abgegebenen 
Arbeitsbescheinigungen sind dem Antragsteller am 
27. Juli „ausgehändigt" worden; dann wird ver
merkt, daß V. am 27. Juli 1926 nach Trier ver
zogen sei. Der Zeuge H., der diese Verhandlungen 
geführt hat, hat bekundet, das; B. einen Antrag aus 
Bewilligung öffentlicher Fürsorge nicht gestellt 
habe; diese Aussage ist von dem Obersekretär S. 
bestätigt worden. B. will auch nicht bei diesen 
beiden Zeugen, sondern in seiner eigenen Wohnung 
bei dem Zeugen H. einen Antrag auf öffentliche 
Fürsorge gestellt haben, und zwar nach Ablehnung 
des Antrages auf Erwerbslosenunterstützung. H. 
hat dies in Abrede gestellt; er erinnert sich nicht an 
einen derartigen Antrag des B.

Aus der Beweisaufnahme folgt, das; sich eine 
auch mit Fürsorgeaufgaben betraute Dienststelle des 
Beklagten eine pflichtwidrige Handlung oder 
Ilnterlasiung hat zuschulden kommen lassen, welche 
zur Folge gehabt hat, das; der Kläger mit seiner 
Hilfe eintreten mußte. Wenn cs dem B. auch in 
erster Reihe darauf angekommen sein mag, Er
werbslosenunterstützung zu erhalten, so ist es doch 
glaubhaft, daß er für den Fall, daß diese nicht 
oder nicht alsbald gewährt werden konnte, eine 
anderweitige Unterstützung erstrebte. Nach 88 3, 7 
der Verordnung über die Erwerbslosenfürsorge vom 
16. Februar 1924 (RGBl. I, 127) setzt die Ge
währung dieser Fürsorge in ähnlicher Weise, wie 
die Gewährung der öffentlichen Fürsorge nach der 
FV. Bedürftigkeit voraus. B. muß also den Be
amten, mit denen er verhandelt hat, in jedem Falle 
seine Notlage geschildert haben. Konnte diese Not
lage nicht durch Erwerbslosenunterstützung beseitigt 
werden, so hätten die Beamten, welche gleichzeitig 
auch Fürsorgesachen bearbeiteten, pflichtgemäß die 
Frage prüfen müssen, ob nicht öffentliche Fürsorge 
einzntretcn habe, für die nach 8 - Abs. 1 Halbsatz 2 
RG2. ein besonderer Antrag nicht nötig ist; die 
Aussage des Zeugen H. läßt überdies die Möglich
keit offen, das; ein solcher Antrag tatsächlich ge
stellt worden ist. Wenn B. dann, weil er keinerlei 
Unterstützung erhielt, in den Bezirk des Klägers 
verzog und dort alsbald der öffentlichen Fürsorge 
anhcimfict, so ist der Beklagte gemäß 8 17 FB. 
ersatzpflichtig. Bemerkt sei noch, daß ein Wider
spruch mit den Entscheidungen Bd. 65 S. 91 ‘), 
Bd. 67 S. 78 -) nicht vorliegt; dort handelt es sich 
um Städte, deren Wohlfahrtsämter und Arbcits- 
nachweisämter voneinander getrennte Behörden 
waren, während im vorliegenden Falle öffentliche 
Fürsorge und Erwerbslosenfürsorge in der Hand 
einer Behörde lagen.

Ter Beklagte muß daher unter Abänderung der 
Vorentscheidung nach dem Klageanträge verurteilt 
werden.

') HI. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 423. 
Lfd. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 93.
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Entscheidungen des Reichsversorgungsgerichtes.
Grundsatz Nr. 425: „Tie gutachtliche Anhörung 

eines bestimmten Arztes (8 104 des Gesetzes über 
das Verfahren in Berforgungssachen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. März 1028 (RGBl. I, 
S. 71) kann dann nicht verlangt werden, wenn die 
sachliche Nachprüfung der Dicnstbeschüdigungsfrage 
ausgeschlossen ist, weil sie bereits rechtskräftig ver
neint worden ist" (7. Senat vom 9. Mai 1928).

Es handelte sich um einen Fall des psychogenen 
Stotterns, für das Kriegsdienstbeschädigung aner
kannt war, das aber eine Minderung der Erwerbs
fähigkeit unter 10 % bedingte, und um Hysterie, für 
die sowohl Dienstbeschädigung als auch Erwerbs
minderung von mehr als 10% bestritten wurde. 
(Bescheid vom 7. Jan. 1921, vom VersGer. aufrccht- 
erhalten.) Im Juli 1926 erneuerte der Kläger seinen 
Versorgungsantrag wegen des Stotterns und der 
nervösen Beschwerden. Durch Bescheid vom 6. De
zember 1926 wurde der Antrag abgclehnt, weil für 
die Hysterie Db. nicht anerkannt werden könne, die 
durch das psychogene Stottern bedingte Minderung 
der Erwerbsfäbigkeit aber unter 25% liege; zudem 
behaupte der Antrag auch nicht eine Verschlimme
rung dieses letzteren Leidens. Auf die Berufung 
des Klägers erwiderte der Beklagte, das; für die 
Hysterie Dienstbeschädigung bereits rechtskräftig ab
gelehnt worden sei und das; durch das als Daucr- 
beschädigung anerkannte Stottern die Erwcrbs- 
fähigkeit nicht gemindert werde. Das Versorgungs- 
gcricht wies auf Grund der ärztlichen Gutachten die 
Berufung zurück, ohne auf den früheren Bescheid 
einzugehen.

Der Nekurssenat stellte zunächst fest, datz der von 
dem Beklagten erhobene Einwand der Rechtskraft 
des alten Bescheides von 1921, betr. Nichtanerken
nung der Dienstbeschädigung für die neben dem 
Stottern beklagte Hysterie, aufrechtzuerhalten sei.

Die in der Urteilsbegründung des Senates über 
die Rechtskraft der einzelnen Teile dieses Bescheides 
gemachten Ausführungen des 7. Senates sind so 
bedeutsam, das; sie im Wortlaut folgen:

„In dem Bescheide war allerdings nicht nur 
Db. für die Hysterie verneint, sondern auch 
festgestellt worden, das; die durch sie hervor
gerufene Minderung der Erwerbsfähigkeit 10 % 
nicht erreiche. Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen 
nimmt nun, wenn die ablehnende Entscheidung von 
mehreren Gründen getragen wird, nur derjenige 
Grund an der R e ch t s k r a f t teil, der den 
Kläger am wenigsten belastet. Wird daher ein Ver
sorgungsantrag deshalb nbgelchnt, weil das geltend
gemachte Versorgungsleiden nicht auf Tb. beruhe, 
und weil auch die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
nicht metzbar sei, so wird die Verneinung der Dienst
beschädigung im allgemeinen nicht rechtskräf
tig, sondern nur die Feststellung des Grades, da 
diese den Kläger der Regel nach am wenigsten be
lastet. Im vorliegenden Falle war aber die Fest
stellung des Grades der Minderung der Erlverbs
fähigkeit nicht geeignet, die Ablehnung des Antrages 
zu tragen. Denn gleichzeitig lehnte das Versorgungs
amt für das Stottern, für das es Db. zugestand, 
die Gewährung einer Rente nur deshalb ab, weil 
auch das Stottern die Erwcrbsfähigkeit llicht um 
10% b einträchtigte, die ablehnende Entscheidung 
gemachte Hysterie ebenfalls Dienstbeschädigung ge- 
lvesen, so hätte dem Versorgungsantragc auch dann 
statlgegeben werden müssen, lvenn die gesamte — 
durch das Stottern und die Hysterie zusammen —

verursachte Minderung der Erwerbsfähigcheit 10 % 
erreichte. Dies hat das Versorgungsamt aber gar 
nicht geprüft. Unter diesen Umständen konnte die 
Feststellung des VersGer., datz die Hysterie die Er
werbsfähigkeit des Klägers nicht um mindestens 
10 % beeinträchtigt, die ablehnende Entscheidung 
nicht tragen, vielmehr war dazu nur die Verneinung 
der Db. geeignet. Diese ist daher damals allein 
rechtskräftig geworden. (Zu vergl. auch die Ent
scheidung des 13. Senats in Sachen Pfau gegen 
Reichsfiskus vom 4. April 1928 M Nr. 15 626/27/13.) ' 

Somit ist seinerzeit für die Hysterie Dienst
beschädigung rechtskräftig verneint worden. Auf 
diese Rechtskraft hat der. Beklagte nicht verzichte!. 
Die sachlichen Ausführungen in dem neuen Be
scheide sollten nur das Festhalten an der Rechts
kraft des früheren Bescheides rechtfertigen.

Deshalb war cs dem Senat versagt, die Dicnst- 
beschädigungsfrage für die vom Kläger geltend 
gemachten Nervenbeschwerden sachlich nachzuprüfen. 
Er war also auch nicht verpflichtet, dem Antrag des 
Klägers, den von ihm benannten Professor zu hören, 
stattzugeben.

„Allerdings gibt § 104 des Ges. über das Vers, in 
Vers.-^achen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. März 1928 dem Kläger das Recht, die An
hörung eines bestimmten Arztes zu verlangen. 
Dieses Recht kann sich aber nicht auf einen Fall wie 
den vorliegenden beziehen, indem die Anhörung un
möglich irgendwelchen Einfluß auf die Entscheidung 
habei' kann. Denn cs erscheint ausgeschlossen, das', 
das Gesetz eine Maßnahme vorschreiben wollte, die 
völlig sinnlos sein würde." Da es sich bezüglich des 
Stotterns um eine Gradsache handelte, wurde der 
Okekurs des Klägers ohne Anhörung des Professors 
zurückgewiesen. El.

Grundsatz 426: „Hat das Bersorgungsgericht dir 
Berufung als unzulässig verworfen mit der Be
gründung, das; der Rechtszug vor den Spruchbclivr- 
dcu der Reichsverforgung nicht gegeben sei, so ist 
der Rekurs zulässig, auch, wenn cs sich in dem Ver
fahren um den Grad der Minderung der Erwcrbs
fähigkeit handelt." (1. Senat vom 8. Mai 1928.)

Es handelt sich um einen Versorgungsfall, in 
dem ursprünglich eine Rente nach dem Unfallfür- 
sorgegcsetz vom 18. Juni 1901 gewährt war, die 
später in eine Rente nach dem Altrentnergesetz nm- 
gewandclt wurde. Das Reichsversorgungsgeriäu 
hatte sich schon einmal mit dem Falle beschäftig!. 
Es hatte durch Urteil vom 2. Oktober 1925 ein für 
den Kläger übrigens ungünstiges Urteil des VE. 
mit der Begründung aufgehoben, das; das Unfall
fürsorgegesetz, auf dem der Anspruch beruhe, lein 
Militärversorgungsgesetz im Sinne des 8 1 des (';- 
über das Vcrf. in VersSachen sei. Die Spruck- 
behörden der Reichsversorgnng seien deshalb w- 
Entscheidung über den Anspruch des Klägers nickt 
zuständig.

Als der Kläger von neuem Rente nach dem All- 
rentnergesetz beantragt und wegen einer Erhöhung 
des ihm zugcsprochenen Satzes der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit Berufung eingelegt hatte, entschied 
das VersGer. unter Bezugnahme auf jenes lind 
des RcichsversGer. im gleichen Sinne und verwarf 
die Berufung als unzulässig.

Dabei war übersehen worden, datz inzwischen 
eine Entscheidung des Großen Senats vom 25. Fe,

-
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bruar 1928 ergangen war, daß über die Ansprüche 
der Personen des Soldatenstandes aus dem Unfall
fürsorgegesetz die Versorgungsbehörden zu entschei
den haben.

Nun ist zwar seit dem Anderungsgesetz zum 
VerfGes. vom 17. März 1928 der Rekurs stets aus
geschloffen, „wenn es sich um den Grad der Minde
rung der Erwerbsfähigkeit handelt".

In Übereinstimmung mit der Spruchpraxis des 
Reichsversicherungsamtes (Rekursentsch. 1733 und 
2930) und unter Bezugnahme auf die Bestimmungen 
der Zivilprozessordnung, § 547 (Ausnahmsweise Zu
lässigkeit der Revision, wenn es sich um die Unzu
lässigkeit des Rechtsweges oder die Unzulässigkeit 
der Berufung handelt), sah der entscheidende Senat 
den Rekurs in. den Fällen des § 92 Abs. 1 des 
VerfGes. aber dann als zulässig an, wenn das Ver
sorgungsgericht den Rechtszug im Spruchverfahren 
der Reichsversorgung oder die Berufung für un
zulässig erachtet oder aus ähnlichen Gründen eine 
sachliche Entscheidung abgelehnt hat.

Entsprechend hielt der Senat auch im vorliegen
den Falle den Rekurs für zulässig und verwies die 
Lache unter Aufhebung des Urteils des VersGer. 
an dieses zurück. El.

Grundsatz 428: „Unterstützungen, auch regel
mässige, die Kinder über ihre Unterhaltspflicht hin
aus unter Beeinträchtigung der eigenen ange
messenen Lebenshaltung oder der angemessenen 
Lebenshaltung der eigenen Familie den Eltern ge
währen, um deren Not zu lindern, sind kein Ein
kommen im Sinne des 8 45 Abs. 2 des RBGes. 
(3. Senat vom 5. Juli 1928.)

Die Klägerin hatte im Kriege zwei Söhne ver
loren. Die Ernährerfrage lag zugunsten der be

antragten Elternrente klar. Die Bedürftigkeit war 
aber.von den Vorinstanzen verneint worden, weil 
der Ehemann, der Erwerbslosenunterstützung bezog, 
unterhaltspflichtig sei und von den vorhandenen 
acht Töchtern sieben zusammen in der Lage wären, 
genügend für den Unterhalt der Mutter zu sorgen.

Der Senat führt in seiner Urteilsbegründung 
aus, daß die Ecwerbslosenunterstützung nicht als 
Einkommen im Sinne des § 45 RVG. anzusehen 
ist. Ferner liesse sich mit einer summarischen Zu
sammenfassung der Kinder als unterstützungsfähig 
nicht begründen, dass die Klägerin nicht bedürftig 
sei. Es müsse vielmehr bei jedem Kinde geprüft 
werden, ob und in welcher Weise es fähig sei, zu 
unterstützen. Der Senat führt nun den Nachweis, 
dass von den acht Töchtern tatsächlich keine in der 
'Lage sei, die Mutter ohne Schädigung der eigenen 
angemessenen Lebenshaltung zu unterstützen 
(2 junge Lehrmädchen, 1 verheiratet mit Kindern, 
1 zu Hause mit Kind, 1 Stundenarbeiterin, 3 Dienst
mädchen). Vom Standpunkte des Rechtes brauchen 
Kinder die Eltern nicht zu unterstützen, wenn da
durch ihre eigene angemessene Lebenshaltung oder 
der Unterhalt ihrer eigenen Familie gefährdet wird. 
Erachten die Kinder es als ihre sittliche Pflicht, 
lieber selbst zu darben, als die Eltern Not leiden 
zu sehen, so darf der Fiskus nicht versuchen, daraus 
einen Vorteil zu ziehen. Das würde unsozial sein! 
Daraus sei die Schlussfolgerung zu ziehen, dass 
Unterstützungen, auch laufende, die Kinder unter 
Beeinträchtigung der eigenen angemessenen Lebens
haltung an die Eltern abführen, um deren Not und 
Entbehrung zu lindern, kein Einkommen der Eltern 
im Sinne des § 45 des RVG. seien.

Der Klägerin wurde deshalb die Elternrente mit 
zeitlicher Beschränkung gewährt. El.

Rechtsauskünfte.
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Direktor K ü r s k e, Berlin-Neukölln, Kaiser-Frlebrlch-Str. 189,'90. — Die Auskünfte

werben unverbindlich erteilt.

üostenausgleich auf dem Gebiete der ausserordent
lichen Fürsorge unter Berücksichtigung des 

preußischen Landesrechts.
Anfrage des Vorsitzenden des Kreis

ausschusses T.
Die unverehelichte Helene T. ist vom 18. Mai 

1927 bis Mitte Mai 1928 in einer Heilanstalt zu 
O. ärztlich behandelt und verpflegt worden. 
Die hierdurch entstanden Kosten wurden bis zum 
16. November 1927 von der Krankenkasse über
nommen. Am 16. November 1927 ist die Unter
stützungspflicht der Krankenkasse abgelaufen. Die 
seit dem 17. November 1927 entstandenen Pflege
kosten mußten vom hiesigen Bezirksfürsorgeverband 
getragen werden, da die T. mittellos ist. Sie 
batte unmittelbar vor ihrer Aufnahme in 
die Heilanstalt in B. ihren gewöhnlichen Aufenthalt. 
Der Pflegesall ist daher gemäß 8 18 FB. dem Be
zirksfürsorgeverband der Stadt B. angemeldet 
worden. Dieser Bezirksfürsorgeverband hat jedoch 
die Verpflichtung zur Kostenerstattung für die T. 
abgelehnt, da für diese seit dem 17. November 1927 
die Voraussetzungen des § 6 der Preußischen Aus- 
führundsverordnung FB. vorliegen und daher der 
Landesfürsorgeverband die Fürsorge für die %. 
za übernehmen habe. Der Pflegefall ist daraufl)in 
unterm 21. April 1928 dem Landesfürsorgeverband 
angemeldet worden. Gleichzeitig wurde beim Landes

fürsorgeverband die Aufnahme der T. in Anstalts
pflege gemäß 8 6 der Preußischen Ausführungs
verordnung beantragt. Auf diesen Antrag hin hat 
der Landeshauptmann, die Erklärung abgegeben, daß 
er seitens des LandesfürsorgeverbandeL die Für
sorge erst übernehmen könne, wenn ein vor
geschriebener Aufnahmeantrag nebst Arztattest bei 
ihm vorliege. Das Aufnahmegesuch für Helene T. 
sei am 22. April 1928 in seine Hände gelängt und 
sei die Kranke am 23. April 1928 der Anstalt L. 
zur sofortigen Einberufung überwiesen worden. 
Erst vom Tage der Aufnahme der T. in diese An
stalt könne er die Fürsorge für die Genannte über
nehmen. Eine rechtliche Verpflichtung, bereits für 
die Zeit vorher für Helene T. einzntreten, bestehe 
für den Landesfürsorgeverband nicht, zumal ihm 
nicht bekannt sei, ob überhaupt vorher öffentliche 
Hilfsbedürftigkeit Vorgelegen habe. Hierzu wird be
merkt, dass die T. wegen Mittellosigkeit die durch 
ihre Unterbringung in der Heilanstalt entstandenen 
Kosten nicht selbst bezahlen kann. Bei der T. hat 
daher auf jeden Fall öffentliche Hilfsbedürftigkeit 
Vorgelegen.

Ich bitte um Auskunft, welcher Bezirks- bzw. 
Lanoesfttrsorgeverband zur Erstattung der dem 
hiesigen Bezirksfürsorgeverband durch die Unter
bringung der T. in der Heilanstalt entstandenen 
Kosten gesetzlich verpflichtet ist, und auf Grund 
welcher gesetzlichen Bestimmung.
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Antwort.
Die Fürsorge für Geisteskranke usw. liegt, soweit 

sie der Anstaltspslege bedürfen, nach den in Frage 
kommenden landesrechtlichen Bestimmungen dem 
Landesfürsorgeverbande ob (8 6 PrAV. z. FV.). Die 
Pflicht des Landesfürsorgeverbandes zur Aufnahme 
eines Geisteskranken beginnt in dem Augenblick, in 
dem die gesetzlichen Voraussetzungen dazu vorliegen. 
Hierzu gehört auch ein von dem zuständigen (vor
läufig Fürsorge gewährenden) Bezirksfürsorgeverband 
zu stellender Antrag, der den Vorschriften des nach 
8 8 a.a.O. erlassenen Reglements entsprechen muß. 
Dies gilt auch dann, wenn sich ein Geisteskranker 
bereits in Anstaltspflege befindet, der Landesfür
sorgeverband aber die Fürsorge übernehmen soll. 
Bis zur Übernahme durch den Landesfürsorgeverband 
verbleibt die Fürsorge dem vorläufig Fürsorge ge
währenden Bezirksfürsorgeverband, der sich an dem 
nach Reichsrecht endgültig verpflichteten Fürsorge
verband schadlos halten kann. (Vgl. Baath, Ver
ordnung über die Fürsorgepflicht. 5. Aufl., Anm. 2 
zu ß 6 PrAV. z. FV.), auch Wohlers-Krech-Baath, 
Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz, 
14. Aufl., Anm. 5 zu 8 32a.) Der vorläufig Für
sorge gewährende Bezirksfürsorgeverband ist aber 
dem endgültig verpflichteten Verband gegenüber ver
pflichtet, die Aufnahme eines hilfs- und anstalts
pflegebedürftigen Geisteskranken in eine Irrenanstalt 
seines Landesfürsorgeverbandes zu veranlassen, so
fern hierdurch eine erhebliche Verminderung der 
Kosten für den endgültig verpflichteten Verband her
beigeführt wird. Denn der vorläufig Fürsorge ge
währende Verband hat grundsätzlich in der Ausübung 
der Fürsorge nach Möglichkeit das Interesse des er
stattungspflichtigen Fürsorgeverbandes wahrzu
nehmen, auch auf tunlichste Kostenersparnis bedacht 
zu sein (vgl. Entscheidung des Bundesamts für das 
Heimatwesen, Bd. 31 S. 131). Gegen den Landes
fürsorgeverband, der die Fürsorge für den Geistes
kranken zu übernehmen hat, steht dem vorläufig 
Fürsorge gewährenden Bezirksfürsorgeverband kein 
Anspruch auf Kostenerstattung zu, es sei denn, daß 
der Landesfürsorgeverband die Abnahme schuldhaft 
verzögert oder unterläßt (vgl. Wohlers-Krech-Baath, 
a.a.O. Anm. 13 zu 8 32a und die daselbst an
gezogene Rechtsprechung des Bundesamts).

Im vorliegenden Falle hätte von der dortigen 
Stelle zweckmäßig sofort der erforderliche Antrag 
beim Landesfürsorgeverband gestellt werden müssen, 
nachdem die Notwendigkeit sürsorgerechtlichen Ein
greifens durch die Anträge der Kuranstalt dort- 
seits bekannt geworden war. Wenn das geschehen 
wäre, hätte der Landesfürsorgeverband rechtzeitig am 
17. November 1927, dem Tage des Beginns der 
Hilfsbedürftigkeit in fürsorgerechtlichem Sinne, die 
Fürsorge übenehmen können. In diesem Falle 
hätte der dortige Bezirksfürsorgeverband Kosten 
überhaupt nicht aufzuwenden brauchen. Da aber 
die Aufnahme der Hilfsbedürftigen in die unmittel
bare Fürsorge des Landesfürsomgeverbandes nicht 
erfolgt ist, kann sich der dortige Bezirksfürsorge
verband — wie aus dem eingangs Gesagtes her
vorgeht — wegen Kostenerstattung nur an den nach 
Reichsrecht (ßß 7 ff. FB.) endgültig verpflichteten 
Fürsorgeverband halten. Die Ablehnung des Bezirks
fürsorgeverbandes B. ist daher an sich un
begründet. Letzterer kann aber u. E. Erstattung 
derjenigen Mehrkosten ablchnen, die nicht entstanden 
wären, wenn rechtzeitig die Aufnahme der Hilfe
bedürftigen in die Fürsorge des Landesfürsoirgr- 
verbandes veranlaßt worden wäre. Ob in dieser

Hinsicht Mehrkosten entstanden sind, entzieht sich 
unserer Kenntnis. Wir vermuten aber, daß die 
Kosten, die B. nach § 8 PrAV. z. FV. dem 
Landesfürsorgeverband nur in reglementsmäßigcst 
Höhe zu erstatten verpflichtet gewesen wäre, erheb
lich niedriger sind als die in der Kuranstalt in 
Höhe von 5,80 RM. täglich entstandenen Kosten.

Kühl.

Bon wann ab hat ein Kriegsbeschädigter Anspruch 
auf Heilbehandlung?

Anfrage des Jugendamts M.
Kann einem Kriegsbeschädigten die Übernahme 

von Heilbehandlungskosten vom Tag der Renten- 
gewährung ab verweigert werden, wenn sein 
Rentenantrag vom Versorgungs- und Hauptversor
gungsamt abgelehnt, im versorgungsgecichtlichen 
Verfahren aber genehmigt wurde?

Das Hauptversorgungsamt steht auf dem! Stand
punkt, daß der Beschädigte Anspruch auf Heil
behandlung erst vom Zeitpunkt des versorgungs
gerichtlichen Urteils ab hat.

Antwort.
Nach 8 65 Abs. 4 des Reichsversorgungsgesetzes 

beginnt die Heilbehandlung bei Anmeldung des 
Anspruchs vor dem Ausscheiden aus dem Dienste 
mit dem Tage des Ausscheidens, bei Anmeldung 
nach dem Ausscheiden mit dem Tage, an dem die 
Bedingungen für die Heilbehandlung erfüllt sind, 
frühestens mit dem Tage der Anmeldung. Danach 
ist u. E. der Standpunkt des Hauptversorgungs- 
amts, daß der Anspruch erst am Tage des ver
sorgungsgerichtlichen Urteils beginne, nicht richtig. 
Es ist also im vorliegenden Falle, da es sich — wie 
angenommen werden muß — um einen bereits aus 
dem Dienste ausgeschiedenen Kriegsdienstbeschädigten 
handelt, festzustellen, von welchem Zeitpunkt ab 
die Bedingungen für di« Heilbehandlung erfüllt 
waren bzw. wann die Anmeldung des Anspruchs 
erfolgt ist. Frühestens von letzterem Tage ab kam 
Heilbehandlung in Frage. K.

Fristberechnung in Fällen des 8 8 FB.
Anfrage des Stadtjugendamts K.
Ein am 7. November 1927 hier geborenes außer

eheliches Kind wurde am 7. Mai 1928 im Bezirke 
eines auswärtigen Bezirksfürsorgeverbandes hilfs
bedürftig. Derselbe verlangt auf Grund des § 8 
Abs. 1 RFV. von dem hiesigen Bezirksfürsorge- 
verband Ersah seiner Aufwendungen, da die Kindes
mutter im 10. Monat vor der Geburt im hiesigen 
Bezirk ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Be
steht dieses Verlangen zu Recht oder wird unserer 
Anschauung beigepflichtet, daß 8 8 keine Anwen
dung mehr finden kann, da die Frist von 6 Monaten 
mit dem Ablauf des 6. Mai 1928 verstrichen war?

Für die Berechnung der sechs- und zehnmona- 
tigen Frist ist nach Baath, 5. Aufl., S. 125, 8 188 
Abs. 2 und 3 BGB. anwendbar. Danach endigt die 
sechsmonatige Frist im Falle des 8 187 Abs. 1 BGB. 
mit dem Ablaufe desjenigen Tages des letzten Mo
nats, welcher durch seine Benennung oder seine 
Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis 
fällt; im Falle des 8 187 Abs. 2 a.a.O. mit dem 
Ablauf desjenigen Tages des letzten Monats, wel
cher dem benannten Tage vorhergeht. In Anwen
dung dieser Vorschriften läuft nach einer Entschei
dung des Bundesamts (Bd. 60 S. 15) die Frist des 
10. Monats vor der Geburt für ein am 29. Juni
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1913 geborenes Kind vom 29. August bis 28. Sep
tember 1912. Unseres Erachtens läuft demnach für 
den in Frage stehenden Fall die sechsmonatige Frist 
in Anwendung des 8 187 Abs. 2 BGB. mit dem 
6. Mai 1928 ab. Demgegenüber stellt jedoch Wölz- 
Ruppert-Richter S. 63 fest, daß für ein am 5. April 
1924 geborenes Kind die sechsmonatige Frist mit 
dem Ablauf des 6. Oktober 1924 endigt.

Da uns eine hierauf Bezug nehmende Entschei
dung des Bundesamts nicht bekannt ist, ersuchen 
wir um Auskunft, welcher Ansicht beigepflichtet wird.

Antwort.
Es ist zu unterscheiden zwischen der Berechnung 

der Frist nach der Geburt und der Berechnung der 
Frist vor der Geburt. In beiden Fällen ist grund
sätzlich davon auszugehen, dass die Bestimmungen 
des BGB. (§§ 187 ff.) auf die Fristberechnung ent
sprechend Anwendung finden. Die Frist von 6 Mo
naten nach der Geburt endigt danach mit dem Tage 
des 6. Monats, der dem Tage entspricht, an welchem 
das entscheidende Ereignis (hier die Geburt) ein
getreten ist, also im vorliegenden Falle mit dem 
Ablauf des 7. Mai. Insofern ist also die Ansicht des 
auswärtigen Fürsorgeverbandes richtig. Sie ent
spricht auch, wie dortseits selbst angegeben wird, der 
Auffassung von Baath, Verordnung über die Für
sorgepflicht, und von Wölz-Ruppert-Richter, Leit
faden zur Fürsorgeverordnung.

In derselben Weise hat aber auch das Bundes
amt in seiner Entscheidung Bd. 60 S. 16 die soge
nannte Zehnmonatsfrist berechnet, denn es hat auch 
hier den Tag, der dem Tage entspricht, in den das 
entscheidende Ereignis (die Geburt) fällt, ebenfalls 
nicht mitgerechnet und dementsprechend die Frist für 
ein am 29. Juni 1913 geborenes Kind unter Weg
lassung dieses Tages vom 29. August bis 28. Sep
tember 1912 festgesetzt. Würde die Frist am 
29. September enden, so würde der Tag, welcher 
dem Tage der Geburt entspricht, mitgerechnet sein. 
Die dortige Auslegung beruht also lediglich auf 
einer unrichtigen Anwendung des § 187 Abs. 2 
BGB. K.

Hilfsbedürftigkeit infolge Lohnpfändung.
Anfrage des Magistrats R.

Der Arbeiter Johann K. von hier ist vor mehreren 
Jahren von seiner ersten Ehefrau geschieden und
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hat zum zweitenmal geheiratet. Aus seiner ersten 
Ehe befinden sich zwei Kinder im Alter von 13 und 
15 Jahren bei der geschiedenen Ehefrau, zu deren 
Unterhaltung er gerichtlich verpflichtet wurde. 
Diesen Verpflichtungen ist er auch bis April v. I. 
nachgekommen. Seit Mai v. I. hat die geschiedene 
Ehefrau als Pflegerin der beiden Kinder gegen den 
geschiedenen Ehemann eine Unterhaltsrente von 
60 RM. monatlich eingeklagt. Die Summe hat sich 
jetzt auf etwa 600 RM. angesammelt. Die Zwangs
vollstreckung fiel seinerzeit fruchtlos aus, da K. nur 
ein wöchentliches Einkommen von 22 RM. hat. 
Nun hat die Klägerin einen Pfändungs- und Über
weisungsbeschlutz beim Gericht erwirkt. Hiergegen 
hat der Beklagte Einspruch eingelegt. Dieser ist 
beim hiesigen Amtsgericht abgewiesen, die Be
schwerde ist durch das Landgericht zurückgewiesen 
und die Revision durch das Oberlandesgericht ver
worfen worden.

Nach dem Beschlutz des Gerichts ist dem K. der 
gänzliche Lohn von 22 RM. wöchentlich gepfändet 
worden, so datz für sich und seine Ehefrau nichts 
übrigbleibt. Er hat daher ! bei uns die Gewährung 
einer laufenden Unterstützung beantragt. Zur Ab
deckung der Schuld käme eine sechsmonatige Ar
beitszeit in Frage. In dieser Zeit würde K. keine 
Mittel haben, um sich und seine Ehefrau zu er
nähren. Wir ftagen ergebenst an, ob in diesem 
Falle die öffentliche Fürsorge einzutreten hat bzw. 
ivelche sonstige Matznahmen zu ergreifen wären.

Antwort.
Im vorliegenden Falle ist davon auszugehen, 

datz der Lohn des Arbeiters K. auf Betreiben der 
geschiedenen Ehefrau im Wege der Zwangsvoll
streckung zugunsten der Kindec in Anspruch ge
nommen ist und K. daher mittellos und dement
sprechend hilfsbedürftig ist. Dieser Tatbestand nötigt 
den Fürsorgeverband unter allen Umständen zum 
vorläufigen Eingreifen. Eine Änderung wird sich 
in diesem Falle nicht erzwingen lasten, da die zu
ständigen Gerichte (Landgericht und Oberlandes
gericht) die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung be
jaht haben. Unter diesen Umständen mutz K. mit 
sei. er jetzigen Familie vom dortigen Fürsorge
verband im Rahmen des Notbedarfs unbedingt 
unterstützt werden. K.

Tagungskalender.
20. bis 21. Oktober, Berlin, Bellevue- 

stratze 16, Neichswirtschaftsrat, Grosser Saal. 
Öffentliche Tagung des Deutschen Vereins für 
Wohnungsreform e. V. Themen u. a.: Die Ver
hältnisse in England und Amerika. — Die Verhält
nisse in Deutschland und ihre gesetzliche Regelung 
im Hinblick auf die im Ausland gemachten Er
fahrungen. (Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin 
W 8, Mohrenstr. 7/8.)

23. bis 24. Oktober, München. Tagung des 
Hauptausschustes des Deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge. Themen: Stand der 
Kommissionöberatungen über eine Revision der ReichS- 
grundsätze zur RFB. — Das BewahrungSg.setz vom 
Standpunkt der Praxis. — Die Fürsorge für hilfs
bedürftige Minderjährige vom Standpunkt der Er
ziehung. — Erziehungsfürsorge für Kriegerwaisen 
und Kinder von Kriegsbeschädigten. (Näheres in 
der Geschäftsstelle: Frankfurt a. M., Stiftsstr. 30.)

23. bis 26. Oktober, Haag. XIII. Inter
nationale Rotkreuz-Konferenz. (Näheres in der Ge
schäftsstelle des Deutschen Noten Kreuzes, Berlin 
W 10, Corneliusstr. 4 b.)

25. Oktober, Berlin. Rathaus, Bürgersaal, 
Eingang Königstratze. Ordentliche Generalversamm
lung des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen 
e. B. (Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin-Char- 
lottenburg, Berliner Str. 137.)

26. bis 28. Oktober, Berlin. Tagung für 
Eugenik, veranstaltet vom Deutschen Bund für 
Volksaufartung. Themen: Eugenik und Volk — 
Eugenik und Schule — Eugenik und Familie. 
(Näheres durch die Geschäftsstelle des Bundes für 
Volksaufartung, Berlin, SW 61, Gitschiner Str. 109.)

27. bis 28. Oktober, Breslau. Tagung 
der Süddeutschen Tuberkulosegesellschaft.
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3. bis 4. November, Berlin. Neichs- 
konferenz des Neichsbundes der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen in 
Berlin. (Näheres durch die Geschäftsstelle, Berlin 
6 2, An der Stralauer Brücke 6.)

4. bis 7. November, Berlin. Dritte 
Tagung der Deutschen Gesellschaft für Rheuma
bekämpfung. (Näheres in der Geschäftsstelle: Dr. 
Hirsch, Berlin-Charlottenburg, Fraunhoferstr. 16.)

4. bis 7. N o v e m b e r, Münster i. W. 
Jahresversammlung des Deutschen Vereins gegen 
den Alkoholismus. (Näheres in der Geschäftsstelle 
Berlin-Dahlem, Werder Str. 16.)

Januar 1929, Frankfurt a. M. Neichs- 
tagung der Arbeiterwohlfahrt. (Näheres in der Ge
schäftsstelle des Hauptausschuffes für Arbeiterwohl
fahrt, Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 8.)

Lehrgänge und Kurse.
29. Oktober bis 23. Februar 1929, Ber- 

l i n. Beginn des Wintersemesters der Verwaltungs
akademie. Themengruppen: Einführende Vorlesun
gen. — Staats- und Wirtschaftswissenschaften. — 
Rechtswissenschaften. — Auslandswissenschaft. — 
Spezielle Fachvorlesungen und Übungen. (Anmeldun
gen an das Sekretariat der Verwaltungsakademie, 
Berlin W 8. Charlottenstr. 50/51.)

5. November bis Anfang Februar 
1929, Düsseldorf. Zweiter Nachschulungslehr
gang für männliche Beamte und Angestellte der 
Wohlfahrts-, Gesundheits-, Jugend-, Wohnungs
und Ilnterstützungsämter, der Arbeits- und Berufs
ämter, des Versicherungswesens. Veranstaltet vom 
Verein für Säuglingsfürsorge und Wohlfahrtspflege 
im Reg.-Bez. Düsseldorf in Gemeinschaft mit der 
Niederrheinischen Verwaltungsakademie. (Näheres 
in der Geschäftsstelle Düsseldorf, CecilienaÜee 2.)

1. b i s 13. N o v e m b e r, K ö l n. Wiederholungs
und Fortbildungslehrgang für staatlich geprüfte 
Krankenpflegerinnen. (Näheres durch die Städtische 
Krankenanstalt Lindenburg, Köln.)

1. November bis 28. Februar 1929, Ber- 
l i n. Nachschulungslehrgang der Wohlfahrtsschule

des Sozialpolitischen Seminars der Deutschen Hoch
schule für Politik. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Berlin W 56, Schinkelplatz 6.)

5. bis 14. November, Düsseldorf. 
Lehrgang über Jügendlehre, Jugendrecht, Jugend
pflege, veranstaltet von der Westdeutschen Sozial
hygienischen Akademie in Gemeinschaft mit dem 
Verein für Säuglingsfürsorge und Wohlfahrts
pflege im Reg.-Bez. Düsseldorf. (Näheres im 

^Sekretariat der Westdeutschen Sozialhygienischen 
Akademie, Düsseldorf, Städtische Krankenanstalten, 
Bau I.)

4. bis 15. Dezember, Königsberg. Nach
schulungslehrgang für männliche Wohlfahrtspfleger. 
(Näheres in der Wohlfahrtsschule, Königsberg, 
Gr. Domplatz 3.)

Januar 1929. Reichsunfallverhütungswoche, 
veranstaltet vom Verband der Deutschen Berufs- 
genossenschaften unter Mitarbeit der zuständigen 
Behörden.

Januar 1929, Frankfurt a. Main. Nach
schulungslehrgang d-r Wohlfahrtsschule für Hessen- 
Nassau und Hessen. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Seiterlstr. 32 p.)

Zeitschrifkenbibliographie.
Übersicht für September 1928, bearbeitet von Sofie Götze. Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin.

Allgemeine Fürsorge.
Answirkungen der Reichsverordnung vom 29. März 

1928 zur Änderung der RGr., Nachrichtendienst 
d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. 
August 1928.

Zum Entwürfe eines bayerischen AuSführungsge- 
setzcs zur Reichsverordnung über die Fürsorge
pflicht vom 13. Februar 1924 (Schluss), Rech'.srat 
a. D. Fleischmann, Nürnberg, Blätter für ösfent- 
liche Fürsorge, Nr. 17/18. 1./15. September 1928.

Änderung der Badischen Ausführungsverordnung zur 
RFB., Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. off. n. 
priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Die organisatorische Eingliederung der wirtschaft
lichen Fürsorge für Minderjährige, (Herbsttagung 
der Nordwestdeutschen Wohlfahrtsämter, Wohl- 
sahrts-Woche, Hannover, Nr. 39. 30. September

Neue Richtlinien für die Berechnung der Bar- 
unterstütznng, Wohlfahrtsblätter der Stadt Köln, 
Nr. 3/4. Juni/Juli 1928.

Gutachten der Geschäftsstelle zur Frage der Über
prüfung des materiellen Fürsorgerechts gemäss 
NFB. und RGr., Nachrichtendienst d. Dt. Vereins 
f. ösf. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Die Entlastung der Fürsorgeverbände, Stadtrat 
i. N. v. Frankenbcrg, Zeitschrift für das Heimat- 
wcscn, Nr. 25. 1. September 1928.

Die kommissarische Verwaltung der infolge Auflösung 
der Gutsbezirke neuzubildenden Landgemeinden, 
Gutzeit, Mohrungcn, Die Landgemeinde, Nr. 17. 
10. September 1928.

Der Ersatzanspruch des Fürsorgeverbandes gegen die 
Neichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeite- 
losenversichernng, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins 
f. öst. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Der Ersatzanspruch des Fürsorgeverbandes gegen 
Träger der Reichsverficherung (8 1531 RFVO., 
'Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Reform der 
Vorschriften über Sicherheiten und Ersatz von 
Fürsorgeleistungen, Nachrichtendienst d. Dt. Ver
eins f. öst. n. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 
1928.

Gegenseitige Beziehungen zwischen Wohlfahrtsamt 
und Jugendamt in Unterstütznngsangelcgenhciten, 
Nachrrchtendienst d. Dt. Vereins f. öss. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Das Verhältnis der gehobenen Fürsorge zur Sv- 
zialversichernng, Reg.-Rat erster Klasse Dr. Hcs;,
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München, Bayerische Fürsorgeblätter, Nr. 9. 
10. September 1928.

Unterstützungen sind keine Geschenke, Wohlfahrts- 
Woche, Hannover, Nr. 36. 9. September 1928.

Grundsätze für die gesetzliche wirtschaftliche Für
sorge (Schluß), Wohlfahrts-Woche, Hannover, 
Nr. 36. 9. September 1928.

Die Neuregelung der Kleinrentnerfürsorge, II, Stadt- 
rat Dr. Michel, Frankfurt a. M., Zeitschrift für 
das Heimatwesen, Nr. 26. 11. September 1928.

Zur Entwicklung der Kleinrentnerfürsorge, Der 
Neichsstädtebund, Nr. 18. 15. September 1928.

Nentnerversorgungsgesetz, Der Rentner, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Wie entstand der Deutsche Rentnerbund? Der Rent
ner, Nr. 9. September 1928.

Amtliches Material zur Kleinrentnerfürsorge 
(Schluß), Wegweiser, Nr. 9. 1. September 1928.

Rentnerheime, Der Rentner, Nr. 9. September 1928.
Fürsorgeleistungen für Sozialrentner, Christine 

Teusch, Die Krankenversicherung, Nr. 18. 25. Sep
tember 1928.

Die kommenden Ausgaben der Altersfürsorge, Dr. 
Polligkeit, Frankfurt a. M., Soziale Praxis, 
Nr. 38/39. 20./27. September 1928.

Bau von Altersheimen, Der Städtetag, Nr. 7. 
18. Juli 1928.

Alters- und Siechenheime in Berlin, D. Ulrich, 
Berlin, Berliner Wohlfahrtsblatt, Nr. 18. 2. Sep
tember 1928.

Die sozialpolitischen Leistungen des Bezirksverban
des Wiesbaden 1927/28, Hanna Schmidt-Kirchner, 
Höchst, Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 5/6. 
August/September 1928.

Aus dem Jahresbericht des Wohlfahrtsamtes für 
das Jahr 1927/28, Wohlfahrtsblätter der Stadt 
Köln, Nr. 3/4. Juni/Juli 1928.

60 Jahre Städtische Friedhöfe in Breslau, Dir. 
Erbe, Breslauer Gemeindeblatt, Nr. 21. 13. Mai 
1928.

Die vertrauensärztliche Tätigkeit beim Wohlfahrts
amt der Stadt Köln, Stadtarzt Dr. Frenken, 
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 19. 
1928.

Zur elften Hauptversammlung der Kommnnalpoli- 
tischen Vereinigung, Die Stadt Bad Lippsprmge— 
Lippspringe als Badeort — Amt Altenbeken (früher 
Amt Lippspringe) — Die Stadt Paderborn — Ge
schichte und Politik der Paderborner kommunalen 
Zentrumsfraktion — Der Kreis Paderborn — 
Der Kreis Marburg —. Der Kreis Höxter — Der 
Kreis Büren — Der Kreis Lippstadt — Kommunal- 
Politische Organisation im östlichen Westfalen — 
Detmolder Kommunalpolitik, Kommunalpolitische 
Blätter, Nr. 17. 10. September 1928.

Das Arbcitsrecht des Ausländers,
Berlin, Jüdische Arbeits- und 
Nr. 3. September 1928.

Gegenwartsfragen der Anstaltsfürsorge, Dir. Stci- 
gertahl, Hamburg, Soziale Praxis, Nr. 39. 
27. September 1928.

Werkstudcntentum als Volksgut, Hanns Streit, 
Berlin, Der Arbeitgeber, Nr. 18. 15. September 
1928.

Die Entwicklung der Fürsorge in der Schweiz im 
Jahre 1926, Schweizerische Zeitschrift fiir Ge
meinnützigkeit, Nr. 9. September 1928.

S. Adler-Rudels 
Wanderfürsorge,

Altersfürsorge im Ausland, Dr. Wilhelm Feld, 
Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, 
Nr. 3/4. März/April 1928.

Uber Altershilfe in den Niederlanden, Dr. Feld, 
Zürich, Schweizerische Zeitschrift für Gesundheits
pflege, Nr. 5. 1928.

Gesetz zur Fürsorge für das Alter durch Gewährung 
von Altersrenten, Schweizerische Zeitschrift für Ge
meinnützigkeit, Nr. 9. September 1928.

Schweizerischer Fonds für Hilfe bei nicht versicherten 
Elementarschäden, Schweizerische Zeitschrift fiir Ge
meinnützigkeit, Nr. 9. September 1928.

Erwachsenenfürsorge, Schweizerische Zeitschrift für 
Gemeinnützigkeit, Nr. 9. September 1928.

Armenfürsorge, Schweizerische Zeitschrift für Ge
meinnützigkeit, Nr. 9. September 1928.

Sozialistische Gemeindepolitik in Belgien (Schluß), 
Freie Gemeinde, Nr. 18. 16. September 1928.

Ländliche Wohlfahrtspflege.
Von der Arbeit der Landräte, Hermann Kcanold, 

Magdeburger Amtsblatt, Nr. 36 8. September 
1928.

Von der Not der Landarbeiter und dem fehlenden 
Fürsorgedienst, Elli Feldtheim, Das Land, Nr. 9. 
September 1928.

Allgemeine Fürsorge. Grundsätzliches.
Planwirtschaft in der Wohlfahrtspflege, Stadlrat 

Dr. Muthesius, Die Wohlfahrt, Nr. 11/12. 15. Sep
tember 1928.

Gewissenlose Sozialpolitik, Wohlfahrts-Woche, Han
nover, Nr. 35. 2. September 1928.

Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik, Dr. Liefmann, 
Frankfurt a. M., Frankftirter Wohlfahrtsblätter, 
Nr. 5/6. August/September 1928.

Zur heutigen Situation der Wohlfahrtspflege, Der 
Helfer, Nr. 1. Juli/August 1928.

Warum zeigt die amtliche und nichtamtliche Wohl
fahrtspflege so wenig Erfolg? Carl Wahl, Monats
blätter des Deutschen Reichsverbandes für Ge
richtshilfe, Gefangenen- und Entlassenensürsorge, 
Nr. 9. September 1928.

Die Unterstützungssätze der Wohlfahrtspflege und ihr 
Verhältnis zu Löhnen und Sozialrenten, Prof. Dr. 
Hermberg, Leipzig, Blätter für Wohlfahrtspflege, 
Sachsen, Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Konrmunale Tätigkeit im Zeichen wirtschaftlicher Not, 
Die Gemeinde, Heft 15. August 1928.

Die Reform der sozialen Gesetzgebung, Der Kasseir- 
arzt, Nr. 37. 15. September 1928.

Die Bedeutung der Wohlfahrtspflege für das Volk, 
Blätter aus dem Evangelischen Diakonieverein, 
Nr. 9. September 1928.

Der Mensch lebt nicht von Brot allein, Stadtrat 
Kißner, Berlin-Treptow, Berliner Wohlfahrtsblatt, 
Nr. 19. 16. September 1928.

Soziale Frage und Seelsorge, Soziale Revue, 
Nr. 9. September 1928.

Berlin und seine Probleme, Oberbürgermeister Böß, 
Berlin, Amtsblatt der Stadt Berlin, Nr. 40. 
30. September 1928.

Die Lektüre der Großstädterin, Marie Lesser, Die 
Handels- und Büroangestellte, Nr. 9. September 
1928.
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Internationale Zusammenarbeit.
Internationale soziale Doppelwoche in Paris, Dr. 

Eiserhardt, Die Frau, Nr. 12. September 1928.
Internationaler Fürsorgekongreß in Paris 8. bis 

13. Juli 1928, Dr. Liefmann, Frankfurt a. M., 
Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 25. 1. Sep
tember 1928.

Bemerkungen zu der Internationalen Konferenz für 
Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik, Stadtrat Dr. 
Michek, Frankfurt a. M., Frankfurter Wohlfahrts- 
blätter, Nr. 5/6. August/September 1928.

Der erste internationale Wohlfahrtskongreß, in Paris, 
Walter Friedländer, Berlin, Arbeiterwohlfahrt, 
Nr. 17. 1. September 1928.

Internationale Förderung der Wohlfahrtspflege, Dr. 
Sünder, Berlin, Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 5. 
August 1928.

Eindrücke von der Pariser Internationalen Doppel
woche, Anni Tüllmann, Zeitschrift für das ge
samte Krankenhauswesen, Nr. 19. 10. September 
1928.

Ein internationales Programm ländlicher Wohl
fahrtspflege, Das Land, Nr. 9. September 1928.

Freie Wohlfahrtspflege.
Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, 

Margret Reisert, Christliche Kinderpflege, Nr. 8. 
August 1928.

Die Notwendigkeit der freien Wohlfahrtspflege, Ca- 
ritasdir. Dr. Tongelen, Wien, Frece Wohlfahrts
pflege, Nr. 5. August 1928.

Sinn und Notwendigkeit der freien Wohlfahrtspflege, 
Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 5. August 1928.

Die private Wohlfahrtspflege in der Provinz West
falen, Dr. Wolters, Mitteilungen der Handwerks
kammer zu Münster, Nr. 2. 8. Januar 1928.

Soziale Krankenhaussürsorge der freien Wohlfahrts
pflege, Monatsblatt des Städt. Wohlfahrts- und 
Gesundheitsamtes Düsseldorf, Nr. 9. September 
1928.

Die soziale Arbeit der evangelischen Kirche und 
Inneren Mission in Berlin, Dir. D. Ulrich, Stock
holm, Nr. 3. 1928.

Die Grundlagen der evangelischen Jugendfürsorge, 
Evangelische Jugendhilfe, Nr. 9. September 1928.

Die Tatgemeinschaft evangelischer Jugendämter. 
Berliner Jugendrundbriefe, August/September 
1928.

Der Anteil der Jugend am Werke von Stockholm, 
D. Erich Stange, Kassel-Wilhelmshöhe, Kirchlich
soziale Blätter, Nr. 5. August/September 1928.

Die Eingliederung der Arbeiterschaft in Kirche und 
Gemeinde, Kirchlich-soziale Blätter, Nr. 5. August/ 
September 1928.

Aus der kirchlichen Vereins- und Volksmissionsarbeit 
in Ostpreußen, Pastor Wilhelm Lenkitsch, Königs
berg i. Pr., Die Innere Mission, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Statistisches über die kirchlichen Verhältnisse und 
über Anstalten und Einrichtungen der Inneren 
Mission in Ostpreußen, Pfarrer Kaufmann, 
Königsberg i. Pr., Die Innere Mission, Nr. 9. 
September 1928.

Caritas, Dr. Franz Kloidt, Berlin, Die christliche 
Frau, Nr. 8/9. August/September 1928.

Internationale Caritasftatistik, Freie Wohlfahrts
pflege, Nr. 5. August 1928.

Neue Wege und Ziele in der Sozialpolitik unserer 
Gemeinde, Eugen Caspary, Gemeindeblatt der 
Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Die nationale und internationale Bedeutung des 
Roten Kreuzes, Zeitschrift des Provinzialverbandes 
Alt-Berlin des Vaterländischen Frauenvereins 
vom Roten Kreuz, Nr. 16/17. August/Sep- 
tember 1928.

Entwicklung der Arbeiterwohlfahrt und ihre prak
tische Arbeit in Berlin, Dr. Wiederhold, Nach
richtendienst des Evangelischen Hauptwohlfahrts
amtes Berlin, Nr. 4. September 1928.

Organisationsfragen.
Zweckmäßige Formen der Zusammenarbeit der 

öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, Dr. Mor
genstern, Dresden, Blätter für Wohlfahrtspflege, 
Sachsen, Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Öffentliche und private Fürsorge, Universitätspro
fessor Dr. Tandler, Wien, Freie Wohlfahrts
pflege, Nr. 5. August 1928.

Die Zusammenfassung der Wohlfahrtspflege in der 
Provinz Westfalen, Dr. Wolters, Mitteilungen 
der Handwerkskammer zu Münster, Nr. Ul. 
25. März 1928.

über die Zusammenarbeit von Fürsorgeamt, Arbeits
und Berufsamt, Frida Born, Frankfurt a. M., 
Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 6/6. August/ 
September 1928.

Arbeitsgemeinschaften der Versicherungsträger mit 
den Gemeinden, Nachrichtendienst des Dt. Vereins 
f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Familienfürsorge im städtischen Wohlfahrts- und 
Jugendamt München, Nechtsrat Fritz Hilble, 
München, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege, Nr. 6. September 1928.

Finanzfragen.
Entwicklung des Fürsorgewesens und der Fürsorge

lasten der braunschweigischen Kreisgemeindever- 
bändc, Reg.-Rat v. Hinüber, Zeitschrift für das 
Heimatwesen, Nr. 27. 21. September 1928.

Die Fürsorgelasten der badischen Städte, Arbciier- 
wohlfahrt, Nr. 18. 15. September 1928.

Die Wohlfahrtspflege im Haushaltsplan 1928 der 
Provinz Westfalen (Forts.), Wohlfahrtsblätter für 
die Provinz Hannover, Nr. 9. September 1928.

Gemeindcabgabe für den Aufenthalt in einem öffcni- 
lichen Gastlokale nach Ablauf der polizeilichen 
Sperrstunde, Freie Gemeinde, Nr. 18. 16. Sep
tember 1928.

Die Fcstseuche im Jahre 1927, A. Wild, Schweize
rische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, Nr. 1- 
April 1928.

Fürsorgeskakifkik.
Statistik des Städtischen Fürsorgeamtes für die 

Monate Juni und Juli 1928, Frankfurter Wvül- 
fahrtsblätter, Nr. 6/6. August/S.ptember 1928.

Methoden der Wohlfahrtspflege.
Hausbesuche und Ermittlungen, Paula Gurgasi, 

Dortmund, Dortmunder Wohlfahrtsblätter, Nr. 9. 
1. September 1928.
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Soziale Persönlichkeiten.
Josephine Butler zum Gedächtnis, Mitteilungen des 

Deutschen Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten, Nr. 9. September 1928.

Dr. Mathilde Theyssen zum 90. Geburtstag, Mo
natsschrift Deutscher Ärztinnen, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Schulrat Karl Wulff, geboren 'am -28. September 
1828, Werner Schmidt, Der Blindenfreund, Nr. 9. 
September 1928.

BevölkrerungspolMK.
Die Bevölkerungsbewegung Berlins im 1. Halb

jahr 1928, Berliner Wirtschaftsberichte, Nr. 18. 
1. September 1928. * 1

Altersaufbau der Bevölkerung im Deutschen Reich, 
Dr. Kuhlo, Mitteilungs-Blatt der Landesabteilung 
Sachsen der Reichszentrale für Heimatdienst, Nr. 7. 
1. April 1928.

Familienpolitik, insbesondere wirtschaftliche Siche
rung der Familie, Prof. Dr. Friedrich Zahw, 
Stockholm, Nr. 3. 1828.

Der Stand der Familienversicherung in Deutsch
land, F. Okraß, Berlin, Arbeiterschutz, Nr. 17/18.
1. September 1928.

Die biologischen und sozialen Faktoren der Indi
vidual- und Volksentartung, Prof. Dr. Baege, So
ziale Medizin, Nr. 9. September 1928.

Sexualethische Gegenwartsprobleme, Unterm La
zaruskreuz, Nr. 9. 1. September 1928.

Körperkultur, Ethik und Sexualleben, Dr. Hanns 
Schröder, Sportpolitische Rundschau, Nr. 9. 
15. September 1928.

Eheschließung und Nachkommenschaft, Evangelische 
Frauenzeitung, Nr. 9. September 1928.

Aufgaben der Eheberatung mit besonderem Hinblick 
auf die Erziehung zur Mutterschaft, Dr. v. Se- 
menoff, Zürich, Pro Juventute, Nr. 9. ^Sep
tember 1928.

Baut Wohnungen und die Aufgaben der Ehe
beratungsstellen, Der Kassenarzt, Nr. 37. 15. Sep
tember 1928.

Miittersürsorge, Martha Meßtorff, Frauenhilfe, 
Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Ter Kinderreiche und sein Urlaub, Titus Zais, Die 
Jugendherberge, Nr. 9. September 1928.

Arandenburgische Hcbammenordnung vom Jahre 
1093, Arno Kapp, Leipzig, Sanitätswarte, Nr. 18. 
i. September 1928.

Das Hebammenlehrbuch von 1928, Med.-Rat Dr. 
Lemke, Breslau, Zeitschrift für Medizinalbeamte, 
Nr. 18. 15. September 1928.

Zusammenarbeit von Gesundheitsamt und Hebamme 
zur Verhütung der Säuglingssterblichkeit, Nach
richtendienst des Dt. Vereins f. öfs. u. priv. Für
sorge, Nr. 8. August 1928.

Die Mitarbeit der Hebammen bei der Säuglingsfür- 
svrge, Brandenburgisches Nachrichtenblatt für 
Wohlfahrtspflege, Nr. 1,7. September 1928.

Das neue thüringische Hebammengesetz, Sanitäts
warte dir. 18. 7. September 1928.

Was kann die Schule tun für die Vorbereitung der 
Mädchen auf ihren späteren Frauen- und Mutter- 
bernf, El Studer-von Goumoens, Winterthur, 
Pro Juventute, Nr. 9. September 1928.

Was kaum und soll die Mutter tun, um ims schul
entlassene Mädchen zur Mütterlichkeit zu erziehen? 
Maria Scherrer, St. Gallen, Pro Juventute, 
Nr. 9. September 1928.

Soziale Frauenfragen.
Aus den Anfängen sozialer Frauentätigkeit, Dr. 

Emma Steiger, Zürich, Pro Juventute, Nr. 9. 
September 1928.

Die deutsche Frauentagung in Köln, Lili Droescher, 
Berlin, Kindergarten, Nr. 9. September 1928.

Industrielle Frauenarbeit, Dr. Hilde Schoch, Die 
Frau, Nr. 12. September 1928.

Frauen in der Industrie, Der Deutsche Metall
arbeiter, Nr. 35. 1. September 1928.

Kündigung von weiblichen Kommunalangestellten bei 
Verheiratung, Dr. Katz, Berlin, Die Gemeinde, 
Heft 15. August 1928.

Gesetzentwurf über die Beschäftigung in der Haus
wirtschaft, Dr. Ina Hundinger, Berlin, Evan
gelische Jugendhilse, Nr. 9. September 1928.

Ehewirklichkeit und Eherecht, Dr. Fanny Rebstein- 
Metzger, Die Frau, Nr. 12. September 1928.

Die mit dem Studentinnenheim gesetzte Verant
wortung und Ausgabe der weiblichen Studenten
schaft, Claudia Bader, Die Frau, Nr. 12. Sep
tember 1928.

Iugendwohlfahrt.
Das Verhältnis des § 55 zu § 63 RJWG., Nach

richtendienst des Dt. Vereins f. öff. u. priv. Für
sorge, Nr. 8. August 1928.

Der Übergang der gesetzlichen Amtsvormundschaft 
nach § 39 RJWG., Amtsgerichtsrat Dr. Roth
schild, Frankfurt a. M., Zentralblatt für Jugend
recht und Jugeudwohlfahrt, Nr. 6. September 
1928.

Gebührenerhebung bei Beurkundungen durch das 
Jugendamt, Nachrichtendienst des Dt. Vereins 
f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Psychologische Probleme des jugendlichen Alters, 
H. P. Höring, Berlin, Waisenhilfe, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Beitrag zur Psychiologie des Stiefkindes, Prof. 
Dr. Erich Stern, Zeitschrift für Kinderforschung, 
Nr. 2. 1928.

Das Erziehungsideal in der Jugendfürsorge, Pri
vatdozent Dr. Weniger, Göttingen, Zentralblatt 
für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 6. 
September 1928.

über das' Erziehungsbedürfnis des Kindes, Prof. 
Dr. Göppert, Mitteilungen des Reichsverbandes 
der Säuglings- und Kleinkinderschwestern, Nr. 8/9. 
August/September 1923.

Erziehungsberatungsstunde, Gustav Lesemann, Wohl
fahrts-Woche, Hannover, Nr. 22. 3. Juni 1928.

Erzichungsberatung, Josesine Skrkanek, Die Jugend
fürsorge in Österreich, Nr. 5/7. Mai/Juli 1928.

Unbewußte Erziehung im Kindergarten, Stadtpfarrer 
E. Müller, Stuttgart, Die christliche Kinderpflege, 
Nr. 9. September 1928.

Ausbau der Kleinkinderspiclplätze in Chemnitz, 
Blätter des Jugend- und Wohlfahrtsamts der 
Stadt Chemnitz, Nr. 16. August 1928.
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Ausschnitt aus der Erziehungsarbeit an schulent
lassenen Waisen in Berlin, Waisenhilfe, Nr. 9. 
September 1928.

Der Kindergarten als Mittelpunkt ländlicher Klein
kinderfürsorge, Blätter des Deutschen Roten 
Kreuzes, Nr. 9. September 1928.

Waisenkind und Berufsberatung, H. Dahlström, 
Berlin, Waisenhilfe, Nr. 9. September 1928.

Die Möglichkeit von Strafmaßnahmen im Rahmen 
der Pflegekinderaufsicht, Nachrichtendienst des Dt. 
Vereins s. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 
1928.

Bestimmungen zum Schutz der Pflegekinder (RdErl. 
d. MsV. vom 24. Juli 1928), Volkswohlfahrt, 
Nr. 16. 16. August 1928.

Schutz des Pflegekindes im Sinne des Gesetzes zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Blätter des 
Jugend- und Wohlfahrtsamtes der Stadt Chem
nitz, Nr. 16. August 1928.

Das Namensrecht der Adoptivkinder, Referendar 
Dr. Dr. Wenz, Ludwigshafen, Bayerische Ge
meinde- und Verwaltungszeitung, Nr. 26. 
1. September 1928.

Hat ein Wechsel des Vornmndschuftsgerichts nach 
rechtskräftiger Anordnung der Fürsorgeerziehung 
Einfluß auf die Zuständigkeit der ausfüh-renden 
Fürsorgeerziehungsbehörde und des Kostenträgers? 
Referendar Seyschab, München, Bayerische Für
sorgeblätter, Nr. 9. 10. September 1928.

Die Blutgruppen, Prof. Dr. Much, Arbciterwohl- 
sahrt, Nr. 18. 16. September 1928.

Unzulässiger Jnformationsbeweis und Blutprobe im 
Untcrhaltsprozeß des unehelichen Kindes, Land
gerichtsdirektor Dr. Sprotte, Freiberg, Zentral
blatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 6. 
September 1928.

Ein praktisches Beispiel der Mittmrkung des Jugend
amtes bei der Beaufsichtigung der Kinderarbeit, 
Nachrichtendienst des Dt. Vereins s. öff. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Stellungnahme des Sozialpolitischen Ausschusses des 
Reichswirtschaftsrats zum Kinder- und Jugend
lichenschutz im Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes, 
Nachrichtendienst des Dt. Vereins f. öff. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Die Mitwirkung des Jugendamts bei der Beauf
sichtigung der Kinderarbeit, Blätter des Jugend- 
und Wohlfahrtsamtes der Stadt Chemnitz, Nr. 16. 
August 1928.

Der Jugendschutz im konrmenden Recht, Heinrich 
Rathe, Der Herold, Nr. 9. September 1928.

Die Kinderarbeit in der Landwirtschaft, Dr. Hanna 
Marcuse, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes, 
Nr. 9. September 1928.

Arbeit und Freizeit der werktätigen Jugend, Dr. 
Schmidt, Berlin, Die Wohlfahrt, Nr. 11/12. 
15. September 1928.

Der Berufsschulunterricht im Mädchenheim Birken
hof, Wohlfahrtsblätter für die Provinz Hannover, 
Nr. 9. September 1928.

Stampf gegen Schmutz und Schund zum Schutz der 
Jugend, Bundesrat Dr. Pichl, Soziale Hilfe, 
Nr. 9/10. September/Oktober 1928.

Aufgabe und Möglichkeiten der Jugendpflege, Hofrat 
Dr. Mörtel, Wien, Zeitschrift für Kinderschutz, 
Familien- und Bcrufsfiirsorge, Nr. 8/9. 
August/September 1928.

Bericht über die Sitzung des Landesbeirats für Ju
gendpflege im Freistaat Preußen am 21.Junid.J. 
(1928), R. Theuermeister, Merseburger Blätter, 
Nr. 4. 1. Juli 1928.

Jugendpflege und Republik, Enno Narten, Zeitz, 
Die Gemeinde, Heft 18. September 1928.

Pflege der weiblichen Jugend, Breslauer Gemeindc- 
blatt, Nr. 2. 8. Januar 1928.

Die Freizeit der weiblichen Jugend, Helene Löhr, 
Zeitschrift für Kinderschutz, Familien- und Berufs- 
sürsorge, Nr. 8/9. August/September 1928.

Lehrgang zur Förderung der Pflege weiblicher Ju
gend in Merseburg vom 12. bis 15. April 1928, 
Johanna Dreher, Neupetershain, Die Nachbar
schaft, Nr. 5. August 1928.

Das Jugendherbergswesen in Sachsen im Jahre 
1927, Mitteilungsblatt der Landesabteilung 
Sachsen der Reichszentrale für Heimatdienft, 
Nr. 16. 15. August 1928.

Die Entwicklung des städtsichen Jugendherbergs
wesens, Blätter des Jugend- und Wohlfahrtsamtes 
der Stadt Chemnitz, Nr. 16. August 1928.

Das Jugendwandern im Dienste der Jugendpflege, 
Landes-Oberamtsrat Dr. Richard Kurt Donin, 
Wien, Zeitschrift für Kinderschutz, Familien- und 
Berufsfürsorge, Nr. .8/9. August/September 1928.

Die Entwicklung der vorbeugenden Fürsorge
erziehung nach der Rechtsprechung und die Kostcn- 
regelung bei der vorbeugenden öffentlichen Ersatz
erziehung, Schatzrat Dr. Hartmann, Hannover, 
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohl
fahrt, Nr. 6. September 1928.

Freiwillige Fürsorgeerziehung, Dir. Dr. Herz, Ham- ■ 
bürg,' Zentralblatt für Jugendrecht und Jugend- I 
Wohlfahrt, Nr. 6. September 1928.

Die Fürsorgeerziehung Minderjähriger in Preußen j 
in den Rechnungsjahren 1924 und 1925, Zentral , 
blatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, dir.«». j 
September 1928.

Fragen der Fürsorgeerziehung, Blätter für Wolü- 
fahrtspflege, Sachsen, Nr. 9. September 1928. I

Durchführung der Fürsorgeerziehung in sächsischen ! 
Anstalten, Rcg.-Rat Dr. Heynacher, Dresden, j 
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohl- 
fahrt, Nr. 6. September 1928.

Zur Pädagogik des Erziehungsheims Schloß 
Flehingen 1927, Prof. Dr. Adalbert Gregor, Zeit- > 
schrist für Kinderforschung, Nr. 2. 1928.

Dienstverträge und Dienstverschaffungsverträge in 
der Praxis der Fürsorgeerziehungsbehörden, 
Dr. Hermann Schoch, München, Evangelische 
Jugendhilfe, Nr. 9. September 1928.

Straffällige Fürsorgezöglinge, Justus Ehrhardt, 
Berlin, Zentralblatt für Jugendrecht und Ju
gendwohlfahrt, Nr. 6. September 1928.

Sind Fürsorgezöglinge Verbrecher? Landesrat 
Wingender, Düsseldorf, Die Wohlfahrtspflege in 
der Rheinprovinz, Nr. 17. 1. September 1928.

Jugendstrafvollzug und Heilpädagogik, Fritz Kleist, 
Zeitschrift für Kinderforschung, Nr. 2. 1928.

Der Verteidiger in Jugendstrassachen, Dr. Hackans, 
Graz, Zeitschrift für Kinderschutz, Familien- und 
Berusssürsorgc, Nr. 8/9. August/September 1928. !

Aus der Jugendabteilung des Breslauer Straf- 
gefängnisses, Zentralblatt für Jugendrecht und 
Jugendwohlfahrt, Nr. 6. September 1928.
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Jugendgerichtshilfe der Stadt Hannover, Emmi 
Boedeker, Wohlfahrts-Woche, Hannover, Nr. 32. 
12. August 1928.

Können wir unsere evangelischen Erziehungsheime 
erhalten? Dürfen wir sie aufgeben? Mitteilungen 
des Brandenburgischen Kirchl. Erziehungs-Ver
bandes, Nr. 14. April/Juni 1928.

Zwanzig Jahre Jugendwohlfahrtspflege in Öster
reich, Sektionschef Dr. Suchanek, Zeitschrift für 
Kinderschutz, Familien- und Berufsfürsorge, Nr. 
8/9. August/September 1928.

Die Vormundschaftsführung des uiederösterreichischen 
Landesjugendamtes im Jahre 1927, Die Ju
gendfürsorge in Österreich, Nr. 5/7. Mai/Juli

Der Arbeitsdienst der Schweizerjugend, Dr. Wald
vogel, Schweizerische Zeitschrift für Gemein
nützigkeit, Nr. 9. September 1928.

Pariser Jugendgerichtshilfe, R. b'. Liszt, Berlin, 
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohl
fahrt, Nr. 6. September 1928.

Gefährdetenfürsorge.
Die Struktur der Verwahrlosung, Dr. Wälder 

Eimbal, Altona, Zeitschrift für Kinderforschung, 
Ar. 2. 1928.

Uber heilpädagogische Ausbildung, Dr. Hanselmann, 
Zürich, Zeitschrift für Kinderforschung, Nr. 2. 
15)28.

Dteinmühle-Erinnerungen, Zeitschrift für Kindcr- 
fvrschung, Nr. 2. 1928.

Schutzaufsicht in der Psychovathenerziehnng, Ruth 
v. d. Lehen, Jugend und Volkswohl, Nr. 5. 
August 1928.

Bas kann die Frauenhilfe tun zur Hebung des 
öffentlichen sittlichen Urteils? Mariä Freifrau 
v. Gayl, Frauenhilfe, Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Arbeitsberichte aus deutschen Pflegeämtern, Der 
Abolitionist, Nr. 5. 1. September 1928.

Jahresbericht des Pflegeamts für die Zeit vom 
I. April 1927 bis 31. 3. 1928, Elisabeth Wolf. 
Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 5/0 August/ 
September 1928.

Die Regelung der Prostitutionsfrage in Dessau, Mit
teilungen der Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechtskrank
heiten, Nr. 8. August 1928.

Die Bordelle sind gesperrt — wie hilft man den 
entlassenen Bordellmädchen? Elga Kern, Heidel
berg, Die Bereitschaft, Nr. 1. September 1928.

Fürsorge für jugendliche Psychopathen in aufter- 
deutschen Ländern, Ruth v. d. Lehen, Berlin, 
Monatsschrift Deutscher Ärztinnen, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Der Kampf gegen die Prostitution in Polen, Blätter 
des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 9. September 
15)28.

Elrafgefangenen- und Enklaffenenfürsorge.
Zum Strafgesetzcntwurf, Generalstaatsanwalt Dr. 

Lang, Juristische Wochenschrift, Nr. 36/37. 8./15. 
September 1928.

Aom Verbrecher aus Schuldbewusstsein, Edgar 
Michaelis, Zeitschrift für Kindersorschung, Nr. 2.

Die Gerichtshilfe für Erwachsene, Stadtobermspektor 
Hammber, Berlin-Neukölln, Rundschau für Kom- 
»innalbeamte, Nr. 36. 1. September 1928.

Geschäftsbericht der Frankfurter Gerichtshilfe für 
Erwachsene, Verw.-Jnspektor K. Hallenberger, 
Frankfurt a. M., Frankfurter Wohlfährtsblätter, 
Nr. 5/6. August/September 1928.

Zur Frage der Gerichtshilfe im Freistaate Sachsen, 
Gefängnissürsorgcr Schultz, Dresden, Monats
blätter des Deutschen Reichsverbandes für Ge
richtshilfe, Gefangenen- und Entlassenenfürsorge, 
Nr. 9. September 1928.

Vom neuzeitlichen Strafvollzug, Sophie Kunert, 
Hamburg, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege, Nr. 6. September 1928.

Strafentlassenenfürsorge in Bayern, Monatsblätter 
des Deutschen Reichsverbandes für Gerichtshilfe, 
Gefangenen- und Entlassenenfürsorge, Nr. 9. Sep
tember. 1928.

Wanderungswesen.
Zum Vorentwurf eines WanderersürsorgegesetzeS, 

Schatzrat Dr. Hartmann, Hannover, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öss. u. priv. Fürsorge, 
Nr. 8. August 1928.

Ein neuer Entwurf zu einem Wanderfürsorgegesetz, 
Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 5. August 1928.

Wandererfürsorgegesetz (Herbsttagung der 'Nordwest
deutschen Wohlfahrtsämter), Wohlfahrts-Woche, 
Hannover, Nr. 39. 30. September 1928.

Stimmen zum Vorentwurf eines Wandererfürsorge
gesetzes, Der Wanderer, Nr. 9. September 1928.

Begründung zu dem von der Geschäftsstelle des 
Deutschen Vereins aufgestellten Vorentwurf eines 
WanderersürsorgegesetzeS, Zeitschrift für das Hei
matwesen, Nr. 25. 1. September 1928.

Zur Neuregelung in der Obdachlosen-Polizei, Dr. 
Rud. Eerner, Zeitschrift für das Heimatwesen, 
Nr. 27. 21. September 1928.

Wandererfürsorge, Blätter der Zentralleitnng für 
Wohltätigkeit in Württemberg, Nr. 7. Juli 1928.

Bahnhofsdienst und Wandererfürsorge, Min.-Amt
mann Franz Stader, Vinzenz-Blätter, Nr. 9/10. 
1928.

Wandererfürsorge in alter Zeit, Pastor Dr. Stenger, 
Der Wanderer, Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Wie es in einer deutschen Arbeiterkolonie aus
sieht, Diakon Degenhardt, Brasilien, Der Wan
derer, Nr. 9. September 1928.

Die Herberge zur Heimat in der Gegenwart unter 
Berücksichtigung der neuen und der geplanten 
Gesetzgebung, Diakon Westphal, Der Wanderer, 
Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Die zweite Freizeit für Herbergshausväter in Bethel 
b. Bielefeld vom 18. bis 23. Juni 1928, Haus
vater Otto Mau, Der Wanderer, Nr. 7/8. Juli/ 
August 1928.

Arbeitslehrkolonie Zimpel, Breslauer Gemeinde
blatt, Nr. 20. 6. Mai 1928.

Soll der Ausländsdeutsche wieder auswandern? Fritz 
Weidner, Auslandswarte, Nr. 16/17. 1. Sep-
tember 1928.

Die Verantlvortung der Kirche gegenüber den Aus
wanderern, Der Deutsche Auswanderer, September 
1928.

Answanderung und Familientrennung, M. Sokal, 
Jüdische Arbeits- und Wanderfürsorge, Nr. 3. 
September 1928.
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Kriegsbeschädigten- und Kriegshinkerbliebenen-
fürsorge.

Die Zählung der Kriegsbeschädigten und Kriegs
hinterbliebenen vom 20. Mai 1928, Ob.-Reg.-Rat 
Foerster, Der Versorgungsbeamte, Nr. 12. Sep
tember 1928.

Die Zahl der Kriegsopfer wächst immer noch, Neichs- 
bund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und 
Kriegshinterbliebenen, Nr. 18. 15. September
1928. ,

Die Zahl der versorgungsberechtigten Kriegsbeschä
digten und Kriegerhinterbliebenen Deutschlands im 
Mai 1928, Versorgungs-Fürsorge, Nr. 18. 16. Sep
tember 1928.

Welche Staaten entschädigen die Kriegsopfer am 
schlechtesten? Der Invalide, Nr. 9. September 
1928.

Was wir von der kommenden Arbeit des Reichs
tages erwarten, Versorgungs-Fürsorge, Nr. 17. 
2. September 1928.

Härtcausgleiche nach dem Reichsversorgungsgesetz, 
Korrespondenzblatt des Reichsbundes der Kriegs
beschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegshinter
bliebenen, Nr. 9. September 1928.

Im Zweifel fiir den Versorgungsantrag? Ob.-Reg.- 
Rat Lieb, München, Reichsbund der Kriegsbeschä- 
digten, Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebe
nen, Nr. 18. 15. September 1928.

Die Zuschuftgewährung für Hinterbliebene von ver
sorgungsberechtigten Offizieren des Beurlaubten- 
standes, Der Versorgungsbeamte, Nr. 12. Sep- 
teniber 1928.

Die Witwen- und Waisenbeihilfen nach dem Reichs- 
versorgungsgesetz, Balzer, Gumbinnen, Zentral- 
tralblatt für Kriegsbeschädigte und Kriegshinter
bliebene, Nr. 9. September 1928.

Erstattung von Heilbehandlungskosten, Dortmunder 
Wohlfahrtsblätter, Nr. 9. 1. September 1928.

Erstattung von Heilbehandlungskosten, Zcntralblatt 
für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, 
Nr. 9. September 1928.

Ein weiteres Wort zur Hinterbliebenenrente, Dr. 
Konrad Kern, Ärztliche Monatsschrift. September
heft 1928.

Waisenrenten für ein gebrechliches Kind nach 8 41 
Abs. 3 SatzlRBG. bei vorhandenem Einkommen. 
Min.-Rat Jacobs, RAM., Berlin, Der Dersorgungs- 
beamte, Nr. 12. September 1928.

Die Erziehungsbcihilfe, Der Versorgungsbeamte, 
Nr. 12. September 1928.

Versorgung abgefundener Kriegsbeschädigter, Deut
sche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 6. Sep
tember 1928.

Besoldungsdienstalter und Schwerkriegsbeschädigte, 
Allgemeine Deutsche Bcamtenzcitung, Nr. 106. 
18. September 1928.

Nochmals Arbeitsbeschaffung und Schwerbeschädigteii- 
gesetz, Nachrichtendienst des Selbsthilfebundes der 
Körperbehinderten, Nr. 9. September 1928.

Staatliche Wohnungsfürsorge für Schwerkriegsbe
schädigte, Kinderreiche und Lungenkranke, Ober- 
verw.-Sekretär Max Dörschel, Mitteilungsblatt der 
Landesabteilung Sachsen der Reichszentrale für 
Heimatdicnst, Nr. 14. 15. Julr 1928.

Die Internationale der Kriegsopfer, Der Invalide, 
Nr. 9. September 1928.

Die Kriegsopferfürsorge in Österreich, Dr. Otto 
Siegel, Berlin, Waisenhilfe, Nr. 9. September 
1928.

Englische Kriegsbeschüdigten-Versorgung, Ärztliche 
Monatsschrift, Septemberheft 1928.

Die Kriegsbeschädigten- und Kriegshinierbliebcnien- 
Versorgung in Italien, Min.-Rat Jacobs, Berlin, 
Der Versorgungsbeamte, Nr. 12. September 1928.

Wohnungsfürsorge.
Kulturpolitik heißt Wohnungspolitik, Max Heydc- 

mann, Berlin, Die Gemeinde, Heft 17. Sep
tember 1928.

Weitere Ergebnisse der Reichswohnungszählungs vom 
16. Mai 1927, Statistische Korrespondenz, Nr. 35. 
13. September 1928.

Der Wohnungsbau in Deutschland nach dem Welt
kriege, Westfälisches Wohnungsblatt, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Die Wohnungsbautätigkeit in Deutschland im Jahre
1927, Soziale Praxis, Nr. 36. 6. September
1928.

Der Stand des Wohnungswesens in Preußen im 
Jahre 1927, Volkswohlfahrt, Nr. 14—18. 15. 
August—1. September 1928.

Wohnungsordnung und Wohnungspslege, Zeitschrift 
für Wohnungswesen, Nr. 18. 28. September 1928.

Der Kampf um das Wohnheimstättengesetz, M. Traute
wein, Zeitschrift für Wohnungswesen, Nr. 18. 
28. September 1928.

Mieterschutz und Wohlfahrtspflege, Oberreg.-Rat Dr. 
Frhr. v. Babo, Zeitschrift für das Hcimatwcsen, 
Nr. 26. 11. September 1928.

Die ungerechten Mieten, E. Micksch, Zeitschrift für 
Wohnungswesen, Nr. 17. 10. September 1928.

Der Frankfurter Wohnungsbau, Rückblick und Aus
blick, Stadtbaurat May, Frankfurt a. M-, Frank
furter Wohlfahrtsblättcr, Nr. 5/6. August/Sep
tember 1928.

Wir appellieren! Unsere Forderungen an die neue 
Regierung und an die neuen Parlamente des 
Reiches und der Länder, Richard Kinneke, Woh
nungs-Wirtschaft, Nr. 17. 1. September 1928.

Wohnungsnot — Alkohol — Wohlfahrtsamt, Schle
sische Wohlfahrt, Nr. 17. 5. September 1928.

Das Wohnungselend in Deutschland und die Ab
wehrbestrebungen christlicher Kreise, Dr. de Laporte, 
Stockholm, Nr. 3. 1928.

Wohnungsbedarf in den Industriegebieten, Min.- 
Amtmann Johannes Wolff, Berlin, Westfälisches 
Wohnungsblatt, Nr. 9. September 1928.

Muß die Wohnungsnot bleiben? Das Land, Nr. 9. 
September 1928.

Wie lange noch Wohnungsnot, Bwndesblatt der 
Ltinderreichcn, Nr. 9. September 1928.

Die Arbeit des VFB. vom Roten Kreuz bei der 
Bekämpfung der Wohnungsnot, Nachrichtenblatt des 
Deutschen Noten Kreuzes, Nr. 16. 15. August 
1928.

Arbeit und Wohnung nicht — Brot und Spiele. 
Dr. N. Engelsmann, Bundesblatt der Kinder
reichen, Nr. 9. September 1928.

Die Wohnungsfrage auf dem Lande, Gewerkschafts- 
Zeitung, Nr. 37. 15. September 1928.
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Die Gewerkschaften und die Bekämpfung der Woh
nungsnot, Mitteilungsblatt des Berliner Spar
und Bauvereins, Nr. 4. September 1928.

Die Ausstattung der Wohnungen in Berlin, Dr. 
Hentze, Berlin, Zeitschrift für Wohnungswesen, 
Nr. 17. 10. September 1928.

Staatliche Wohnungsbaufürsorge für Schwerkriegs
beschädigte, Kinderreiche und Lungenkranke im 
Freistaat Sachsen, Max Dörschel, Dresden, Soziale 
Praxis, Nr. 36. 6. September 1928.

Raumnot der Jugend, Breslauer Gemeindeblatt- 
Nr. 27. 24. Juni 1928.

Wohnungsnot und Kinderreiche, Barbara Joas, 
Frauenland, Nr. 9. September 1928.

Eigenheime für kinderreiche Familien, Wohlfahrts- 
Woche, Hannover, Nr. 22. 3. Juni 1928.

Was eine Treppe wußte, Hans Weisen, Mein Eigen- 
Heim, Nr. 8. August 1928.

Das Heim der alleinstehenden Frau, Paula Kädelwey, 
Deutscher Offizier-Bund, Nr. 27. 25. September 
1928.

Die rechtlichen Grundlagen der Wohnungszwangs- 
wirtschaft in Bayern, Oberreg.-Rat Dr. Stümper, 
München, Bayerische Verwaltungsblätter, Nr. 16. 
August 1928.

Rationalisierung des Wohnungsbaues, Der Slädte- 
tag, Nr. 7. 18. Juli 1928.

Hygienische Forderungen an den Wohnungsbau, 
Wohlfahrts-Woche, Hamwver, Nr. 36. 9. Sep
tember 1928.

Wohnungsbauwirtschaftlich'' Studien an nord-, 
mittel- und süddeutschen Plätzen, Stadtrechtsrat 
Dr. Heymann, Chemnitz, Zeitschrift für Woh
nungswesen, Nr. 17. 10. September 1928.

Planmäßiger Kleinwohnungsbau und Städtebau
gesetz, Westfälisches Wohnungsblatt, Nr. 8. August 
1928.

Ausländsanleihen für den Wohnungsbau, West
fälisches Wohnungsblatt, Nr. 8. August 1929.

Die Förderung des Baues von Landarbeiterwoh
nungen mit Mitteln der wertschaffenden Arbeits- 
loscnfürsorge nach den Bestimmungen vom 4. Juni 
1928, Reg.-Nat Dr. v. Funcke, Berlin, Neichs- 
arbeitsblatt, Nr. 22. 5. August 1928.

Uber die Finanzierung der Wohnungsfrage, Hermann 
Körberg, Borsinghausen, Die Gemeinde, Heft 18 
September 1928.

Baut Wohnungen und schafft Siedlungen, Landrat 
Dr. Frhr. v. Dornberg, Kommunale Umschau, 
Nr. 17. 5. September! 1928.

Das Erbbaurecht in Theorie und Praxis, Dr. Martell, 
Berlin, Wohnungswirtschaft, Nr. 18. 15. Sep
tember 1928.

Wohnung und Siedlung, Stadtbanrat a. D. Dr. 
Wagner-Speyer, Zeitschrift für Wohnungst. en, 
Nr. 18. 28. September 1928.

Die Grundlagen des ländlichen Siedlungswesens, 
Westfälisches Wohnungsblatt, Nr. 8. August 1928.

Wohnungs- und Siedlungswesen, Zentralblatt der 
christlichen Gewerkschaften Deutschlands, Nr. 18. 
15. September 1928.

Zur ländlichen Siedlungsfrage, Prof. Mielke, Das 
Land, Nr. 8. August 1928.

Siedlungsarbeit in Ostpreußen, Die Wohlfahrt, 
Nr. 11/12. 15. September 1928.

Wohnungsfragen, Internationale Rundschau der 
Arbeit, Nr. 9. September 1928.

Erfolgreiche Wohnungswirtschaft der freien Getverk- 
schaften. Allgemeine Deutsche Beamtenzeitung- 
Nr. 109. 25. September 1928.

Der Internationale Wohnungs- und Städtebau- 
Kongreß in Paris, Berbandsdir. Derw.-Rat v. 
Grüner, Berlin, Westfälisches Wohnungsblatt, 
Nr. 9. September 1928.

Internationaler Wohnungs- und Städtebaukougreß, 
Zentralblatt für christliche Gewerkschaften Deutsch
lands, Nr. 17. 1. September 1928.

Die Wohnungspolitik in der Schweiz, Österreichische 
Gemeinde-Zeitung, Nr. 18. 15. September 1928.

Wohnungsbau in England, Min.-Nat Dr. Schmidt, 
Berlin, Ncichsarbeitsblatt, Nr. 27. 25. Sep
tember 1928.

Wohnbaupolitik und Wohnhausvertvaltung der Stadt 
Amsterdam, Obcrmag.-Rat Dr. Heinrich Pawlik, 
Blätter fiir das Wohlfahrtswesen, Wien, Nr. 266. 
März/April 1928.

Was wir aus Amerika für das Bodenreformgesetz 
lernen können? Bodenreform, dir. 36. 2. Sep
tember 1928.

Die Wohnungszwangswirtschaft in außerdeutschen 
Ländern, Stadtrat Dr. Mal), Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 22. 5. August 1928.

Lebenshaltung.
Der Wohlstandsindex, Prof. Dr. Friedrich Naab, 

Preußische Gemeinde-Zeitung, Nr. 24. 21. August 
1928.

Die Konjunktur im Spiegel des Wochenlohnes, Kurt 
Heinig, Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 36. 8. Sep
tember 1928.

Familicngründung, Lebenshaltung und Familien
zulagen, Dr. Marianne Berth, Die Bereitschaft, 
Nr. 1. September 1928.

Dolksernährung.
Diätküchen für Werktätige, Dr. Funk, Köln a. Rh., 

Die Volksernährung, Nr. 18. 20. September 1928.

Rechtsberatung.
Gütestellen oder nur Änderungen ,im Gerichtsbetrieb? 

Amtsgerichtsrat Dr. Lutz, Soziale Praxis, Nr. 36. 
6. September 1928.

Arbeitsfürsorge (Allgemeines).
Grundsätzliches zur Arbeitsfürsorge, Neg.-Nat Dr. 

Herrnstadt, Berlin, Zeitschrift für das.Heimatwcsen, 
Nr. 27. 21. September 1928.

Die Sozialpolitik im neuen Reichstage, Wohlfahrts- 
Korrespondenz, Nr. 65. 13. August 1928.

Neue Aufgaben der Sozialpolitik, Soziale Praxis, 
Nr. 37. 13. September 1928.

Die Gewerkschaften und die Sozialpolitik, Hermann 
Müller, Mitteilungsblatt der Landesabteilung 
Sachsen der Neichszentrale für Heimatdienst, 
Nr. 16. 1. August 1928.

Die Entwicklung der internationalen Sozialpolitik, 
Albert Thomas, Mitteilungsblatt der Landesab
teilung Sachsen der Neichszentrale für Heimat- 
dienst, Nr. 11. 15. Juli 1928.
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Gegenwartsaufgaben der Arbeitsmarktpolitik, Geh. 
Reg.-Rat Dr. Weigert, Mitteilungsblatt der 
Landesabteilung Sachsen der Reichszentrale für 
Heimatdienst, Nr. 16. 16. August 1928.

Die Arbeitgeberverbände und die Sozialpolitik, Mit
teilungsblatt der Landesabteilung Sachsen der 
Reichszentrale für Heimatdienst, Nr. 16. 15. August 
1928.

Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Erwerbs
losenfürsorge im Saargebiet, Stadtoberinspektor 
Hau, Saarbrücken, Reichsarbeitsblatt, Nr. 27. 
25. September 1928.

Berufsberatung.

Die öffentliche Berufsberatung in Deutschland nach 
der Berufsberatungsstatistik 1926/27, Arbeiter
wohlfahrt, Nr. 18. 15. September 1928.

Wirkungen der Berufsberatung auf die Volkswirt
schaft, Otto Stöcker, Schweizerische Zeitschrift für 
Gemeinnützigkeit, Nr. 3. März 1928.

Berufsberatung und Landwirtschaft, Berufsberatung 
und Berufsbildung, Nr. 8. August 1928.

Die Werbetätigkeit in der Praxis der Berufsbera
tung, Hermann Bues, Reichsarbeitsmarktanzeiger, 
Nr. 25: 19. Juni 1928.

Besprechung über Berufswahl in der Schule, Berufs
beraterin E. Herrmann, Berlin, Reichsarbeits
marktanzeiger, Nr. 26. 19. Juni 1928.

Nachdenkliches zur Berufswahl, Friedrich Sachtleben, 
Reichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 25. 19. Juni 1928.

Berufsneigung, Dr. Paul Schäfer, Leipzig, Jugend 
und Beruf, Nr. 9. September 1928.

Aus der Arbeit der Berufsberatung, Stefani Espey, 
Arbeitcrwohlfahrt, Nr. 18. 15. September 1928.

Das berufskundliche Archiv, Dr. Käthe Gacbel, 
Reichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 26. 19. Juni 1928.

Zur Förderung der Berufsausbildung, Reg.-Rat 
Dr. Ehmke, Berlin, Reichsarbeitsblatt, Nr. 25. 
5. September 1928.

Nationalisierung und Berufsausbildung, Anton 
Kinnnl, Der jugendliche Arbeiter, September 1928.

Ein Jahrzehnt Berufsamt Gleiwitz, Die Provinz 
Oberschlesien, Nr. 36. 7. September 1928.

Lehrlingswesen.

Werklchrling — Werkgehilfe — Werkmeister, Dr. 
Wilden, Der Arbeitgeber, Nr. 18. 15. September 
1928. .

Verwendung der Befreiungsanzeigen für Lehrlinge 
in der Lehrstellcnvermittlung und Berufsberatung, 
Fritz Eckert, Reichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 25. 
19. Juni 1928.

Zehn Jahre Lehrlingsfürsorgeaktion, August 
Marianek, Arbeitcrschutz, Nr. 17/18. 1. Sep
tember 1928.

Lehrstellenwerbung und »brstellenprüfung, Emilie 
Herrmänn, Jugend und 2.:ruf, Nr. 9. September 
1928.

Arbettslosigkett.

Denkschrift zur Erhebung über die Arbeitslosigkeit 
im Winter 1927/28, Beilage zum Reichsarbeits
marktanzeiger, dir. 36. 4. September 1928.

Rationalisierung und Arbeitslosigkeit, Internationale 
Rundschau der Arbeit, Nr. 8. August 1928.

überall Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, Wirtschaft
liche Selbstverwaltung, Nr. 9. September 1928.

Die Arbeitslosigkeit im Auslande im 1. Halbjahr 
1928, Reichsarbeitsblatt, Nr. 22. 5. August 1928.

Arbeitsschutz.

Pflicht des Arbeitgebers und Betriebsleiters zur 
Warnung und Schonung jugendlicher Arbeitnehmer 
vor den besonderen Betriebsgefahren, Dr. Franz 
Goerrig, Magazin für Arbeitsrecht, Sozialpolitik 
und verwandte Gebiete, Nr. 16. 15. August 1928.

Der Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes im RWR., 
Soziale Praxis, Nr. 38/39. 20./27. September 
1928.

Zum Arbeitsschutz, Werner Burmeister, Der Herold, 
Ne 9. September 1928.

Arveitsschuh für einzelne Gruppen.

Grundsätzliche Fragen des Hausarbeiterschutzes, Mar
garete Trapp, Berlin, Ärbeiterwohlfahrt, Nr. 17. 
1. September 1928.

Hausarbeit und Statistik, O. Werner, Reichsarbeite
' blatt, Nr. 22. 6. August 1928.
Die schlesischen Sachsengänger, Joseph Schul;, 

Reichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 38. 18. Sep
tember 1928.

Landarbeiterftage und Ausländerbeschäftigung, Dipl. 
Volkswirt Locher, Brandeuburgischcr Arbeitsmarki, 
Nr. 33. 18. August 1928.

Entschließung zur Lage der älteren Kaufmanns 
gehilfen, Deutsche Handels-Wacht, Nr. 12. 
25. Juni 1928.

Wenn der gute Wille fehlt, Deutsche Handels-Wacht, 
Nr. 18. 25. September 1928.

Gewerbeaufsicht.

Die Neuregelung der Arbeitsaufsicht, Dr. Werner 
Hellwig, Berlin, Magazin für Arbeitsrecht, Sozial
politik und verwandte Gebiete, Nr. 18. 15. Sep
tember 1928.

Die Neugestaltung der Arbeitsaufsicht, Der freie An
gestellte, Nr. 18. 16. September 1928.

Zur Reform der Gewerbeaufsicht, Zentralblatt der 
christl. Gewerkschaften Deutschlands, dir. 17. 1. Sep
tember 1928.

Gewerbehygiene und allgemeines Gesundheitswesen, 
Der Kassenarzt, Nr. 36. 8. September 1928.

Die Industrie- und Gewerbegruppen, in denen die 
in der Verordnung vom 12. Mai 1925 (RGBl. !, 
S. 69) erwähnten Berufskrankheiten am häufigsten 
Vorkommen, Oberreg.- und Gewerberat Wenzel, 
Berlin, Soziale Medizin, Nr. 9. September 1928

Die Hauptversammlung des Vereins Deutscher Ge
werbeaufsichtsbeamten in Hamburg am 3. und 
4. August 1928, Soziale Praxis, Nr. 38. 20. Sep 
tember 1928.

Die Tagung der Deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten. 
Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene und Unfallver 
Hütung, Nr. 9. 15. September 1928.

DaS deutsche Arbeiterschuhmuseum, Oberreg.-Rat 
Bertheau, Berlin, Chronik der Unfallverhütung, 
Nr. 4. Juli/August 1928.

Zum 25 jährigen Bestehen des Deutschen Arbeite 
schutz-Museums, Oberreg.-Rat Bertheau, Berlin, 
Reichsarbeitsblatt, Nr. 26. 15. September 1928.
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Die Grundsätze der Arbeitshygiene in Italien, 
Dr. Otto Siegel, Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene 
und Unfallverhütung, Nr. 9. 15. September 1928.

Die Amtstätigkeit der österreichischen Gewerbe-In
spektoren im Jahre 1927, Zeitschrift für Gewerbe- 
Hygiene und Unfallverhütung, Nr. 9. 15. Sep
tember 1928..

Selbsthilfe.
Mitbesitz durch Konsumgenossenschaften, Robert 

Schloesser, Zentralblatt der christl. Gewerkschaften 
Deutschlands, Nr. 18. 15. September 1928.

Der 13. Kongreß der Freien ^Gewerkschaften Deutsch- 
lands in Hamburg, September 1928, Soziale 
Praxis, Nr. 37/38. 13./20. September 1928.

4. Bundestag des Gewerkschastsbundes der Angestell
ten und 4. Deutscher Angestelltentag, Soziale 
Praxis, Nr. 37. 13. September 1928.

Die christlichen Gewerkschaften im Jahre 1927, Zen- 
tralblatt der christl. Gewerkschaften Deutschlands, 
Nr. 17. 1. September 1928.

Das christlich-revolutionäre Problem in der neuzeit
lichen katholischen Arbeitnehmerbewegung, A. Hein
richsbauer, Der Arbeitgeber, Nr. 18. 15. Sep
tember 1928.

Arbeitsnachweis (Arbeitsvermittlung).
Die Zukunft der Arbeitsvermittlung in der Reichs

anstalt, Jülich, Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 11. 
13. März 1928.

Eingliederung der öffentlichen Arbeitsnachweise in 
die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung, Brandenburgischer Arbeits- 
markt, Nr. 36. 22. September 1928.

Vor der Überführung der Arbeitsämter in die 
Neichsanstalt, A. Meurer, Sächsische Gemeinde- 
bcamten-Zcitung, Nr. 16. 15. August 1928.

Arbeitsmarktpolitik, Kanut Schäfer, Reichsarbcits- 
marktanzeigcr, Nr. 12. 20. März 1928.

Die Notwendigkeit der Arbeitsvermittlung, Hermann 
Jülich, Oberhausen, Der Behörden-Angestellte, 
Nr. 9. 15. September 1928.

Die Arbeitsvermittlung in der Reichsanstalt, Rudolf 
Middeldorf, Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 13. 
27. März 1928.

Die Neuabgrenzung der Arbeitsämter, Dr. Elsas, 
Der Städtetag, Nr. 7. 18. Juli 1628.

Die Neuabgrenzung der Arbeitsämter, Dr. Elsas, 
Magazin für Arbeitsrecht, Sozialpolitik und ver
wandte Gebiete, Nr. 17. 11. September 1928.

Die Gruppierung innerhalb der Verwaltungsaus
schüsse der Landesarbeitsämter, Soziale Praxis, 
Nr. 38. 20. September 1928.

Arbeitsnachweis und Arbeitsforschung, Dr. Wagner- 
Roemmich, Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 13. 
27. März 1928.

Zur Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes, Sck- 
tionschef Dr. Dr. Berger, Genf, Soziale Praxis, 
Nr. 39. 27. September 1928.

Der deutsche Arbeitsmarkt bis Mitte August 1928, 
Neichsarbeitsblatt, Nr. 25. 5. September 1928.

Die Arbeitsmarktlage in den einzelnen Berufs- 
gruppen, Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 38. 
'8. September 1928.

öffentlicher Arbeitsnachweis und Fachvcrmittlung 
im Hotelgewerbe, Mag.-Oberinspektor Grün-

thaler, Wiesbaden, Neichsarbeitsblatt, Nr. 27. 
25. September 1928.

Behinderung der freien Arbeitsfürsorge durch die 
Arbeitsämter? Freie Wohlfahrtspflege, Nr. 5. 
August 1928.

Die gewerbsmäßige Stellenvermittlung in den 
Jahren 1926 und 1927 sowie im ersten Viertel
jahr 1928, Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 33. 
14. August 1928.

Die nichtgewerbsmäßige Arbeitsvermittlung nach 
den Bestimmungen des Gesetzes vom 16. Juli
1927, Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 14/15. 
7. April 1928.

Neiseunterstützungen zur Förderung der Arbeits
aufnahme in den europäischen Ländern, Nach
richtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Für
sorge, Nr. 8. August 1928.

Die Werbung im Arbeitsamt, Dr. Kunze, Leipzig, 
Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 20. 15. Mai 1928.

Die ärztliche Mitwirkung bei der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung, Neichsarbeitsmarktanzeiger, 
Nr. 13. 27. März 1928.

Gute Arbeit sichert den Erfolg, Landesrat Schmidt, 
Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 14/15. 7. April
1928.

Die Arbeitgeberkartei und deren Ausnutzung in der 
Abteilung für weibliche Angestellte, Neichs
arbeitsmarktanzeiger, Nr. 12. 20. März 1928.

Einheitliche Hilfsmittel für die Arbeitsvermittlung, 
Dir. Dr. Nerschmann, Dresden, Reichsarbeits
marktanzeiger, Nr. 6. 7. Februar 1928.

Die technischen Hilfsmittel der Arbeitsvermittlung, 
Dir. Kasteleiner, Düsseldorf, Neichsarbeitsmarkt
anzeiger, Nr. 9. 28. Februar 1928.

Film und Rundfunk im Dienst der Arbeitsvermitt
lung, Dr. Dittrich, Brandenburgischer Arbeits
markt, Nr. 37. 15. September 1928.

Ausbau der öffentlichen Angestelltenvermittlung, 
Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 21. 22. Mai 1928.

Arbeitslosenversicherung.
Die Einwirkungen des Gesetzes über Arbeits

vermittlung und Arbeitslosenversicherung auf die 
Wohlfahrtspflege, Min.-Rat Dr. Zschucke, Berlin, 
Blätter Neuer Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 7/8. 
Juli/August 1928.

Die Aufgabe der Städte in der Durchführung des 
Arbeitslosenversicherungsgcsetzes, Stadtrat Dr. 
Vincke, Der Städtetag, Nr. 9. 20. September 1928.

Allgemeines über die Versicherungspflicht in der 
Arbeitslosenversicherung, Wirkl. Geh. Oberrcg.- 
Nat Dr. Hoffmann, Die Arbeitslosenversicherung, 
Nr. 6. September 1628.

Die Lohnklassenverteilung der Hauptunterstützungs
empfänger in der Arbeitslosenversicherung, Dr. 
Nawicz, Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 5. 31. Ja
nuar 1928.

Aus der Neichsanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung, Clara MIeinek, Soziale 
Praxis, Nr. 37. 13. September 1928.

Sinn und Wert der Arbeitslosenversicherung, Dr. 
Dierkes. Neichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 1. 3. Ja
nuar 1928.

Die Rechtsprechung in der Arbeitslosenversicherung 
und ihre Wirkung auf die Ansprüche von Beamten 
an die Versicherungsleistungen, Friedrich Caspary,



376 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Frankfurt a. M., Allgemeine Deutsche Beamten
zeitung, Nr. 107. 20. September 1928.

Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht im AVAVG., 
Dr. Stier-Somlo, Die Arbeitslosenversicherung, 
Nr. 6. September 1928.

Um die Zukunft der Arbeitsvermittlung in der 
Neichsanstalt und die Zukunft —* der Reichs
anstalt, Dr. Johannes Dierkes, Reichsarbeits
marktanzeiger, Nr. 12. 20. Marz 1928.

Zur Tätigkeit des Spruchsenats für Arbeitslosen
versicherung im Juni 1928, Reichsarbeitsmarkt
anzeiger, Nr. 27. 3. Juli 1928.

Einige Fragen aus dem Gebiete der Arbeitslosen
versicherung, Stadtamtmann Sasse, Hagen, Zeit
schrift für das Heimatwesen, Nr. 27. 21. Sep
tember 1928.

Zweifelsfragen der Arbeitslosenversicherung, Die 
Arbeitslosenversicherung, Nr: 6. September 1928.

Die unterstützten Arbeitslosen, Reichsarbeitsmarkt
anzeiger, Nr. 38. 18. September 1928.

Bildungsarbeit an Erwerbslosen, Günter Keifer, 
Freie Volksbildung, Nr. 3. 1928.

Erstattung von Fürsorgeleistungen durch die Reichs
anstalt, Dir. Dr. Adam, Die Arbeitslosenversiche
rung, Nr. 6. September 1928.

Erstattung von Fürsorgeleistungen durch die Reichs
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung, Dr. Adam, München, Bayerische Ge
meinde- und Verwaltungszeitung, Nr. 37. 20. Sep
tember 1928.

Die Befreiungsanzeige (§§ 70 ff. AVAVG.), Berner, 
Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 6. September 
1928.

Die Versicherungspflicht der Hausgewerbetreibenden 
und Heimarbeiter in der Arbeitslosenversicherung, 
Ludwig Seyler, Die Arbeitslosenversicherung, 
Nr. 6. September 1928.

Die Versicherungsfreiheit der Lehrlinge, Dr. Nie
mann, Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 6. Sep
tember 1928.

Allgemeines zum Problem der Saisonarbeit in der 
AlV., Stadtrat Dr. Fischer, Nürnberg, Die 
Arbeitslosenversicherung, Nr. 6. September 1928.

Die weibliche Saisonarbeit in der AlV., Die Arbeits
losenversicherung, Nr. 6. September 1928.

Der Saisonarbeiter in der Arbeitslosenversicherung, 
Neg.-Rat Dr. Wiedemann, Die Arbeitslosen
versicherung, Nr. 6. September 1928.

Die Saisonarbeit im AVAVG., Dir. Dr. Adam, 
Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 6. September 
1928.

Das Material zur Frage Saisonarbeit und AlV., 
Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 6. September 
1928.

Die Versuche zur Lösung des Problems der Saison
arbeit in der AlV., Dr. Vierling, Die Arbeits
losenversicherung, Nr. 6. September 1928.

Der Wanderschein für Arbeitslose, Blätter der 
Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württemberg, 
Nr. 8. August 1928.

Die Ergebnisse der Statistik der Kurzarbeiterunter
stützung, Dr. Erwin Nawicz, Neichsarbeitsmarkt- 
anzeiger, Nr. 18. 2. Mai 1928.

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit unter den Gewerk
schaftsmitgliedern nach Bezirken der Landes
arbeitsämter und Gewerbegruppen im Februar

1928, Reichsarbeitsmarktanzeiger, Nr. 14/15 
7. April 1928.

Überblick über die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Notstandsarbeiten, Dr. Erhardt, Brandenburai- 
scher Arbeitsmarkt, Nr. 35/36. 1./8. September
1928.

Aus der Praxis der wertschaffenden Arbeitslosen
fürsorge, Dr. Zdealek, Volkswohlfahrt, Nr. 10. 
16. Mai 1928.

Verstärkte Zuweisung von Altempfängern der 
Arbeitslosen- und Krisenunterstützung zu Not
standsarbeiten, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. 
öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Personenkreis und Dauer der Krisenunterstützung, 
Min.-Rat Dr. Lehfeldt, Berlin, Reichsarbeits- 
blatt, Nr. 25. 6. September 1928.

Die Krisenfürsorge jetzt und künftig. Die Arbeits
losenversicherung, Nr. 6. September 1928.

Neuregelung der Krisenunterstützung, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, 
Nr. 8. August 1928.

Anwendung der Maßnahmen zur Förderung der 
Arbeitsaufnahme der älteren Angestellten auf 
Krisenunterstützte, Nachrichtendienst d. Dt. Ver
eins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Neuregelung der Krisenfürsorge, Zentralblatt der 
christl. Gewerkschaften Deutschlands, Nr. 17. 
1. September 1928.

Neue Bestimmungen über die Krisenunterstützung, 
Wohlfahrts-Woche, Hannover, Nr. 38. 23. Sep
tember 1928.

Statistische Erhebung über die Wohlfahrts-Erwerbs
losen Hannovers, Paul Peters, Wohlfahrts-Woche, 
Hannover, Nr. 32. 12. August 1928.

Krisenfürsorge für erwerbslose Bühnenangehörige, 
Rechtsanwalt Dr. Aßmann, Berlin, Der neue 
Weg, Nr. 18. 16. September 1928.

Die Erwerbslosenfürsorge der Genossenschaft, Der 
neue Weg, Nr. 18. 16. September 1928.

Das Krankengeld der Arbeitslosen, L. Ritzerseld, 
Monschau, Die Krankenversicherung, Nr. 17. 
10 September 1928.

Das neue Arbeitslosenproblem Englands, Prof. Dr. 
Levy, Der Arbeitgeber, Nr. 17. 1. September 
1928.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Was kann der einzelne tun, um der Forderung einer 

vernunftgemäßen Gesundheits- und Körperpflege 
in seinem Wirkungskreise Geltung zu verschaffen, 
Gesundheitswacht, Nr. 9. September 1928.

Sozialhygienische Bemerkungen zu den Richtlinien 
für Gesundheitsfürsorge, Med.-Assessor Dr. Brieger, 
Marburg, Deutsche Krankenkasse, Nr. 36. 6. Sep
tember 1928.

Welche Anforderungen sind an den Hygieneunterricht 
für Lehrer und Schüler zu stellen. Prof. Dr. 
Hunziker, Basel, Schweizerische Zeitschrift für Ge
sundheitspflege, Nr. 5. 1928.

Hygienische Erziehung in Berufsschulen, Dr. Ilse 
Szagunn, Berlin-Dahlem, Blätter des Deutschen 
Roten Kreuzes, Nr. 9. September 1928.

Hygienische Volksbelehrung in Stadt und Land,
” Dr. Bornstein, Berlin, Pommersche Wohlfahrts- 

blätler, Nr. 12. September 1928.
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Regelung des Rettungs- und Krankenbeförderungs
wesens in Preußen, F. Bohlmann, Berlin, Der 
Arbeiter-Samariter, Nr. 9. September 1928.

Organisation des Rettungs- und Krankentransport
wesens auf dem Lande, Blätter des Deutschen 
Roten Kreuzes, Nr. 9. September 1928.

Gutachterausschuß für das öffentliche Krankenhaus
wesen, Zeitschrift für das gesamte Krankenhaus
wesen, Nr. 19. 10. September 1928.

Die Gewährung von Krankenhauspflege, H. Schnei
der, Berlin, Der Versicherungsbote, Nr. 15/16. 
August 1928.

Das ist Fürsorgedienst im Krankenhaus, Richard 
Gabot, Zeitschrift für das gesamte Krankenhaus
wesen, Nr. 19. 10. September 1928.

Bericht über die Tätigkeit der Desinfektionsschulen 
in Preußen im Jahre 1925, Min.-Rat Dr. 
Marmann, Berlin. Volkswohlfahrt, Nr. 14. 
15. Juli 1928.

Der Kampf gegen die ansteckenden Krankheiten, 
Stadlarzt Dr. Bejach, Soziale Fürsorge im Ver
waltungsbezirk Kreuzberg, Nr. 6. September 1923.

Rettungswache und 'Sanitätsdienst in den Mittel
schulen, Dr. Tuszkai, Zeitschrift für Schulgesund- 
heitspflege, Nr. 19. 1928.

Sächsische Richtlinien zur ärztlichen Tätigkeit in 
der Gesundheitsfürsorge, Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege, Nr. 6. September 1928.

Aus dem Jahresbericht über die Tätigkeit des 
Kreisgesundheitsamtes in Belzig im Jahre 1927, 
Med.-Rat Dr. Wantey, Brandenburgisches Nach
richtenblatt für Wohlfahrtspflege, Nr. 17. Sep
tember 1928.

Der Deutsche Verband für psychische Hygiene und 
seine Aufgaben, Obermed.-Rat Dr. Roemer, Karls
ruhe, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 9. 
September 1928.

Die Psychotherapie des praktischen Arztes, Privat- 
dozent Kogerer, Mitteilungen des Dolksgesund- 
heitsamtes, Wien, Nr. 9. 1. September 1928.

Gemeindekrankenpflege, Dr. Hildegard Böhme, 
Berlin, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes, 
Nr. 8. August 1928.

Gemeindekrankenpflegestationen und Rotkreuz- 
Schwestern, Nachrichtenblatt des Deutschen Roten 
Kreuzes, Nr. 18. 15. September 1928.

Gesundheitsfürsorge, Schweizerische Zeitschrift für 
Gemeinnützigkeit, Nr. 9. September 1928.

Iugendgesundheiksfürsorge.
Dr. phil. et Dr. med. h. c. Anton Sickinger, dem 

großen schulhygienischen Reformator zum 70. Ge
burtstage am 21. September 1928, Med.-Rah 
Dr. Stephan, Mannheim, Zeitschrift für Schul- 
gesundheitspftege, Nr. 18. 1928.

Gesundheitliche Fürsorge für Schulkinder, Stadt
rat Dr. Nockstroh, Minden, Blätter für Bolks- 
gesundheitspflege, Nr. 9. 1928.

Geistige Hygiene in der Schule und bei geistig 
abnormen Kindern, Schweizerische Zeitschrift für 
Gemeinnützigkeit, Nr. 4. Älpril 1928.

Die Schulärztin an Knabenschulen, Stadtschulärztin 
Dr. Heymann, Zeitschrift für Schulgesundheits
pflege, Nr. 15. 1928.

über die Auswirkung der Aufstellung von Jugend- 
ärzten, H. Hummel, Zeitschrift für Medizinalbe
amte, Nr. 18. 15. September 1928.

Schulärztlicher Jahresbericht des Gesundheitsamtes 
Düsseldorf 1927/28, Die Wohlfahrtspflege in der 
Rheinprovinz, Nr. 18. 16. S^itember 1928.

Die Schulzahnpflege der Stadt Wien im Jahre 1927, 
Dr. Erna Greiner, Blätter für das Wohlfahrts
wesen, Wien, Nr. 266. März/April 1928.

Mütter- und Säuglingsfürsorge.
Die Schwangerenfürsorge, Der Kasienarzt, Nr. 35. 

1. August 1928.
Schwangerenfürsorge in Sachsen, Nachrichtendienst d. 

Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 8. August 
1928.

Wo finden werdende Mutter Erholung? Das Land, 
Nr. 8. August 1928.

Anregungen zum Bau moderner Säuglingsheime, 
Arnulf Schleicher, Architekt, Mitteilungen des 
Reichsverbandes der Säuglings-und Kleinkinder
schwestern, Nr. 8/9. August/September 1928.

Der Aufgabenkreis einer Mütterberatungsstelle, 
Maria Huber, Zürich, Pro Juventute, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Erholungsfürsorge.
Kurerfolge in der Kinder-Erholungsfürsorge, Dr. 

Neustadt-Steinfeld, Die Wohlfahrtspflege in der 
Nheinprovinz, Nr. 18. 16. September 1928.

Jahresbericht 1927 der Erholungsfürsorge und 
einiges Grundsätzliche, Verwaltungs-Oberinspektor 
Jentzsch, Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 5/6. 
August/September 1928.

Landaufenthalt und Erholungsfürsorge, Das Land, 
Nr. 9. September 1928.

Müttererholungsfürsorge, Pastor Johanneswerth, 
Frauenhilfe, Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Mütterferien, Clara Schmidt, Frauenland, Nr. 9. 
September 1928.

Zehn Jahre Lehrlingserholungsfürsorge in Öster
reich, Anton Kimml, Wien, Zeitschrift für Kinder
schutz, Familien- und Berufsfürsorge, Nr. 8/9. 
August/September 1928.

Geistes- und Gemütskranke.
Die Berufsberatung von geistig defekten und ab

normen Jugendlichen, Dr. Otten, Die Wohlfahrts
pflege in der Rheinprovinz, Nr. 18. 16. Sep
tember 1928.

Zur Berufsversorgung der Schwachsinnigen und 
Postenzephalitiker, Dr. Paul Lußheimer, Zeit
schrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 19. 1928.

Die offene Fürsorge für Geisteskranke und Psycho
pathen, Anstaltsdirektor Dr. Ritsche, Blätter für 
Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 9. September 1928.

Die Möglichkeit offener Jrrenpflege, Jugend- und 
Volkswohl, Nr. 5. August 1928.

Die offene Jrrenpflege und ihre Bedeutung, Dr. 
Kolb, Jugend- und Volkswohl, Nr. 5. August 1928.

Tuberkulosefürsorge.
Gedanken zu einem neuen preußischen Tuberkulose

gesetz, Dr. Thonke, Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, 
Nr. 9. 25. September 1928.

Neues Tatsachenmaterial für die künftige Tuber- 
kulose-Seuchen-Gesetzgebung, Dr. Krutzsch, Tuber- 
kulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 9. 25. September 1928.
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Aktuelle Probleme und Aufgaben der Tuberkulose- 
Bekämpfung, Stadtmed.-Rat Dr. Flatzek, Plauen, 
Die Tuberkulose, Nr. 9. 10. September 1928.

Über erfolgreichere Gestaltung der Tuberkulose- 
Bekämpfung auf dem Lande, Facharzt Dr. 
Blümel, Die Tuberkulose, Nr. 9. 10. September 
1928.

Tuberkulose-Sprechtage auf dem Lande, San.-Rat 
Dr. Baer, München, Die Tuberkulose, Nr. 9. 
10. September 1928.

Richtlinien für die Tuberkulosefürsorge im Bereich 
der Deutschen Neichsbahngesellschaft, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, 
Nr. 8. August 1928.

Wieviel Anstaltsbetten werden in Deutschland für 
Tuberkulöse gebraucht? Dr. Braeuning, Stettin, 
Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 9. 25. Sep
tember 1928.

Kampf gegen die Kindertuberkulose, Dr. Kurt Ander, 
Waisenhilfe,Nr. 9. September 1928.

Tuberkulosebekämpfung im Kindesalter und Landes
versicherungsanstalt Schlesien, Prof. Dr. Leichten- 
tritt, Amtliche Nachrichten des Vorstandes der 
Landesversicherungsanstalt Schlesien, Nr. 7. 
1. September 1928.

Das Tuberkuloseheilverfahren der Landesversiche
rungsanstalten im Zusammenhang mit den 
Fürsorgemaßnahmen anderer Stellen (Schluß), 
Oberreg.-Nat Dr. Quarck, München, Bayerische 
Fürsorgeblätter, Nr. 9. 10. September 1928.

Wohnung und Tuberkulose, Dr. Braeuning, Pom- 
mersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 12. September 1928.

Tuberkulose und Fließarbeit, Erwacht, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Die Dauerresultate bei den Kindertuberkulosen der 
Bündner Heilstätte, Dr. Gay, Schweizerische Zeit
schrift für Gesundheitspflege, Nr. 5. 1928.

Schweizer Tuberkulosegesetz, Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege, Nr. 6. September 1928.

Alkoholkrankenfürsorge.
Alkohol und Unfall, Dipl.-Jng. Hans Paproth, Ber

lin, Reichsarbeitsblatt, Nr. 23. 15. August 1928.
Reichsbahn und Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs, 

Neuland, Nr. 39. 23. September 1928.
Der Deutsche Guttemplerorden und die Heilfürsorge 

für Alkoholkranke und -gefährdete, Johannes 
Thiken, Neuland, Nr. 37. 9. September 1928.

Die Fürsorge für Alkoholkranke und Alkoholgefähr
dete in Dresden, Stadtobermed.-Nat Dr. Flatau, 
Für unsere Schwestern, Nr. 12. September 1928.

Trunksuchtsmittel, Dr. JoLl, Berlin, Der abstinente 
Arbeiter, Nr. 9. 15. September 1928.

Gefchlechtskrankenfürsorge.
über Unklarheiten und Lücken im Gesetz zur Be

kämpfung der Geschlechtskrankheiten, Prof. Stern, 
Mitteilungen d. Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechts
krankheiten, Nr. 8. August 1928.

Behandlungsgemeinschaft zwischen Bezirksfürsorge
verbänden und Landesversicherungsanstalt zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Mitteilun
gen d. Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechtskrankheiten, 
Nr. 8. August 1928.

Behandlungsgemeinschaften zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten, Verw.-Oberinspektor Bal
des, Frankfurt a. M., Frankfurter Wohlfahrts
blätter, Nr. 5/6. August/September 1928.

Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten, I. Jadassohn, Mitteilungen 
d. Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechtskrankheiten, 
Nr. 9. September 1928.

Gerichtsurteile aus Anlaß des Neichsgesetzes zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Mittei
lungen d. Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechtskraul- 
heiten, Nr. 9. September 1928.

Die Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten in Baden, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, 
Nr. 8. August 1928.

Praktische Erfahrungen bei der Durchführung des 
Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrank- 
heiten in Beuthen, O.-S., Med.-Rat Dr. Saal
mann, Zeitschrift für Medizinalbeamte, Nr. 18. 
15. September 1928.

Geschlechtskranken- und Gefährdetenfürsorge in 
Mainz vor Inkrafttreten des RGBG. vom 18. Fe
bruar 1927, Mainzer Wohlfahrrsblätter, Nr. 5. 
1. August 1928.

Ergebnis der Umfrage des Bundes Deutscher 
Frauenvereine, betr. Wirkungen des Gesetzes znr 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Die Frau, 
Nr. 12. September 1928.

Eingabe an den Herrn Preußischen Minister des 
Innern, betr. Durchführung des Reichsgesetzes zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Ter 
Abolitionist, Nr. 5. 1. September 1928.

Die Beratungsstelle für Geschlechtskranke beim 
städtischen Gesundheitsamt, Dr. Klaar, Blätter 
für das Wohlfahrtswesen, Wien, Nr. 266. März- 
April 1928.

Bemerkungen zu dem Aufsatz von Dr. Hartwick- 
Einbeck „Fürsorge für Geschlechtskranke auf dem 
Lande und ihre Förderung durch den Kreisarzt", 
Prof. Dr. Max Flesch, Mitteilungen d. Dt. Ges. 
z. Bek. d. Geschlechtskrankheiten, Nr. 8. August 
1928.

Die Kosten der Behandlung Geschlechtskranker, F. 
Rösch, Mainzer Wohlfahrtsblätter, Nr. 5. 1. August 
1928.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten und Bordellstraßen, Evangelische Fraueu- 
zeitung. September 1928.

Fürsorgedienst im Geschlechtskrankenhaus, Tr. 
Schweers, Zeitschrift für das gesamte Krauken- 
hauswesen, Nr. 19. 10. September 1928.

Zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Nack
richtenblatt des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 17. 
1. September 1928.

Das Kleine Heim in Stockholm, Dr. Marcus, Blätter 
für Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 9. September 
1928.

Die schwedische Gesetzgebung gegen die Ausbreitung 
von Geschlechtskrankheiten, Dr. Marcus, Blätter 
für Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 9. September 
1928.

Die Syphilis in den Tropen, Dr. Rüge, Monat-- 
schrift für varnkrankheiten und sexuelle Hygiene, 
Nr. 6. 1. September 1928.
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Erwerbsbeschronkkenfürsorge.
Der Blinde im Rechtsverkehr, Dr. Becker, Wies

baden, Nachrichten des Westfälischen Blinden
vereins, Nr. 46. September 1928.

Das Blindenheim in Königswartha bei Bautzen, 
Anstaltsoberamtmann Lötzsch, Königswartha, 
Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 7/8. 
Juli/August 1928.

Blinde in der Hauswirtschaft, Die Wohlfahrts
pflege in der Nheinprovinz, Nr. 18. 16. Sep
tember 1928.

Internationale Ziele auf dem Gebiet des Blinden- 
wesens, Syndikus Dr. Strehl, Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 27. 25. September 1928.

Grundsätze zur Regelung der Blindenfürsorge in 
Österreich, Zeitschrift für das österreichische Blin
denwesen, Nr. 7/8. Juli/August 1928.

Der Taubstumme im Rahmen der Erwerbs- 
beschränktenfürsorge, Obermag.-Rat Dr. Liebrecht, 
Berlin, Die Wohlfahrtspflege in der Rhein
provinz, Nr. 17. 1. September 1928.

Aus der Schwerhörigenbewegung in Amerika, 
Martha Bruhn, Hephata, Nr. 9. September 1928.

Meine Eindrücke vom Internationalen Gehörlosen- 
kongreß in Prag, Eugen Sutermeister, Süd
deutsche Gehörlosen-Zeitung, Nr. 11. 1. September 
1928.

Krüppelfürsorge, Reg.-Med.-Rat Fr. Böhm, Soziale 
Medizin, Nr. 9. September 1928.

Der Krüppel als sieghafter Lebenskämpler, Zeit
schrift für Krüppelfürsorge, Nr. 9/10. 1928.

Die Gebrechengruppen sieghafter Lebenskämpfer, 
Sans Würtz, Zeitschrift für Krüppelfürsorge, 
Nr. 9/10. 1928.

Ein Streiftug durch die Krüppelliteratur, Hans 
Würtz, Zeitschrift für Krüppelfürsorge, Nr. 9/10. 
1928.

Die Selbsthilfe der Körperbehinderten, Friedrich 
Malikowski. Berliner Wohlfahrtsblatt, Nr. 19. 
1b. September 1928.

Etwas über Krüppelfürsorge in England, Betty 
Demuth, Nachrichtendienst des Selbsthilfebundes 
der Körperbehinderten, Nr. 9. September 1928.

Belriebswohlfahrkspflege.
Bestgestaltuni, 

dustrie, Dr.
Zeitschrift 
1928.

ig der Arbeitsbeziehungen in der Jn- 
►r. Hildegard Böhme, Berlin, Deutsche 
für Wohlfahrtspflege, Nr. 6. September

Ernst Abbe als Führer der Bolksgemeinschaft, 
K. Hemprich, Merseburger Blätter, Nr. 5. 1. Sep
tember 1928.

Fließarbeit und Arbeiterschutz, Soziale Praxis, 
Nr. 36. 6. September 1928.

Das laufende Band, Lydia, Nr. 9. September 1928. 
Die Reichsbahnbetriebskrankenklssen im Jahre 1927, 

H. Strassert, Deutsche Krankenkasse, Nr. 37. 
13. September 1928.

Sozialversicherung (Allgemeines).
Die Deutsche Sozialversicherung im Jahre 1927, 

Blatter des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Die Leistungen der deutschen Sozialversicherung, 
Mitteilungsblatt der Landesabteilung Sachsen der

Reichszentrale für Heimatdienst, Nr. 18. 15. Sep
tember 1928.

Sozialversicherung und Wirtschaft, Der fteie An- 
Angestellte, Nr. 17. 1. September 1928.

Die Steuerfteiheit der Dersicherungsträger, Stadt
rat von Frankenberg, Braunschweig, Der Ber- 
sicherungsbote, Nr. 15/16. August 1928.

Sozialversicherung, Internationale Rundschau der 
Arbeit, Nr. 9. September 1928.

Die Entwicklung der Arztftage in der deutschen 
Sozialversicherung, Dir. Dr. Jaeger, München, 
Die Deutsche Jnnungskrankenkasse, Nr. 18. 
16. September 1928.

Rheumatismus, ein wichtiges Problem der Sozial
versicherung, Chefarzt Dr. Czech, Arbeiterschutz, 
Nr. 17/18. 1. September 19W.

Kosten und Nutzen der deutschen Sozialversicherung, 
Heinrich Winter, Berlin, Volkstümliche Zeitschrift 
für die gesamte Sozialversicherung, Nr. 18. 
15. September 1928.

Sozialversicherung und Heilstättenfrage, Primararzt 
Dr. Gerber, Arbeiterschutz, Nr. 17/18, 1. Sep
tember 1928.

Die Landarbeiterversicherung, Nationalrat Franz 
Birbaumer, Bolkswvhl, Nr. 9. September 1928.

Drei Sorten von Altersfürsorgerente, Dr. Drasch 
Arbeiterschutz, Nr. 17/18. 1. September 1928.

Berufsunfähigkeit nach dem Reichsknappschaftsgesetz, 
Johann Mang, Soziale Praxis, Nr. 39. 27. Sep
tember 1928.

Die Angehörigenversicherung in den österreichischen 
Krankenkassen, Josef Papouschek, Arbeiterschutz, 
Nr. 17/18. 1. September 1928.

Die Sonderbehandlung der Landarbeiter in der 
österreichischen Sozialversicherung, Versicherungs
techniker E. Görg, Arbeiterschrtz, Nr. 17/18. 
1. September 1928.

Die Sozialversicherung in Dänemark, Dir. Schraeder^ 
Die Deutsche Landkrankenkasse, Nr. 18. 16. Sep
tember 1928.

Die neue französische Sozialversicherung, Reg.-Rat 
Dr. Richter, Amtliche Nachrichten für Reichsver
sicherung, Nr. 9. 25. September 1928.

Die neue französische Sozialversicherung, Reg.-Rat 
Dr. Richter, Berlin, Reichsarbeitsblatt, Nr. 27. 
25. September 1928.

Krankenversicherung.
Dre Bewegung inr Mitgliederstand der Kranken

kassen im Juni 1928 und der Personenkreis der 
Arbeitslosenversicherung Ende Juni 1928, Reichs- 
arbeitsmarktanzeiger, Nr. 34. 21. August 192&

Zur Frage des Zusammenhangs und der statistischen 
Beobachtung von Krankheitsbewegung in der Kran
kenversicherung und konjunktureller und saison
mäßiger Arbeitslosigkeit, H. v. Waldheim, Soziale 
Medizin, Nr. 9. September 1928.

Der Begriff ,Oehandlungszeit" nach § 15 des Kran- 
kenkassenabkommens, B. Geisthardt, Falkensee, 
Deutsche Krankenkasse, Nr. 37. 13. September 
1928.

Das Berufsgeheimnis des Arztes im Verhältnis zu 
den Krankenkassen, Oberreichsanwalt a. D. Dr. 
Ebermeyer, .Leipzig, Deutsche Krankenkasse, Nr. 37.

. 13. September 1928.
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S^ialhygienifche Bedeutung der Zahnpflege der 
Krankenkassen, Philipp Deutsch, Arbeiterschutz, 
Ar. 17/18. 1. September 1928.

Sozialhygienische Leistungen -er Krankenkassen für 
die Säuglings- und Kleinkinderfürsorge, Prof. 
Dr. Moll, Arbeiterschutz, Nr. 17/18. 1. Sep
tember 1928.

Über Mißstände im Krankenkassenwesen und deren 
Mhilfe, Der Kassenarzt, Nr. 38. 22. September 
1928.

Zur Krankenversicherung Arbeitsloser, F. Okraß,
• Charlottenburg, Volkstümliche Zeitschrift für die 

gesamte Sozialversicherung, Nr. 17. 1. September 
1928.

Landaufenthalt, Friedrich Spilker, Osnabrück, Deut
sche Krankenkasse, Nr. 38. 20. September 1928. 

Die Krankenversicherung in Österreich, Dr. Wilhelm 
' Elaussen, Berlin, Die Ersatzkasse, Nr. 12. Sep- 
- tember 1928.
Schlimme Zeiten für die Krankenversicherung in der 

Tschechoslowakei, Anton Schäfer, Reichenberg, 
■ Soziale Praxis, Nr. 36. 6. September 1928.

Angestelltenversicherung.
Die Bedeutung der neuen Änderungen in der An

gestelltenversicherung, GDA., Nr. 18. 16. Sep-
. tember 1928.

Die Verivirrung der Gefühle (Kritisches zur Er
höhung der Angestelltenversicherungsgrenze), GDA., 

Nr. 18. 16. September 1928.

Anfallversicherung.
Wichtiges aus der Unfallversicherung, Paul Möbius, 

Mainzer Wohlfahrtsblätter, Nr. 5. 1. August 1928. 
Die elfte internatonale Arbeitskonferenz und die 

Frage der Unfallverhütung, Chronik der Unfall- 
verhütung, Nr. 4. Juli/August 1928.

Ausbttdungs- und Berufsfragen.
Neuregelung der Ausbildungs- und Prüfungs

bestimmungen für Wohlfahrtspflegerinnen, Kinder
gärtnerinnen und Hortnerinnen in Thüringen, 
Nachrichtendienst des Dt. Vereins f. öff. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 8. August 1928.

Bericht über die Schulen für soziale Ausbildung, 
Soziale Arbeit, Nr. 35. 8. September 1928.

Vorschläge zur Schulung unserer Mitarbeiter, Winter 
1928/29, Hedwig Wachenheim, Arbeiterwohlfahrt, 
Nr. 18. 16. September 1928.

Gerichtshilfe als akademisches Lehrfach, Richter 
Dr. Sommerkamp, Hamburg, Monatsblätter des 
Deutschen Reichsverbandes für Gerichtshilfe, Ge
fangenen- und Entlassenensürsorge, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Die Ausbildung der männlichen Wo^fahrtspfleger 
in der Komnrmunalverwaltung, Verw.-Ober- 
inspektor H. Baldes, Rundschau für Kommunal
beamte, Nr. 40. 29. September 1928.

Die Ausbildung der englischen Krankenhausfürsorge- 
rinnen, A. G. Cummins, Zeitschrift für das ge
samte Krankenhauswesen, >Nr. 19. 10. September 
1928.

Was muß der ehrenamtliche Fürsorger von den 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
wissen? (Schluß), Monatsblatt des Städtischen 
Wohlfahrts- und Gesundheitsamtes Düsseldorf, 
Nr. 9. September 1928.

Was erwartet die berufliche Kranken- und Wohl
fahrtspflege von den Parlamenten? Deutsche Zeit
schrift für Krankenpflege und Gesundheitsfürsorge, 
Nr. 8. August 1928.

Der pädagogische Beruf der Jugendleiterin, Dr. 
Elisabeth Blochmann, Berlin, Kindergarten, Nr. 9. 
September 1928.

Die kaufmännische Arbeitsvernnttlerin, Maria 
Bukofzer, Berlin, Reichsarbeitsmarktanzeiger, 
Nr. 21. 22. Mai 1928.

Aus der Arbeit einer Bezirkskrankenschwester der 
Heilsarmee, Strahlen im Dunkeln, Nr. 9. Sep
tember 1928.

Die Abgrenzung der Tätigkeit der Schwester auf 
dem Gebiete der Gemeindekrankenpflege, Juliane 
Husstedt, Breslau, Blätter des Deutschen Roten 
Kreuzes, Nr. 8. August 1928.

über die Stellung und Tätigkeit der Schwestern in 
der Gemeindekrankenpflege, G. v. Freyhold, 
Berlin, Blätter des Deutschen Roten Kreises, 
Nr. 8. August 1928.

Aus der Praxis der Gemeindekrankenpflege. 
Schwester Marga Mundhenke, Hannover, Blätter 
des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 8. August 1928.

Von der Gemeindeschwester zur Gehilfin in der 
sozialen Fürsorge auf dem Lande, Med. Rat 
Dr. Schräder, Berlin, Nachrichtenblatt des Deut
schen Roten Kreuzes, Nr. 17. 1. September 1928.

Bücherbesprechungen.
Die Wohlfahrtsgesetzgebung in den außerdeutschen 

Staaten Europas. (Heft 16 des Evangelischen 
Wohlfahrtsdienstes) Dir. Hermann S t ö h r. Wi- 
chern-Verlag, Berlin-Dahlem 1928. 110 S.
Die vorliegende Arbeit, die auf dem Pariser 

Internationalen Kongreß vorlag, stellt eine äußerst 
lvertvolle Untersuchung der Wohlfahrtsgesetzgebung 
im Auslande im jetzigen Zeitpunkt dar. Die Dar
stellung ist einmal nach einem nationalen 
Querschnitt geordnet, so daß sich über jedes einzelne 
der bearbeiteten Länder eine gute Übersicht erzielen 
läßt. Der zweite Querschnitt nach den einzelnen 
Fürsorge gebieten (Jugendwohlfahrt, Armenpfieae, 
Sozialversicherung, KriegSopferfursorge, soziale Ge- 
sundheitsfürsorge) ergibt für den Sachbearbeiter im

einzelnen Gebiet die Möglichkeit, sich über die Ent
wicklung der Gesetzgebung in den einzelnen Sparten 
der Wohlfahrtspflege schnell zu orientieren. Ein 
sehr eingehendes Literaturverzeichnis, das 602 Num
mern aufzählt, zeigt die sorgfältige Durcharbeitung 
für die Unterlagen dieser bisher in der Fachliteratur 
einzig dastehenden Arbeit, die als eine große Be
reicherung der Fachliteratur angesprochen werden 
kann. Wr.

Beiträge zur sozialen Fürsorge. Verlag der Aschen- 
dorfschen Verlagsbuchhandlung in Münster (West
falen).
Die im Aufträge des Landeshauptmanns der 

Provinz Westfalen herausgegebene Schriftenreihe
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enthält neben Abhandlungen aus dem Gebiete der 
allgemeinen Wohlfahrtspflege auch wertvolle Bei
träge zu Fragen der Gesundheitsfürsorge. Heft 3 
..Kindergesundheitsfürsorge in der Provinz West
falen" bringt aus der Praxis hervorgegangene Mit
teilungen über die Entsendungsfürsorge für Kinder, 
die in vielen Punkten zur Nachahmung anregen. 
Heft 5 enthält eine Schilderung des „großstädtischen 
Gesundheitsamtes", die auf den Verhältnissen in 
Gelsenkirchen aufgebaut ist, aber ihre Bedeutung 
durch die zusammenfaffende Darstellung von Orga
nisation und Aufgaben der Gesundheitsämter er
hält (eine Aufgabe, die ihrer endgültigen Bearbei
tung noch harrt). Heft 6 gibt einen Einblick in die 
neuzeitliche „Krüppelftirsorge", gleichfalls mit Be
handlung allgemein interessierender Fragen. Heft 9 
ist der „Tuberkulose und Tuberkulosefürsorge" ge
widmet. Allen Heften gemeinsam ist das Bemühen, 
außer zur Information auch zur Propaganda zu 
dienen -7- und dieses Ziel wird, wenn auch nicht 
immer gleich gut, erreicht.

Dr. G 0 l d m a n n, Berlin.

Evangelische Frauen in bahnbrechender Liebestätig
keit im IS. Jahrhundert. (Quellenhefte zum 
Frauenleben in der Geschichte.) Hanna Beck
mann, Verlag F. A. Herbig, Berlin, 73 S.
Die Quellenhefte, um die sich besonders Emmi 

Beckmann verdient gemacht hat, geben in ihrem 
20. Heft wertvolles Material zur Wohlfahrtspflege. 
Aus den zahlreichen wiedergegebenen Abschnitten 
aus Tagebüchern und Briefen von Elisabeth F r y, 
Amalie S i e v e k i n g, Friederike und Karoline 
F l i e d n e r und Florence N i g h t i n g a l e er
hält man einen guten Einblick in die Kämpfe und 
die Erfolge der Frauen aus der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, die der modernen Wohlfahrts
pflege entscheidende Vorarbeiten geleistet haben.

Wr.

Der Mörder und der Staat. E. M. M u n g e n a st, 
Verlag Hädecke, Stuttgart 1928, 92 S. Preis 
kart. 2.85 RM., geb. 4,25 RM.
Die Frage der Todesstrafe ist im Hinblick auf 

den neuen Strafgesetzentwurs, dessen Annahme in 
diesem Winter bevorsteht, von entscheidender Be
deutung. Die Unsicherheit, die in den weisen der 
Juristen in dieser Frage herrscht, hat den Verlag 
veranlaßt, eine Anzahl Männer und Frauen vor
wiegend aus dem Kulturleben Deutschlands und 
einiger anderer Länder um Äußerungen zur 
Todesstrafe zu bitten. In zum Teil sehr ein
gehenden Begründungen spricht die weitaus 
größte Anzahl der Antwortgeber (so Buber, Flake, 
von Gerlach, Ludwig Haas, Kurt Hiller, Heinrich 
Mann, Paul Oesterreich, Lothar Schücking, Anna 
Biemsen u. a.) ihre verneinende Ansicht gegenüber 
der Berechtigung der Todesstrafe aus, während 
Albert Bafferman ihrer Berechtigung auch im 
modernen Kulturleben zustimmt. Die Schrift ist 
wegen der zahlreichen Meinungsäußerungen, die 
als Auffassung weiter Volkskreise bewertet werden 
können, eine wichtige Materialsammlung. Wr.

Der Erziehungsgedanke im modernen Jugendrecht. 
Vorträge des 1. Rheinischen Fortbildungskursus 
für Jugend- und Vormundschaftsrichter, Jugend
staatsanwälte und Jugendstrafvollzugsbeamte. 
Herausgegeben im Aufträge der Vereinigung für

Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, Berlin, 
mit Unterstützung des Landesiugenoamtes der 
Rheinprovinz von Ludwig C l 0 st e r m a n n, 
Duffeldorf 1927. Verlag des Landesjugendamtes 
der Rheinprovinz. 83 S.
Die Vorzüglichkeit der in der vorliegenden 

Sammlung zu Worte kommenden Referenten sichert 
dem Heft weitgehende Beachtung und Verbreitung, 
die auch sachlich voll berechtigt sind. In knappen 
Strichen zeichnet Litt die Grundzüge moderner 
Pädagogik. K l u m k e r äußert sich über den Er
ziehungsgedanken im Jugendwohlfahrtsgesetz, ohne 
den üblichen Erziehungsoptimismus zu teilen. Er 
weist die Grenzen auf, die durch Gesetz und Wirk
lichkeit der erzieherischen Betätigung den Ämtern 
gezogen sind, und sucht Wege zu ihrer Überwindung 
zu zeigen. Francke gibt in seinen Ausführungen 
über den Erziehungsgedanken im Jugendgerichts
gesetz neben strukturellen Klarlegungen und Äuße
rungen persönlicher pädagogischer Haltung eine der 
Praxis entnommene Typologie der Verwahrlosung. 
— Außerdem enthält das Heft Aufsätze über die Be
handlung und Erziehung der geistig abnormen 
Jugendlichen und die Erziehungshilfe in der offenen, 
halboffenen und geschlossenen Fürsorge und im 
Strafvollzug, also ein sich durch Vielseitigkeit und 
Kürze auszeichnendes Heft, das für die in der Für
sorge Tätigen nicht minder wichtig ist wie für die 
Juristen. Krolzig.

Gesundheitliche Erziehung. E. Stern. Verlag G.
Braun, Karlsruhe 1928. 4,40 M.
Die Schrift ist die Einleitung einer Reihe von 

Veröffentlichungen, die den Fragen der Gesundheit 
und Erziehung gewidmet sind. Der Verfasser ist 
durch seine Lebensarbeit auf ärztlichem und pädag
ogischem Gebiete zugleich besonders berufen, die 
Zone zu erörtern, die zwischen Arzt und Erzieher 
als Grenzgebiet und damit auch als Berührungs
fläche liegt. Die drei Hauptabschnitte: Gesundheit 
und Krankheit, Wesen und Aufgaben der Erziehung, 
Arzt und Erzieher, führen in gedankenreicher Dar
stellung zu der Schlußfolgerung, daß die Erziehung 
im Kampfe um die Gesundheit eine sehr wesentliche 
Rolle spielt, und zu der Forderung auf den Ausbau 
der gesundheitlichen Erziehung. Das Büchlein ist 
durch die Einstellung und die Beweisführung ein 
verheißungsvoller Auftakt zu der Sammlung.

Dr. G 0 l d m a n n.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten. Kommentar von A. Knack und M. 
Q u a r ck. Verlag des Hauptausschusses für 
Arbeiterwohlfahrt, Berlin 1928. 2,60 M.
Die vielen Unklarheiten im RGBG. und die 

mannigfachen Klippen,' an denen die loyale Durch
führung dieses Kulturgesetzes scheitern könnte, wer
den in dem Buche von Knack und Quarck deutlich 
gekennzeichnet. Nachdem nun einmal durch die par- 
tikularistischen Verhältnisse in Deutschland die Ge
fahr heraufbeschworen ist, daß das gutgewollte 
Reichsgesetz schlecht ausgeführt wird, sind Ver
öffentlichungen, wie die vorliegende, wertvoll, ent
halten sie doch zahlreiche Hinweise aus der prak
tischen Erfahrung, auf welchem Wege der Wille des 
Gesetzgebers in Zukunft befolgt werden kann und 
muß. Zur Einführung in die schwierige Materie 
eignet sich die Neuerscheinung sehr.

Dr. G 0 l d m a n n.
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Vom Segen einer großen Aufgabe. Die Alkohol
frage in der Religion. Band 3, Heft 1. D. Ernst 
Nolffs, Superintendent in Osnabrück. Berlin 
W 8, Neulandverlag G. m. b. H., 1928, 71 S.
Die Schrift wäre besser betitelt, wenn ihre Be

zeichnung etwa „Die Diskussion des Abstinenz
problems in der evangelischen Kirche" lautete. Denn 
eben davon wird unter spezieller Berücksichtigung 
des ethischen Problems gehandelt. Die Schrift ist 
an der kirchlichen Praxis orientierte Theologie und 
wird darum mit ihrer Sprache überwiegend Kreise 
verwandter Geistigkeit erreichen. Aber auch die 
sonstig an der Antialkoholbewegung Beteiligten wer
den sich gern an der Schrift orientieren, welche 
Möglichkeiten und welche Problemschwierigkeiten für 
die evangelische Kirche hier bestehen. Begründung 
und Weite des Standpunktes werden bei ihnen gern 
Anerkennung finden, während das Heft innerhalb 
der Kirche gar der Sache weiterzuhelfen vermag.

Krolzig.

Über Blutgruppe nuntersuchungen in den Schulen.
Von Prof. Poll und Prof. Schütz. — Betrieb 
und Entwicklung der Ehsberatungsstellen. Von 
Dr. Scheumann und Oberregierungsrat Dr. 
Ostermann. — Wie verhält sich der Ehe
beratungsarzt den Ratsuchenden gegenüber bezüg
lich überstandener Geschlechtskrankheiten? Von 
Prof. Scholtz und Dr. M. Hirsch. Veröffent
lichungen aus dem Gebiete der Medizinalver
waltung, Bd. XXV, Heft 4. Verlag Schoetz, 
Berlin 1927. 95 S.
Der Antrag, Blutgruppenuntersuchungen in beit 

Schulen durchführen zu lassen, wurde vom Landes
gesundheitsamt als noch nicht spruchreif vorläufig 
abgelehnt. Es folgt im gleichen Band ein Bericht 
über die Einrichtung von Eheberatungsstellen. Im 
Frühjahr 1927 gab es in Preußen 77 Eheberatungs
stellen, 52 waren in Vorbereitung. Auf die Not
wendigkeit, nicht nur Rat an Ehebewerber zu erteilen, 
sondern auch an junge Leute, die vor der Verlobung 
stehen, wie auch an die Eheleute selbst, wurde be- 
sonders hingewiesen. Einigkeit bestand über die 
Notwendigkeit der Einführung eugenischen Unter
richts in den Schulen. Dr. E. Joöl.

Jahrbuch der Krankenversicherung 1927. Verlags
gesellschaft deutscher Krankenkassen, Berlin-Char- 
lottenburg 1928.
Gegen die früheren Bände unterscheidet sich der 

Bericht, den der Hauptverband deutscher Kranken
kassen für die ihm angeschlossenen Kaffen mit rund 
10 Millionen Mitgliedern erstattet, durch den er
heblich größeren Umfang und wesentlich reicheres 
Material. Die alte Einteilung in Abhandlungen 
über Entwicklung und Stand der deutschen Sozial
versicherung, Einzelfragen der Kranken- und Sozial- 
Versicherung, Volksgesundheitspflege, Einrichtungen 
des Hauptverbandes und statistische Angaben über 
die Verhältnisse bei Ortskrankenkasien ist beibe
halten, doch haben die Bearbeiter einzelner Ab
schnitte gewechselt, und Abhandlungen über wichtige 
Gebiete sind erstmalig ausgenommen worden. Als 
Ganzes betrachtet ist das Jahrbuch über seine frü- 
heren Aufgaben der Berichterstattung hinaus
gewachsen und bietet außer wichtigen Übersichten 
über den Stand der Arbeit in der Krankenversiche
rung auch zahlreiche Anregungen für die Zukunft, 
wobei Fragen der Gesundheitsfürsorge erfreulich 
betont werden. Dr. Goldmann.

Soziologie und Sozialwiffenschaften in Amerika und 
ihre Bedeutung für die Pädagogik. Andreas 
Walther. Verlag G. Braun, Karlsruhe 1927. 
143 Seiten, Preis kart. 5 M., Leinen 6 M.
Zu einer Zeit, in der die deutsche Soziologie ihre 

Entwicklungskrankheiten noch nicht völlig überwun
den hat, verdient eine umfassende und gründliche 
Darstellung der Soziologie in Amerika erhöhtes 
Interesse, zumal die Sozialwissenschaften in keinem 
anderen Lande eine so feste Ausprägung erfahren 
haben wie in den Vereinigten Staaten. Der Ver
fasser wendet sich in seinem Werke an die Fach- 
foziologen — die ..Auchsoziologen" — und die 
Sozialw iss ens chaftler. Aus der Schilderung der 
engen und fruchtbaren Verbindung der amerikani
schen Arbeit der Soziologie, der Psychologie, Sta
tistik, Ökonomie, Sozialpolitik, Pädagogik und 
Theologie und der wirkungsvollen Auswirkungen 
dieser Zusammenarbeit für die Lösung des Pro
blems der ..Bürgerkunde" auf den Schulen können 
wir wertvolle Lehren und Anregungen schöpfen.

Kw.

Samuel Gompers Arbeiterschaft und Volksgemein
schaft in den Bereinigten Staaten von Amerika.
Dr. Hermann L u f f t. Verlag Reimar Hob- 
bing, Berlin 1928.
Der Verfasser, der 10 Jahre in Amerika gelebt 

und in amerikanischen Fabriken gearbeitet hat, schil
dert hier Leben und Wirken Samuel Gompers, des 
Führers der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung 
während der letzten 40 Jahre. Dem Werk ist die 
Autobiographie Gompers zugrunde gelegt. Neben 
einer eingehenden Darstellung der Persönlichkeit 
Gompers werden die historische Entwicklung der 
amerikanischen Gewerkschaften, Aufbau und Ge
dankenwelt der American Federation of Labor und 
die Auswirkungen der amerikanischen Gewerk
schaftsidee auf die amerikanische Nationalidoe be
handelt. Die gegenwärtigen guten Beziehungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Amerika 
sind zu einem nicht geringen Teil in dem Wirken 
Gompers begründet. Kw.

Die Umstellung der Anstaltsfürsorge in Tuber
kuloseheilstätten und -krankenhäusern. E. B r i e -
g e r. Verlag Joh. Ambr. Barth, Leipzig 1928.
4M.
Die verschiedenen Wege, die in der Tuberkulose

fürsorge bisher begangen sind, ihre Vorteile und 
Nachteile, ihre theoretische Begründung und ihre 
praktische Auswirkung werden kurz und klar be- 
fprochen. Aus den bisherigen Ergebnissen zieht der 
Verfasser mit Recht den Schluß auf die Umformung 
des Anstaltswesens und schildert im einzelnen 
außer anderen Versuchen auch ein Vorhaben, das 
im Anschluß an die Breslauer Heilstätte Herrn- 
protsch geplant ist und das Entstehen von Heimen 
um ein Zentralinstitut für klinische Behandlung mit 
gleichzeitigen Werkstättensiedlungen beabsichtigt.

Dr. G o l d m a n n.

Tuberkulosefürsorge. E. Schwalm. Verlag C. 
Kabitzsch, Leipzig 1928. 4 M.
Die kleine Schrift wendet sich an Schwestern und 

Fürsorgerinnen. Entsprechend ihrem Zwecke be
schränkt sie sich auf die Darstellung der grundsätzlich 
wichtigen Fragen und erläutert sie durch eine Reche 
von brauchbaren Abbildungen in einer für prak
tische Ziele berechneten, gut lesbaren Darstellung- 

Dr. G o l d m a n n.

verantwortlich: Für den redaMoneae^Tell^Fra^S^WronSkr.^rlln W3^ A^weWraße Mr^den Anzeigenteil: Paul Wolff.
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Berlin W 8

Vordrucke
r Surchsührmg der Moholkranken-Füchrges
nach Entwürfen eines langjährig in der Praxis stehenden Mitarbeiters 

des Verlages

je Durchführung der Alkoholkranken-Fürsorge erfordert für die Fürsorge- 
llen zweckmäßig ausgearbeitete Vordrucke, um die in der Mehrzahl austretenden 
iwierige» Fälle sachgemäß Vorarbeiten zu können und die recht erheblichen Schreib- 
eiten herabzumindern. Nur aus der Praxis heraus entstandene und in der 

raxis bewährte Vordrucke vermögen dem Fürsorger eine wirksame Arbeitshilfe 
sein und aus dieser Erkenntnis heraus sind auch die nachstehend aufgeführten Vor

drucke entstanden.

it Probevordrucken steht der Verlag recht gern kostenloszu Diensten

" 2 30. Aufnahmebogen. Din A 4. Preis für 10 Stück M. 0.40, für 25 Stück M. 0.90, für 
M100 Stück M. 3.00
FL<2 31. Bericht über Hausbesuch. Din A 4. Preise wie bei Nr. 2 30 
pZ 32. Bericht über Hauserkundigung. Diu A 4. Preise wie bei Nr. Z 30 
“|jZ. 33. Einladung des Alkoholkranken zur Rücksprache in der Sprechstunde der Fürsorge- 
ß s stelle. Diu A 5. Preis für 10 Stück M. 0.25, für 25 Stück M. 0.55, für 100 Stück M. 1.80 
M 34. Verschärfte Einladung I mit Androhung behördlicher Maßnahmen im Falle des 

Nichterscheinens. Diu A 5. Preise wie bei Nr. Z 33 
H 2 35. Verschärfte Einladung II mit Entmündigungsandrohung im Falle des Nicht- 

erscheinens. Diu A 5. Preise wie bei Nr. Z 33 
Jfz 36. Anfrage bei der Polizei oder anderen Dienststellen nach den Verhältnissen eines 
^ Alkoholkranken. Diu A 5. Preise wie bei Nr. Z 33
I. Z 37. Meldung an die Polizei mit der Bitte, den Alkoholkranken polizeilich vorzuladen 
^ und zu verwarnen. Diu A 4. Preise-wie bei Nr. Z 30
||Z 38. CntmÜndigungsantrag des Bezirksfürsorgeverbandes. Diu A 4. Preise wie bei 

Nr. Z 30
pz 39. Entmündigungsantrag seitens der Angehörigen. Din A 4. Preise wie bei Nr. Z 30 - 

§>’ 2 40. Zusatzantrag der Fürsorgestelle bei Antrag auf Entmündigung durch die Angehörigen. 
h "in A 4. Preise wie bei Nr. Z 30
& 41. Antrag auf Stellung unter vorläufige Vormundschaft seitens der Angehörigen. 
M' Oin A 4. Preise wie bei Nr. Z 30
mi?.42. Antrag auf Stellung unter vorläufige Vormundschaft seitens der Fürsorgestelle, 

"in A 4. Preise wie bei Nr. Z 30
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Carl H e y m a nn s Verlag zu Berli n J

Koutroll-Liste zur Führung der Reiiß 
staWk der öffentliche« Fürsorge

Titel- und Einlagebogen in der Größe von 29,7X42 cm. Preis 
für 10 Bogen M. 2, für 25 Bogen M. 4, für 100 Bogen M. 15 |

;iZ u beziehen unter Nr. T 525 des Lagers B

Ferner sind erschienen und sofort lieferbar:

Nr. 1 526. Familienkarte für alle Arten von 
Fürsorgebedürftigen. Als Buchkartei vierseitig 
hergestellt in der Größe 23,5X25 cm. Hergestellt 
sind Ausgaben fürKriegsbeschädigte, Kriegshinter
bliebene, Kleinrentner, Sozialrentner, sonstige 
Hilfsbedürftige. Preis einzeln 30 Pf., für 25 Stück 
M. 6, für 100 Stück M. 15, für 500 Stück M. 50 

Nr. T 996. Mündelkarte. Als Buchkartei vier
seitig hergestellt in der Größe 23,5X25 cm, Preise 
wie bei 9?r.'T 526

Einbanddecke zur Mündelkarte Nr. T 996. Modell 
Primus. Ausführung in ganz Moleskin mit dauer
haftem und handlichem Mechanismus und Rücken
schild. Preis M. 8

Nr. T 997. Stammkarte für Krüppel auf orange
farbigem Karton in der Größe von 21X29,7 cm 
gedruckt. Preis für 10 Stück M. 1, für 26 Stück 
M. 1.80, für 100 Stück M. 6, für 500 Strick M. 27 

dir. T 998. Kontroll-Liste über die von endgültig 
verpflichteten Fürsorgeoerbänden zu erstatten
den Fürsorgeaufwendungen im Rechnungsjahr. 
Folio. Titel- u. Einlagebogen. Preis für 10 Bogen 
M. 1, für 25 Bogen M. 1.80, für 100 Bogen M. 6

Nr. T 998 G. Konrroll-Liste über die von > 
gültig verpflichteten Fürsorger, erbändl 
erstattenden Fürsorgeaufwendungen im 
nungsjahr. In Aktendeckel geheftet zu 10 Bo 
M.1^25, dauerhaft gebunden zu 25 Bogen jL
zu 50 Bogen M. 5, zu 75 Bogen M. 7.6W 
100 Bogen M. 10.50

Nr. T 999. Kontroll-Liste über den Eingangs 
auf Grund der Verordnung über die H 
sorgepflicht oder anderen gesetzlich zu 
stenden Beiträge Drittoerpflichteter und ß 
williger Leistungen von Fürsorgeverbäud^ 
Folio. Titel- und Einlagebogen. Preises 
Nr. T 998

Nr. T 999 G. Kontroll-Liste über den Eingi 
der auf Grund der Verordnung über die §8| 
sorgepflicht oder anderer gesetzlich zu leister^ 
Beiträge Drittoerpflichteter und freiwilljK 
Leistungen von Fürsorgeverbänden. In Akt^ 
decke! geheftet zu 10 Bogen, dauerhaft gebunp 
zu 25 Bogen, zu 50 Bogen, zu 75 Bogen, 
100 Bogen. Preise wie bei Nr. T 998

Reichhaltiges Lager in Verdrucken für Wohlfahrtsämter. Ausführliche 
Verzeichnisse und Mustervordrucke stehen auf Wunsch gern zur Verfügung. I
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